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| n r Geschichte des russischen Postwesens. 

(Schluß.) 

4. Vo l ksw i r t h f cha f t l i ches . 

Außer der Einrichtung des Postwesens hatte Johann van Sveden auch 
Versuche zur Entwickelung der Industrie unternommen und namentlich 
ausländische Tuchmacher berufen, um eine Tuchfabrik anzulegen. Dieser 
Versuch mißlang jedoch ebenso wie schon frühere, die gemacht worden wa-
ren Glashütten, Papiermühlen und Salpetersiedereien anzulegen, obgleich 
die im Lande producirte Wolle ein sehr gutes Tuch lieferte. Zwar hatts 
der Zar Alexei Michailowitsch zu verschiedenen Malen angeordnet, daß ta-
tarische oder persische Schafe nach Moskau gebracht werden sollten, und 
alljährlich im August, zur Zeit da die Steppenpferde nach Moskau zum 
Verkauf gebracht wurden, ward eine Anzahl solcher Schafe gleichzeitig 
zugetrieben, aber die Zucht, derselben fand keinen Fortgang in der Umge-
gend Moskau's; nur der Reichstruchseß M a t w e j e w und einige Kaufleute 
unterhielten dergleichen Schafe, jedoch mehr aus Liebhaberei als im wirth-
schaftlichen Interesse. 

I m Jahre 1667 war der Zar mit dem Schah von Persien in Unter-
Handlungen getreten wegen Abfchließung eines Handelstractats, der nament-
lich den persischen Seidenhandel ausschließlich über Rußland dirigiren und 
dem Schatze des • Zaren bedeutende Vortheile gewähren sollte. Da die 
persische Provinz Ghilan, an das kaspische Meer grenzend, die größte 
Production an Seide hatte und der Transport von je zwei Ballen Seide 
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über das laspische Meer nach Astrachan nur auf zwei Rubel und füufzig 
Kopeke» nach russischem Gelde zu stehen kam. während der Transport von 
je zwei Ballen auf einem Kameele über das Gebirge nach Ormus, zu den 
Stapelplätzen der holländisch - ostindischen Compagnie, aus das Dreifache 
berechnet wurde, abgesehen von den Unkosten für eine 80 bis 90 Tage 
währende Reise, ließ der Schah, der den Holländern diesen Handelszweig 
zu entziehen wünschte, dem Zaren das Anerbieten machen, jährlich 8000 
Ballen Seide nach Astrachan bringen zu lassen, wenn der Zar es über-
nehme, diese Seide daselbst empfangen nnd auf sein Ristco nach Moskau 
und von dort nach Archangel, Nowgorod oder Smolensk zum weiteren 
Verkauf bringen zu lassen. Hierfür sollte der Zar vom Schah beim Em-
pfange der Seide in Astrachan fünf Procent des Werthes, ebensoviel in 
Moskau und endlich ebensoviel in Archangel, Nowgorod oder Smolensk 
an Zoll empfangen, anßer einem einmaligen, in Astrachan vom Schah zu 
entrichtenden Transportlohn von 1 Rubel per Pud. Dieser Transitzoll 
mußte, nach der von den Persern gemachten Berechnung, einen jährlichen 
Gewinn von fünf Tonnen Goldes für die zarische Kasse ergeben, und der 
Zar beeilte sich auf diesen Handelstractat einzugehen. Zunächst waren 
aber Schiffe zu diesem Handelsuuteruchmen erforderlich, und der Zar sandte 
Johann van Sveden nach Holland, um Schiffsbaumeister herbeizuschaffen. 
Auf dieser Reise war es, wo derselbe im Jahre 1667 mit Gordon in 
Danzig zusammentraf. Die Schiffbauer langten an, und um die Förde-
ruug des Unternehmens möglichst in seiner Nähe zu haben, bestimmte der 
Zar als Bauplatz für die Schiffe deu Ort Dednowo an der Oka, von 
wo sie nach erfolgter Instandsetzung in die Wolga gehen sollten. Dem 
Obrifteu Bockhoveu ward die Leitung dieses Unternehmens übertragen; die 
Antipathie der Arbeiter gegen diese Neuerung war aber so groß, daß alle 
möglichen Hindernisse dem Bau der Schiffe entgegengesetzt wurden und es 
schien, als ob man anfänglich nicht das Holz zu den Schiffen finden könne, 
obgleich Dednowo in einer der waldreichsten Gegendeu belegen war. Bock-
hoven kehrte nach Moskau zurück und beschwerte sich bew Zaren über, die 
Hindernisse, welche ihm entgegengestellt wurden. Der Zar beauftragte 
Scheremetjew sich nach Dednowo-zu begeben, aber auch dessen Gegen-
wart schien die Hindernisse nicht zn beseitigen, denn statt mehrerer zum per-
fischen Handel erforderlichen Schisse kam nach langen Verhandlungen 
nur ein Schiff, „Orel" (Adler) benannt, zu Stande und wand sich lang-
sam die Wolga hinunter unter Leitung des Holländers Bu t le r . Es ge-
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laugte nach Astrachan und nahm dort persische Waaren ein, blieb aber 
dort aus unbekannten Gründen so lange liegen, bis es in Folge des Auf-
standes des Stepan Nasin von den Aufrührern geplündert und verbrannt, 
die Mannschaft aber zum größten Theile erschlagen wnrde. I n der Folge 
erhob zwar der Schah Ansprüche wegen Entschädigung für die in Astra-
chan verlorenen Waaren; diese wurde ihm aber nicht gewahrt und seine 
Forderung hatte eine solche Erbitterung gegen die Perser zur Folge, daß 
im Jahre 1673 den Persern verboten wurde ihre Waaren weiter als bis 
Astrachan zu bringen, wo sie dieselben an einheimische Kaufleute ver-
kaufen mußten. 

Die ersten Posten gingen einmal wöchentlich und zwar am Dienstag 
gegen Abend von Moskau nach Nowgorod, Pleskau und Riga ab, blieben 
11 Tage unterwegs und 1 Solotnik kostete an Porto nach Nowgorod 6 
Kopeken, nach Pleskau 8 Kopeke» und nach Riga 10 Kopeken. Diese 
Post traf aus Riga wieder am' Donnerstage Abends in Moskau ein. 
Die Post über Smolensk nach Wilna ging am Mittwoch-Abende ab und 
mit derselben konnten Briefe nach allen Orten des römischen Reichs ex-
pedirt werden; die für den Norden des römischen Reichs bestimmten Briefe 
mußten aber bis Berlin mit 25 Kop. Si lb. per Solotnik frankirt werden 
und da diese Post in 21 Tagen bis Hamburg gelangte, während Briefe 
über Riga nach Hamburg 23 Tage unterwegs.blieben, wurde dieselbe vor-
zugsweise von den Kaufleuten zu ihren Verbindungen mit dem Auslaude 
benutzt. Des Mittwochs Morgens traf diese Post wieder in Moskau ein. 

Die angeführten Portosätze waren nicht geeignet die Volkswirthschaft-
lichtn Zwecke der Post zu fördern, wenn man berücksichtigt, daß damals 
25 Kopeken einen halben Reichsthaler ausmachten und daß bei der An-
nähme des Solotuiks als Minimum des Correfpondenz-Gewichts, da das 
Gewicht eines Loths unbekannt war, jeder Brief unverhältnißmäßig theuer 
zu fteheli kam. 

Welche Entwickelung aber hatte damals die Volkswirthschaft und 
welches war ihre Produktivität? 

Die Producte, welche Rußland in hinlänglichem Maße erzeugte, um 
sie durch den Handel gegen andere Erzeugnisse zu verwerthen, waren folgende: 

1) Kav ia r . Nur mit dem ungepreßten Kaviar war es Privatper-
fönen gestattet Handel zu treiben, während der gepreßte Kaviar ein Mo-
nopol des Zaren bildete. Alljährlich wurden etwa 300 Fässer, jedes zu 
40 bis 50 P u d , durch die zarischen Agenten auf besonderen Fahrzeugen 
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die Wolga hinauf bis Iaroslaw, von dort zu Laude bis zur Suchona und 
weiter auf der Dwina nach Archangel gebracht. Hier empfing den Trans« 
port ein Factor des Kaufmanns Ph i l ipp Perpoorten zu Amsterdam, 
welcher sich contractlich verpflichtet halte, so viel Kaviar geliefert würde, 
denselben mit 3 Reichsthalern per Pud zu bezahlen, was also der zari-
schen Kasse eine jährliche Einnahme von etwa 45,000 Reichsthalern lieferte. 
Der beste Markt für den Absatz des Kaviars waren Livorno und andere 
Städte Italiens, wohin die Holländer ihn expedirten^ Geschah es jedoch, 
daß dieser gepreßte Kaviar schlecht gesalzen war und daher auf dem Trans-
Porte zu faulen begann, so wurde» einheimische Kaufleute gezwungeu, ihn 
zu 10 Pud für 1 Rubel abzukaufen. Der ungepreßte Kaviar hingegen 
bildete einen lebhaften Handelsartikel, der in großer Menge zur Winters-
zeit auf Schlitten nach Moskau und in alle Gegenden des Reichs trans-
por^irt und in Eiskellern das ganze Jahr hindurch erhalten wurde. Im 
Februar 1674 kostete das Pfund ungepreßten Kaviars in Moskau 2 % 
bis 4 Kopeken. 

2) Lachs. Der Lachsfang an der Mündung der Dwina und des 
Mesen-Flusses bildete das Monopol des Solowehkischen Klosters und wurde 
von diesem ebenfalls verpachtet, anfänglich an den Kaufmann Verpovsten 
und in der Folge an einen Kaufmann Fr adel. Er bildete eine für da-
malige Verhältnisse bedeutende Einnahmequelle, denn alljährlich kamen 
mehrere holländische Schiffe zur Zeit des Lachsfanges nach Archangel; 
die Fische wurden von deu Arbeiten! des Klosters gefaugen, die Holländer 
aber salzten sie selbst ein. Kontraktlich waren sie verpflichtet 12 Kopeken 
für jeden Fisch zu zahlen, wobei aber zwei kleine für einen großen änge-
rechnet wurden. Im Jahre 1673 wurde frifcher Lachs in Archangel zu 
50 Kopeken das Pud verkauft. Bisweilen wurden auch in der Gegend 
von Archangel recht große Perlen gefunden, und wenngleich sie meist eine 
bleichrothe Färbung hatten, wurde doch das Paar mit 20 Rubeln oder 
40 Reichsthalern bezahlt. 

3) Pelzwerk jeder Art. Der Handel mit Zobeln war ein Mono-
pol des Zaren, und die Revenuen des Zaren aus dem 'Ertrage des Pelz-
Handels überhaupt wurden auf 600,000 Rubel jährlich tavits, wobei den 
größten Werth die kostbaren Zobel repräsentieren. Kein Statthalter oder 
sonstiger Beamter des Zaren durfte Zobel kaufen, von welchen das Paar 
mehr als 20 Rubel oder 12 Paar mehr als 300 Rubel werth war uud 
Leute niedern Standes wurden hart gestraft, wenn sie solche Zobel bei sich 
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hatten. Auch war es streng verboten Zobel ins Ausland zu verkaufen; 
da es jedoch nicht verboten war, feine Kleider damit füttern zu lassen, so 
wurden die gefütterten Kleider verkauft und somit das Verbot umgangen. 
Hermeline wurden im Jahre 1673 in Moskau 40 Stück zu 20 Rubel 
verkauft. Alles Grauwerk wurde zu 1000 Stück verkauft und diese Quan< 
tität kostete 23 bis 30 Rubel. Von Fuchsfellen wurden die schwarzen in 
Moskau theuer bezahlt, bis 60 Rubel für 40 Stück; die gewöhnlichen 
aber kosteten 25 bis 30 Kopeken das Stück, Bärenhäute, schwarze, sehr 
große, wurden zu 2y2 bis 3 Rubel das Stück verkauft; diejenigen, welche 
zu Decken verbraucht wurden, zu 60 bis 90 Kopeken das Stück. Hasen-
seile kosteten 1 Rubel bis 1 Rubel 20 Kopeken ein großes Futter. Pere-
wostfchiti, die bunten, gelb und schwarzen Feldmäuse 2 bis 3 Rubel das 
Futter; Wichucholi oder Bisamratten 2 bis 3 Kopeken das Stück. 

Im Jahre 1673 wurden über Archangel exportirt: 23,160 Stück 
Zobelfelle, 355,960 Stück Grauwerk, 12,000 Stück Marder, 11,240 Stück 
Minken, 15,970 Stück verschiedene Fuchsfelle, 11,520 Stück Hermeline, 
18,742 Stück Zobel-Schwänze, 598 Zobel-Rände, 15,550 Zobel-Pfoten, 
18,795 Stück verschiedener Katzen. 

4) Juchten. I m Laufe des Winters machten die Händler weite 
Reifen bis nach Podolien um gute Felle einzukaufen, welche sie dann im 
Frühjahr zu Wasser nach Archangel brachten. Jährlich wurden auf die-
fem Wege 75,000 Rollen oder 225,000 Paar Felle und mehr ezportirt. 

5) Flachs wurde auch ezportirt, jedoch nur über Narwa und im 
Jahre 1663 betrug der Export nicht mehr als 3605 Berkowez. ' 

6) Hanf dagegen wurde in größerer Menge prodncirt und nach der 
Ostsee verkauft, namentlich Rohhanf (Syrez) und wurde feiner Wohlfeilheit 
wegen gesucht. Obgleich nun auch der Arbeitslohn wohlfeil war, wurden 
doch keine Seiler- und Tauwerke angelegt. 

7) Leinwand wurde meist im Iaroslawschen> Waldaischen, Kargo-
polschen und an der Dwina und Wäga producirt, war selten über % Ar
schin breit und wnrde in Moskau zu 2 bis 5 und 6 Kopeken per Arschin 
verkauft. Alljährlich wurden über 30,000 Arfchin über Archangel expor-
tirt. Sie wurde mit allerlei Farben gefärbt und nicht allein viel zu 
Kleidern, sondern auch viel zu Zelten verbraucht. Theils, war die Lein-
wand nur auf einer Seite, theils auf beiden gefärbt und^wan^wußte^ihr 
einen schönen Glanz zu geben. I n Moskau wurde viel^LeinwandKmit 
großen und kleinen Blumen bedruckt und an^Ort und^Stelle vortheilhaft 
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verkauft. Segeltuch und Drall wurden jedoch nicht gemacht, sondern aus 
dem Auslande bezogen und da allmählig um diese Zeit die Sitte aufkam 
in Betten zu schlafen, während bisher nur Bänke und Matratzen zum 
Schlafen üblich waren, wurde Zwillich und Drall über Archangel ein-
geführt. Feine Leinwand wurde jährlich aus Holland eingeführt und zwar 
im Jahre 1673 über Archangel 321 Stück. Die Zarinnen und die za-
rifche Hofhaltung trugen nie ausländische Leinwand und für sie wurde 
besondere sehr feine Leinwand in der Nahe von Moskau.im Dorfe Kada-
schew gewebt, wofür dieses Dorf befontere zarifchc Privilegien genoß. 

8) Leinsamen würde von Kasan, Nischni-Nowgorod, Kostroina, Ja-
roslnw, Wologda, Galitsch und einigen Gegenden an der Dwina unge-
fähr 600 Tshetwert zu mittleren Preisen von 24 Rubel per Tschetwert 
ausgeführt. 

9) Pottasche war nebst Hanf und Juchten der ergiebigste Handels-
ärtilel. Viel Pottasche wurde über Archangel, Narva und Riga ausge-
führt und viel im Innern des Reichs zu den Seifensiedereien confumirt. 

10) Thran. Die Bewohner des Ausflusses der Dwina und deren 
Umgegend brachten alljährlich die erlegten Seehunde nach Archangel, wo 
meist Bremer Kaufleute dieselben aufkauften und alljährlich etwa 600 Ton-
nen Thran ä 1% Rubel per Tonne exportirten. 

11) Pech und Theer wurde meist in der Gegend'von Kargopol 
und an der Wäga, sowie in Cholmogory gebrannt. Der Berkowez wurde 
in Archangel zu 18, 19 bis 20 Rubel verkauft, in Moskau kostete 1 Tonne 
Pech 1 Rubel. 

12) Watmal oder grober Boi. Im Jahre 1673 wurden 158,500 
Arschin dieses Zeuges aus Archangel ezportirt und in Moskau kostete die 
Arschin 5 bis 6 Kopeken. 

13) Filz. Der beste wurde in Kaluga producirt und große Partien 
wurden alljährlich an Tataren und Kosaken verkauft, welche ihn in großer 
Menge zu Sätteln, und Mänteln verbrauchten. Einfacher Filz kostete in-
Moskau das Stück 6 bis 7 Kopeken uud ein Filzmantel von 70 Kopeken 
bis •,*'/» Rubel. 

14) Talg wurde meistens, im Kasanfchen, Nischni-Nowgowdschen, 
Moskauschen, Iaroslawschen und Wologdascheu Gebiete producirt. Zu jener. 
Zeit wurde kein Kalbfleisch gegessen, daher umsomehr Vortheile von aus-
gewachsenen Ochsen erzielt. Der Berkowez Talg wurde in Moskau zu 
8 bis 87» Rwbel verkauft, der vormals bedeutende Ezport aber oerrin-
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gerte sich schon zur Zeit der Errichtung des Postwesens, weil allmahlig 
die Gewohnheit aufkam Talglichter zu brennen. Bisher hatten die rei
cheren Leute Wachslichter, die ärmeren aber Pergel gebrannt. 

15) Seife. £>ie Kostromasche Seife war zu jener, Zeit die beste; 
braun nnd ziemlich hart, während in andern Theilen des Landes meist 
weiße und sehr leichte Seife producirt wurde. Die Seife wurde in Ta-
feln von V/t Arschin Länge und % Arschin Breite, die Kostromasche zu 
70, die andere zu 50 Kopeken per Tafel verkauft. 

16) Schweinsborsten wurden etwa 5 bis 6000 Pud jährlich nach 
Holland ezportirt und zu 4'/2 Rubel per Pud in Archangel verkauft. 
I n Holland wurden sie meist ausgekocht, gereinigt und weiter nach Frank-
reich ezportirt. 

17) Elenhäute wurden etwa 5000 Stück jahrlich ans Archangel 
exportirt, im Jahre 1671 aber wurden 42 Stück gegerbte Eleuhäute über 
Archangel für die im russische« Dienste befindlichen ausländischen Ossi-
ziere importirt. 

18) Gesalzenes Leder, Büffelh'äute und Vockfelle wurden etwa 
4500 Stück jährlich über Archangel ezportirt und gesalzenes Leder ä 70 
Rubel, Büffelhäute ä 90 Rubel und Bockfelle ä 36 Rubel das Hundert 
verkauft. 

19) Seehundsfelle kamen jährlich etwa 30,000 Stück auf den 
Markt und in Cholmogory wurde» viele Reisekoffer damit bezogen; das' 
Stück wurde zu 15 Kopekeu verkauft. 

20) Lederne Handschuhe bilden einen bedeutenden Ausfuhrartikel 
nach Schweden; in Moskau wurden 100 Paar zu 5 bis 8 Rubel, je nach 
der Güte verkauft. Wenn sie mit Wolle gefüttert waren, kostete das Paar 
10 bis 12 Kopeken. 

21. Mat ten jeder Art wurden vorzüglich aus der Waldaischen Ge-
gend bezogen und in großen Quantitäten nach Archangel sowie «ach Mos-
kau gebracht. Die großen Matten wurden zu 2 bis 3 Rubel das Hun* 
dert, die kleinen für 1% bis 2 Rubel, die doppelten Matten, gyuowli 
genannt, zu 4 bis 5 und 6 Rubel das Hundert verkauft. 

22) Mar ienglas wnrde am Seestrande bei Archangel in den Klip-
pen und Bergen gewonnen. Jedes Stück, das eine Arschin lang uud 
breit war, mußte dem Zaren abgeliefert und durfte nicht verkauft werden. 
Das Pud Marienglas kostete in Moskau von 15 bis, 150 Rubel, je 
nach der Größe der Stücke. 
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23) Masten wurden fährlich vier bis fünf Schiffsladungen nach Holland 
expedirt und von jtdem Mäste wurden 4 bis 5 Rubel an Zoll für die za-
rische Kasse erhoben. Jeder Mast kam den Holländern etwa 25 bis 30 
Rubel zu stehen. 

24) Hausenblase, wie der Kaviar vom Stör oder Beluga gewon-
neu, bildete auch ein Monopol des Zaren und es wurden alljährlich etwa 
300 Pud in Moskau aus dem zarischen Kaufhofe zu 7 bis 15 Rubel 
das Pud an den Meistbietenden verkauft. Im Jahre 1673 wurden 1450 
Pfund über Narwa ezportirt. 

27) Bibergeil. Der sibirische, als der beste, kostete im Jahre 1674 
in Moskau 2% Rubel, der ukrainische, der schlechter war, V/% Rubel per 
Pfund. Es wurden jährlich etwa 70 Pud ezportirt. 

26) Moschus kostete in Moskau 12 bis 24 Rubel das Pfund, je 
nach der größeren oder geringeren Anfuhr aus Sibirien. 

Auch Rhabarber und Lerchenschwamm wurden ezportirt; der 
Handel mit ersterem bildete ein zarisches Monopol. Elneu bedeutenden 
Handelsartikel aber bildeten Peitschen und Sehnen, weiche von ver
recktem Vieh gewonnen und in Holland von den Sattlern gebraucht wur-
den. Für Peitschen hatte Rußland nur an England einen Concurrenten 
und je nachdem die Peitschen feiner geflochten und mit mehr oder weniger 
verzierten Stielen versehen rvaren, wurden dieselben mit 5 bis 60 Kope-
ken das Stück bezahlt. 

Die Erzeugnisse des Landes, welche zwar auch einen Gegenstand des 
Handels bildeten, aber in zu geringer Quantität producirt wurden, um 
exportirt werden zu können, waren namentlich: 1) S a l z , welches in den 
Salzseen bei der südlichen Wolga, ferner bei Nischni-Nowgorod, bei Totma 
an der Dwina, bei Perm, Galitsch und Starasa-Russa vorzugsweise 
gewonnen wurde. 2) Getreide, welches in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts ein'ausschließliches Handelsmonopol des Zaren bildete, 
daher auch alljährlich etwa 10,000 Tschetwert nach Archangel gebracht 
und dort womöglich gestapelt wurden, bis die Ausländer etwa 25 Rubel 
per Tschetwert bezahlten. Dieser Handel aber hörte mit der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts nach Archangel auf, weil die Consumtion des Ge-
treides im Lande für Branntwein fortwährend im Steigen war, obgleich 
Neine Partien Getreide noch über Narva zum Export kamen. 3) Speck 
und Fleisch waren auch in früherer Zeit etwa 5500 Berkowez jährlich 
über Archangel ezportirt worden, gelangten aber jetzt nur in hinlänglicher 
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Quantität dorthin um die Schiffe zu verproviantiren. I m Winter kostete 
ein ganzes Schwein in Moskau 1 bis i y 2 Rubel, im Sommer das 
Pud frisches Schweinefleisch 24 Kopeken. Getrocknet kostete es dagegen 40 
Kopeken per Pud und wurde in dieser Gestalt bisweilen nach Schwe-
den ezportirt. 4) Hopsen, Honig, S ü ß h o l z . S a l p e t e r ; die Ausfuhr 
dieses Letzteren war verboten uud daher sein Preis ein sehr geringer. 
6) Auch mit Thee und Badian oder S t e r n a n i s (anisurn stellaturn) 
wurde ein starker Binnenhandel betrieben und letzterer vom größten Theile 
der ärmeren Bevölkerung statt des Thees getrunken. 

Die Lebensmittel kosteten im Jahre 1674: Salz, das beste, 20 Kop. 
per Pud; 1 Tschetwert Roggen 60 Kop.; 1 Tschetw. Gerste 6 Kop.; 
1 Tschetw. Malz 45 Kop.; 1 Tschetw. Haser 23 Kop.; 1 Tschetw. Buch-
wcizen-Grütze 120 Kop.; 1 Tschetw. Hirse-Grütze 160 Kop.; Honig 110 
Kop. per Pud; 1 Pud Ochscnfleisch 28 Kop.; 1 Pud frischer Speck 24 
Kop.; 1 Schaf 30 bis 36 Kop., in .der Gegend von Nowgorod aber nur 
12—14 Kop.; 1 Spanuferkel 5—6 Kop.; 1 Gans 9—10 Kop.; 1 Ente 
5 Kop.; 1 Kalkuhn 15—16 Kop.; 1 Huhn 3 Kop.; 1 Paar junge Hühner 
2 Kop.; 1 Hase 3—4 Kop.; 1 Auerhahn 8—9 Kop.; 1 Birkhuhn 3 Kop.; 
1 Haselhuhn 1 Kop.; 1 Pud Butter 1 Rub.; 1 Pud Mehl i Rub.; 
5 Eier im Mai 1 Kop.; 15 Eier im Iuli in Twer 1 Kop. 

Dagegen wurden nothwendige Bedürfnisse nicht in hinlänglicher Quan-
tität zum Gebrauch der Volkswirthschaft prodncirt, wie namentlich Pap ie r . 
Die von Johann van Sveden etwa 20 Werst von Moskau angelegte 
Papiermühle konnte aus Mangel an feinen Lumpen nur die gröbsten 
Sorten Papier produciren, während zu den besseren Sorten das Bedürf-
niß auf das aus Frankreich, Holland und Deutschland eingeführte Papier 
angewiesen war. I m Jahre 1671 wurden über Archangel 28,479- Ries 
Papier importirt, und wenn bisweilen Mangel an ausländischem Papier 
eintrat, wurde das einheimische grobe Papier zu 1 Rub. per Ries verkauft. 

Auch an Eisen war Mangel und abgesehen davon, daß S t a h l fast 
gar nicht producirt wurde, auch verarbeitetes Eisen in Schlössern, Mes-
fe rn , Scheeren und Lichtputzen in großer Menge aus Schweden im-
portirt wurde, war das in den vorhandenen Eisenwerken gewonnene Eisen 
nur zu den einfachsten Gegenständen tauglich. Seit dem Jahre 1632 
hatten D i o n y s W l n i u s , der Vater des späteren ersten Postmeisters, 
dessen Bruder Abraham und ein Engländer Namens Wi lkenson in der 
Mhe von Tula Eisenwerke angelegt und Winius hatte den ersten Eisen-
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hammer errichtet, welcher vermittelst Wasserkraft aus dem gewonnenen 
Roheisen Kanonen, Kugeln und andere Gegenstande producirte. Um die 
Zeit der Errichtnng des Postwesens gehörten diese Eisenwerke Peter 
MarseliuS, welcher nach Johann van Sveden der Administration der 
Posten vorstand, und bereits begann der Import von Eisen aus Schwe-
den damals geringer zu werden, denn wenngleich im Jahre 1671 noch 
1957 Gtangen Eisen importirt wurden, so reducirte sich der Import im 
Jahre 1672 schon auf 123 Stangen. Zu Säbelklingen und ähnlichen 
Gegenständen konnte das bei Tula, bei Poddewa, 90 Werst von Moskau, 
und bei Pawlowska in der Nahe von Klin gewonnene Eisen nicht ver-
wandt werden, weil es kaltbrüchig und wenig gereinigt war. Zu dem Ge-
brauche, zu welchem es aber am meisten verwandt wurde, uämlich zu 
Thüren und Fensterladen an den Häusern, um diese vor den Feuersbrün-
sten zu schützen, war es vollkommen tauglich. 

Viele. Zweige des Handels waren monopolisirt, und natürlich 
mußte dieses System niederdrückend auf die vvlkswirthschaftliche Entroicke-
lung wirken. Zudem wurden die zarischen Monopole von den sogenannten 
zarischen Gästen oder Handelsagenten nicht nur mit Strenge, sondern auch 
mit Mißbrauch der ihnen anvertrauten Gewalt gehandhabt. Diese Agenten 
waren durchlas gauze Reich vertheilt, mit Ucberwachung ver zarischeu 
Rechte beauftragt und genossen bei allen Verläufen das Vorkaufsrecht. 
Es ist leicht begreiflich, welche Mißbräuche von diesem Privilegium gemacht 
wurden, und da diese Agenten sich noch das Recht aneigneten, dort wo sie 
nicht selbst anwesend sein konnten, anderen Kaufleuten ihre Prärogative, 
als ihren Bevollmächtigten, zu übertragen, war ihre Macht ebenso groß 
wie der Unwille gegen dieselbe. Auch die Zölle standen unter der Leitung 
dieser AZ«nten. Alle einkommenden Waaren zahlten in den Grenzstädten 
Archangel, Pleskau und Nowgorod 6% vom Werthe, wobei der Werth 
oft willkürlich hoch von den Agenten bestimmt wurde und diese verlangten, 
daß die Zölle in klingender Münze erlegt würden. Da nun Rubel nicht 
mehr' geprägt wurden, sondern nur Kopeken, halbe und viertel Kopeken, 
so verlangten die Agenten, wenn eine Summe in Rubeln zu entrichten 

.war, daß Dukaten statt der Rubel eingezahlt würden, was natürlich einen 
empfindlichen Verlust für den Importeur bildete, da der Dukaten den 
Werch von 114—125 Kopeken hatte. Sollten die eingeführten Waaren 
nicht in den Grenzstädten 'abgesetzt, sondern nach Moskau weiter trans-
portitt wewen, so waren in den Grenzstädten 10% Tranfitzoll und in 
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Moskau 6 % vom Werthe zu entrichten. Für den Export konnten die 
Kaufleute so viel au Waaren zollfrei expediren, als der Werth ihrer Ein« 
fuhr betragen hatte; vom Ueberfchnß wurden aber 6 % erhoben. 

Dieser Ueberblick genügt um uns den Nachweis zu liefern, daß die 
volkswirthschaftliche Productivität und die Maßregeln zu ihrer Entwickelung 
beim Beginne unseres Postwesens in keinem blühenden Zustande waren, 
daher die Anfänge der Posteinrichtung den Zwecken des Handels entspra-
chen, indem dieser unter den gegebenen Verhältnissen tein bedeutender war. 
Der Reichthum des Landes in seiner Ertragfähigkeit erregte die Bewun-
derung der Fremden, aber der Nationalwohlstand entsprach nicht den Hülss-
Mitteln, welche ihm die Vorsehung gegeben hatte, weil es an Productivität 
mangelte, welche die Grundlage des Nationalwohlstandes bildet. 

5. D i e erste Postconvent ion und der erste Postmeister. 

I m Jahre 1667 ward bereits die erste Poftconveution zwischen Ruß-
land und Polen abgeschlossen. Sie enthält die Aeußerung, daß die zeit-
herige Postverbindung für ungenügend erkannt worden sei, daß Maßregeln 
zu ergreifen seien, die eine schleunige und gesicherte Communication garan-
tiren könnten, so wie schließlich auch schon das Verbot, die Staatspost 
durch Umgehung derselben zu beeinträchtigen. Diese Convention ist im 
6. Punkte des am 14. December 1667 in Moskau abgeschlossenen Bun-
destractats enthalten, durch welchen Rußland und Polen übereinkommen, 
je 25,000 Mann gegen die Türken und die aufrührerischen Kosaken ins 
Feld zu schicken, durch welchen ferner 200,000 Rubel als Schadenersatz 
für den vertriebenen polnischen und littauischen Adel stipulirt werden und 
über das Loos der in Kriegsgefangenschaft gerathenen Bürger entschieden 
wird. Ihr^Wort' laut ist: 

„Hierbei haben wir auch die Bestimmung getroffen, daß indem es 
für unsere beiden Reiche sehr wichtig ist, in rascher und ficher« Gommu-
nication zu stehen und die Schreiben zu erhalten, welche schleunig vor-
fallende Staatsgeschäste betreffen,, insonderheit aber M S , was zuck gemein-
samen Wirken gegen die Türken und zur Beseitigung deS Aufruhrs unter 
den abtrünnigen ukrainischen Kosaken dienen kann, so wie auch um selbige 
von dem Bündnisse mit den Ungläubigen zurückzuhalten und fle vielmehr 
zu treuer Untertänigkeit zurückzuführen, vor allem aber um die Han-
delsvortheile beider Staaten zu vergrößern — so haben wir festgestellt, 
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daß in Zukunft eine schleunigere Postverbindung, als bisher stattfand, zu 
Nutzen und Frommen des Staats hergestellt werden soll. Und daher soll 
von Seiner Königlichen Majestät, dort wo Seine Majestät residircn, eine 
Post expedirt werden durch das ganze Reich Seiner Königlichen Majestät 
bis zum Orte Kodino, welcher an der Grenze der Statthalterschaft Msti-
slaw liegt. Diese Post soll allwöchentlich ihren Weg zurücklegen und alle 
Briefe und Schreiben, sowohl der Regierungen, vorkommenden Falls, als 
auch von Handelsleuten in den benachbarten Staat, bis Miguowitsch, in 
der Grenz-Statthalterschaft Smolensk liegend, mitnehmen und dem daselbst 
im Reiche Seiner Zarischen Majestät beständig anwesenden Chef der Posten 
unversehrt übergeben. Dieser soll die Schreiben in Empfang nehmen und 
selbige so schleuuig wie möglich über Smoleusk nach der Zarenstadt Moskau 
befördern. Andern Theils sollen Schreiben und Briefe, sowohl von der 
Regierung, vorkommenden Falls, als auch von Handelöleuteu von Moskau 
nach Mignowitsch und von Mignowitsch nach Kodino gesandt, dort vom 
Chef der Posten im Namen Seiner Königlichen Majestät entgegen genom-
men Und so rasch wie möglich au den Residenzort Seiner Königlichen 
Majestät befördert werden. I n beiden Reichen aber darf von den mit 
der Post abgesandten Briefen und Packen, welche nicht von Staats wegen, 
sondern von Handelsleuten abgesandt find, eine Taxe erhoben werden, wie 
solches in allen Staaten gebräuchlich ist — wobei zu beobachte« ist, daß 
Handelsbriefe durchaus nicht dnrch verschiedene Leute, sondern durch die 
Post geschickt und bei den Posthaltern eingeschrieben sein müssen." 

Obgleich diese Convention die erste Anordnung der Regierung über 
eine Postverbindung mit dem Auslande enthält, so liegen doch später zu 
erwähnende Nachweise darüber vor, daß schon im Jahre 1666 die russische 
Regierung dim Ludwig Marselius übertrug mit den „Meistern des Post-
Wesens" zu Riga und Wilna eine Abmachung zu treffen, daß Briefe unbe-
hindert an der schwedischen und polnischen Grenze entgegengenommen und 
weiter befördert würden. Folglich enthält die obige Convention nur die 
staatsrechtliche Bestätigung einer bereits früher bestandenen Ordnung. 

Nach dem Ableben J o h a n n van Sveden's ward die Leitung des 
Ppftwefens Pe te r M a r s e l i u s übertragen, einem Bruder des vorerwähnten 
Ludwig Marselius. Der Erlaß über die Ernennung des Peter Marselius 
vom 6. November 1672 ist besonders dadurch von Interesse, daß durch 
denselben zuerst den im Reiche lebenden zarischeu Beamten gestattet wird, 
ihre Berichte an den Zaren über die Post abzufertigen, während bis dahin, 
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ungeachtet des bestehenden Poftweseus, diese Berichte stets mit ezpressen 
Boten befördert wurden. „Es hat — so lautet dieser Erlaß — der große 
Gebieter befohlen, daß seine, des großen Gebieters Befehle aus dem Kriegs-
Couseil über alle hohen Staatsgeschäfte, welche diesem Conseil competiren, 
durch die vorhandenen Posten befördert werden sollen. Die Posten des 
großen Gebieters werden aber befördert von Moskau nach Riga über Now-
gorod und Pleskau, sowie nach Wilna über Smolensk; und ist befohlen, 
daß aus jenen Städten die Statthalter und Beamten in allen Angelegen-
heilen, außer den allerdringendste», dem großen Gebieter Berichte und 
Sendungen durch die Post zufertigen sollen, damit dem Reichsschatze des 
großen Gebieters durch Zahlung unnöthiger Fahrgelder bei Abfertigung 
von Ezvressen, nicht Nachtheil entstehe. Die Leitung jener Posten ist 
aber dem Ausländer Peter Marselius übertragen worden; die Sendungen 
und Schreiben des großen Gebieters werden von Moskau mit jenen Posten 
zweimal in der Woche abgefertigt, des Dienstags nach Riga, des Donners, 
tags nach Wilna." 

Der Nachfolger des Peter Marselius in der Administration des Post-
wesens war Andreas W i n i n s , ein durch seine Gelehrsamkeit hervor, 
ragender Mann, welcher in der Folge in sehr naher Beziehung zu Peter 
dem Großen stand, und von diesem Monarchen großes Vertrauen uud 
vielfache Auszeichnung genoß. Andreas Winius führte zuerst den offici-
ellen Ti te l : „Postmeister Seiner Zarischen Majestät." Der zu jener Zeit 
in Moskau befindliche Agent der holländischen Regierung uud in der Folge 
bevollmächtigte Minister für Holland, Baron van K e l l e r , sagt in den 
Depeschen an seine Regierung, daß der Reichspostmeister Winius sich durch 
liebenswürdigen Umgang, Zuvorkommenheit uud Gelehrsamkeit auszeichne. 
Ein anderer Zeitgenosse, der als Agent der österreichischen Regierung zu 
Moskau sich aufhaltende P leyer , äußert sich in seiner geheimen. Corre-
spondenz nach Wien folgendermaßen über Winius: „Wenngleich es schwer 
ist, Mittheilungen aus Moskau zu machen, so ist der Postdirector Winius 
doch bisweilen so gut, gegen seine sonstige Gewohnheit Briefe nicht zu 
öffnen und zn lesen, wenn man ihn sehr darum bittet." .„ 

Bereits der Vater des Andreas Winius war nach Rußland gekommen 
und hatte sich mit verschiedenen Handelsunternehmungeu beschäftigt. Später 
hatte er, wie schon oben erwähnt, Eisengießereien angelegt „um mit 
seinem Kopfe im russischen Reiche alle möglichen Vortheile zu befördern, 
auch wolle er das beste Eisen liefern und die Industrie durch seinen Ver-
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stand heben." Im Jahre 1632 während einer Reise nach Holland, ließ 
er sein Portrat daselbst in Stahl stechen. Dieser Stahlstich ist gegen« 
wärtig eine große Seltenheit und unter dem Namen „homme au pistolet" 
von den Kunstkennern höchst geschätzt. I n einem Briefe vom Jahre 1646 
erklärte er „sich russisch taufen lassen z» wollen" und daher gehörte sein 
Sohn Andreas dem griechischen Glaubensbekenntnisse an, was ihm den 
Eintritt in den Staatsdienst ermöglichte, da zu jener Zeit, außer bei der 
Armee, kein Staatsbeamter einer andern, als der Landeskirche änge-
hören durfte. Wahrscheinlich war Andreas Winius, der erste Postmeister 

- Rußlands, im Jahre 1664 noch Dolmetscher beim holländischen Ge-
sandten Borel , später bekleidete er ein Amt zu Dednowo bei dem 
Bau des Schiffes „Adler". Auch als Schriftsteller versuchte er sich; 
man hat von ihm noch einige Uebersetzungen ins Slavische, wie: 
„Auszug heiliger, geistlicher und kirchlicher Bücher, zur Nachachtung her-
ausgegeben zu Moskau, im Jahre des Heils 1667 von dem im Staats-
dienste Seiner Zarischcn Majestät befindlichen Dolmetscher Andreas, An-
dreas Sohn, Winius" und „Schaubühne des Menschenlebens, in welcher 
erbauliche Unterredungen verschiedener Thiere vorkommen, mit entsprechen-
den wahrhaftigen Erzählungen, zur Belehrung von Leuten jedes Standes, 
aus dem Deutschen ganz kürzlich übersetzt zu allgemeinem Nutzen, und 
mit vieler Mühe, von Andreas, Andreas Sohn, Winius, in der großen 
Zarenstadt Moskan, im Jahre des göttlichen Heils 1674." — Zu diesen 
Uebersetzungen kommt noch ein Originalwerk: „Ueber Hauptstädte, bemer-
lenswerthe Städte berühmter Staaten, über Länder, Inseln und Halb-
inselu und wichtige Orte zu Lande und zu Wasser, in wie weit selbige 
von der im russischen Reiche den Thronsitz Seiner Zarischen Majestät bil-
denden Stadt Moskau entfernt sind, nebst Angabe der Entfernungsstrecken 
und einiger Maße, alphabetisch abgefaßt von dem Dolmetscher Andreas, 
Andreas Sohn, Winius." Dieses Werk besteht aus zwei Abtheilungen 
und einem Anhange; die erste Abtheilung enthält die Angabe der Entfor-
nung und Reisetour von Moskau nach verschiedenen Städten des russischen 
Reichs z. B . : „Nach Astrachan zu Lande 2500 Werst; zu Wasser 2660 
Werft; der Weg ist zu nehmen über Kolomna, Pereslawl, Räsansli, über 
Kafimow, Murom, Nischni, Kosmodemjansk, Tschebokfary, Swiaschsk, 

. Kasan, Simbirsk, Samara, Saratow, Zarizyn, Tscherny-Iar. Zu Lande 
aber: — über Wladimir, Murom, Arsamas, Olatyr, nach Simbirsk und 
von dort ab in der oben angegebenen Weise. Ein anderer Landweg geht 
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über Kastmow, Temuikow, Pensa, Saratow und von dort ab wie oben 
augegeben." —. „Nach Kiew. 960 Werst; der Weg geht über Kaluga, 
Bolchow, Sewök und Putiwl; ein zweiter Weg über Tula, Mzensk, Orel 
und Nowgorod Sewerski; ein dritter Weg über Sewsk und Gluchow." 
Die zweite Abtheilung enthält die Angabe der Entfernung der Städte des. 
Auslandes, z. B. „Hamburg (Ämborok) eine freie Stadt, liegt von Mos-
kau jenseit Riga, von wo man über das Meer fahren muß, 1800 Werst 
entfernt." — „Paris, die Hauptstadt des französischen Königs, über Riga 
3100 Werst." — „Stockholm (Stelolnoje), die Hauptstadt des schwedischen 
Königs, von Moskau über Riga 2100 Werst." Der Anhang des Werks 
enthält den Nachweis, wie Reisepässe abzufassen sind und wie viel an 
Fahrgeldern von Moskau ab zu entrichten sei, wo z. B. angegeben ist, 
daß bis Kaluga, bis Bolchow, bis Sewsk und bis zu den Städten Klein-
rußlands die Fahrgelder 26 Rubel betragen, hingegen von Sewsk nach 
Moskau zurück nur 23 Rubel. 

In einem Memoire, welches der Gesandtschaftsconseil im Jahre 1685 
an den Conseil des Reichsschatzes richtete, ist die Angabe enthalten, daß 
Andreas Winius im Jahre 1675 die Administration des Postwesens änge-
treten habe. Ein sicherer Nachweis liegt jedoch nur vor, daß Winius im 
Jahre 1677 bereits dieses Amt bekleidete, denn als im letzteren Jahre 
die Nachricht vom Seestege nach Moskau gelangte, welche die vereinte 
holländische und dänische Flotte unter dem Admiral Tromp über die 
Schweden erfochten hatte, berichtete der früher erwähnte hollandische Ge, 
sandte. Baron van Keller, seiner Regierung, daß die Freude über diesen 
Seesie'g in Moskau sehr- groß gewesen und dem Postdirector Winius der 
Auftrag geworden sei, die von Keller übergebene Notistcatiou des Sieges 
ius Russische zu übersetzen und an alle Statthalter in den Grenzprovinzen 
des Reichs zu übersenden. Ein Memoire, welches dem Conseil des Rejchs-
schatzes vom Gesandtschaftscouseil im I a h « 1685 bei Zusertigung des 
so eben von Winius mit dem Manischen General-Postmeister Rudolph 
Bising abgeschlossenen Posttractats übersandt wurde, enthält die wieder-
holte Aeußerung, daß der Gesandtschaftsconseil die unabhängige Stellung 
nicht gutheißen könne, welche Winius bei Administration des PostMeys 
einnehme. Nachdem erwähnt worden, daß IoHann van Sved.m für 
Verwaltung des Postwesens vom Zaren ein Oehstlt v^n 1200 Rbl. 
erhalten und Marselius erklärt hahe: „er stelle es dem gnädigen Er-
messen des Zaren anheim, wie viel Gehalt man ihm für feine Dienste 
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im Postwesen bewilligen wolle" — und ihm die Hälfte von den Revenuen 
der Postverwaltung zugewiesen worden sei, «heißt es weiter: es hat die 
Administration der Posten gegenwärtig der Reichssecretär Andreas Winius 
und expedirt derselbe die Posten mit Fuhrmannspferden von Moskau bis 
Nowgorod und bis zur schwedische« Grenze und nach Smolensk und bis 
zur polnischen Grenze, die Fahrgelder aber werden den Fuhrleuten aus 
dem Gesandtschaftsconseil bezahlt, welcher jedoch nicht weiß wie viele 
Gelder beim Reichssecretär Winius für die Sendungen von Moskau über 
das Meer und von jenseit des Meeres einfließen." Am Schlüsse des 
Memoires aber wird nochmals besonders betont, daß der Gesandtschafts« 
Conseil keinen Nachweis darüber besitze, ob der Reichssecretär Andreas 
Winius bei Beförderung der Posten von den verschiedenen Kaufleuten und 
Ausländern für Expedition der Briefschaften Gebühren erhebe und in wel-
chem Betrage, noch wofür er die etwa erhobenen Gelder verausgabe, — 
nur wisse der Conseil mit Bestimmtheit, daß Winius ihm dergleichen Gel-
der nicht abliefere. 

Außer dem unbeschränkten Genuß der Postrevenüen war Winius 
auch das Recht anheimgestellt, nach seinem Ermessen Postconventionen mit 
den benachbarten Staaten abzuschließen. Den deutlichsten Nachweis hier-
überbietet die zwischen ihm und dem littauischen General, Postmeister 
Bistng abgeschlossene Convention, welche den Charakter eines Privatvertrages 
hat, den zwei von ihren Regierungen bevollmächtigte Würdenträger mit 
einander abschließen. Die Veranlassung der neuen Convention bezeichnet 
das Memoire dahin, daß die Posten in Moskau nicht au den bestimmten 
Wochentagen und zu den bestimmten Stunden eingetroffen seien, sondern 
oft einen oder zwei Tage später, und daß dadurch die Geschäfte des Zaren 
einen unstatthaften Verzug erlitten; es sei daher dem Andreas Winius 
übertragen worden, darauf zu achten, daß die Posten an den bestimmten 
Wochentagen und zu den bestimmten Tagesstunden einträfen, wie solches 
von Ludwig Marselius festgestellt worden sei, als sich derselbe mit den 
Posthaltern zu Riga und Wilna darüber verständigte und wie es sich für 
die Post gezieme. Der Inhalt der Convention kennzeichnet deutlich die 
damalige Postverbindung mit dem Auslande: 
. „Kund und zu wissen sei u. s. w. daß im Jahre und am Tage, wie 

unten angegeben, von des Durchlauchtigsten und Großmachtigsten Zaren 
Majestät einerseits und von des Durchlauchtigsten und Großmächtigsten 
Königs von Polen Majestät andererseits, auf Grundlage des von beiden 
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großen Monarchen beschworenen Vertrages von Andrussowo, eine wohl-
orgamstrte, wöchentliche Post zwischen Moskau und Wilna errichtet nnd 
festgesetzt worden iL und ' daß von den beiden großen Herrschern, dnrch 
Seiner garischen Majestät Reichssecretär des Medicinalconseils und bevoll-
mächtigten Postmeister Herrn Andreas W i n i u s eines Theils, und durch 
deu Bevollmächtigten Seiner Königlichen Majestät den littanischen General-
Postmeister und Secretair Herrn Rudolph Bisiug anderen Theils, fol-
gende Bestimmungen getroffen und festgestellt worden sind: 

„1) Alle früheren Conventionen, welche zeither zwischen Herrn Winius 
oder desseu Vorgängern im Postwcsen und Herrn Bising stattfanden, werden 
durch vorstehende Uebereinkunft aufgehoben und alle Rechnungen und Ve-
rcchnungeu zwischen beiden Theilen werden als dergestalt erledigt änge-
sehen, daß vom heutigen Tage ab kein Theil von dem andern etwas zu 
fordern hat. ' 

„2) Es verpflichtet sich Herr Bising dafür zu sorgen, daß die Post 
von der preußischen Grenze, vom Flecken Lenken, am Mittwoch abzugehen 
nnd am Freitag in Wilna anzukommen hat; daß sie hier nach einem Auf-
enthalte von zwei Stunden weiter gehe, am Montage früh in Minsk, am 
Dienstage in Mohilew und am Mittwoch in Kodino einzutreffen hat, daß 
die Post dergestalt in acht Tagen von einer Grenze zur, andern befördert 
und ebenso zurückexpedirt werden wird, damit Briefschaften von Moskau 
und nach Moskau keinem Aufenthalte unterliegen. 

„3) Die Zahlung für sämmtliche Briefschaften, welche von Moskau 
und Königsberg ezpedirt werden, hat Andreas Winius dem Reinhold 
Bising mit 18 Groschen per Brief zu leisten und diese Gelder laut Rech-
uung des Herrn Bising ohne Mzug einzusenden; wenn jedoch im Früh-
jähr oder im Herbste die Post durch ungünstiges Wetter ausgehalten wirb, 
so ist das nicht als ein Verschulden anzusehen. 

„4) Allwöchentlich sind mit allen Posten Declarationen in doppelten 
Exemplaren abzusenden und sind dafür dem Herrn Bising je ein Paar 
guter Zobel im Werthe von 25 Reichsthalern zuzuschicken; falls er aber 
keine Declarationen sendet, so hat Herr Winius ihm auch keine Zobel zu 
schicken. 

„5) Alle Schreiben seiner Zarischen Majestät, so wie auch seiner könig
lichen Majestät von Polen und der Gesandten beider großen Potentaten, 
so wie auch der Gesandten, welche bei den Höfen dieser großen Herrscher 
verweilen, oder Schreiben, welche von diesen Herrschern au andere große 
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Herrscher in Europa oder Asien abgesandt werden, sind von beiden Theilen 
ohne jede Zahlung zu befördern und haben sich dieselben hierfür mit dem 
Gehalte zu begnügen, welches sie von ihren Gebietern beziehen. 

„6) Von den- Schreiben und Documenten aber, welche von andern 
großen Herrfchern, Potentaten, Freistaaten und freien Städten an seine 
Zarische Majestät oder auch welche von seiner Zarischen Majestät über Lit-
tauen befördert werden, hat Bising von jetzt ab per Stück zwei Reichs-
thaler zu erheben; von den Briefen der Gesandten und bevollmächtigten 
Minister anderer Herrscher jedoch, welche in Moskau verweilen, hat Herr 
Bising die gewöhnliche Zahlung zu erheben und sich damit zu begnügen. 

„7) .Von allen Kisten und Packen mit kleinen Gegenständen hat er 
Zahlung nach dem Gewichte zu erheben ä. 90 Groschen vom Pfunde, wie 
es früher gehalten wurde. 

„8) Wenn irgend welche mit der Post versandte Briefe, Rollen und 
Sendungen im littauischen Lande, verloren gehen, so ist Herr Bising ge-
halten, sich auf jede Weise zu bemühen, sie wieder zu ermitteln; weun 
folches aber im Lande seiner Zarischen Majestät geschieht, so muß Herr 
Winius darüber alle möglichen Nachforschungen anstellen, um sie zu ermit-
teln und zurückzustellen. 

,,9) Kaufleuten ist es gestattet ihre Correspondenz durch diejeuigen 
Länder zu schicken, durch welche es ihnen beliebt, jedoch nur so, daß dadurch 
dieser Wilnaschen Post lein Schaden uoch Nachtheil, gemäß dem Vertrage 
von Andrussowo, entstehe uud solches haben die Postmeister beider Theile 
zu überwachen. 

„10) Das Gewicht aller königlichen und Moökauscheu Senduugeu, 
welche über Wilna gehen, ist auf deuselben der Wahrheit gemäß 'zu ver-
zeichnen und sind dieselben nicht mit mehr Gewicht zu bezeichnen, als vor
handen ist. 

„Diese Convention ist von den Postmeistern beider großen Herrscher 
getroffen, bestätigt, kraft ihrer Vollmachten eigenhändig uuterschrieben uud 
mit deren gewöhnlichen Siegeln bekräftigt worden. Geschrieben in Wilna 
am 24. August 1685." 

Es läßt sich nicht leicht mit Sicherheit bestimmen, von welcher Zeit 
ab Andreas Winius die Würde eiues Reichssecretärs bekleidete; es scheint 
aber, daß er bis zum Jahre 1685 'nur Dolmetscher im Gesandtschafts-
Conseil war. Von dort ab wird er Reichssecretär genannt und „sah er 
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an großen Festtagen die hellen Augen der Durchlauchtigsten, gebietenden 
Zaren und wohnte den Feierlichkeiten bei großen, kirchlichen Festen bei." 

Im Jahre 1687 hatte der lleinrusstsche Graveur Tarasseroitsch aus 
Anordnung Schaklowitoi's und Medwedews das Porträt der Zarin Sophie 
gestochen und abgedrückt. Auf Befehl der Zarin übertrug Schaklowitoi 
dem Winius „eine ebensolche Figur jenseit des Meeres, in Holland, ab-
drucken zu lassen." Winius sandte das Mnster an den berühmten Bürger-
meister Witsen in Amsterdam und bat denselben ihm etwa hundert Exem-
plare des dort anzufertigenden Porträts der Zarin zu übersenden." Unter 
diesem Porträt, schreibt er, befindet sich der volle- Titel der großen Zarin 
nebst Versen zu ihrem, der großen Herrscherin, Lobe — auch sind jene 
Blätter jenseit des Meeres gedruckt, damit ihr, der großen Herrscherin, 
Ruhm sich jenseit des Meeres und in andern Reichen dnrch jene Blätter 
verbreite ebenso wie im Moskauschen Reiche, blätterweise aufblühend u.s.w." 

Im Jahre 1697 stand Winius der Administration des Conseils für 
die Angelegenheiten Sibiriens vor; Korb, der derzeitige Secretar der 
österreichischen Gesandtschaft in Rußland, äußert sich sehr lobend über den 
Verstand und die Bildung des Rcichssecretärs Winius wie auch über den 
Erfolg, mit welchem er diesen Conseil administrirte. Während seiner Lei-
tung durften die Statthalter sich nicht erlauben die Kaufleute zu beein-
trachtigen und an den Bettelstab zu bringen, denn sie wurden einer strengen 
Controle unterzogen. Durch den Akademiker Hamel haben wir Kenntniß 
von der Instructiou, welche Winius im Jahre 1702 dem Statthalter 
von Werchoturje ertheilte, als derselbe nach Sibirien gesandt wurde, um 
die Bergwerke des Nikita Demidow zn besichtigen. Diele Instruction 
zeugt davon, daß Winius umfassende Kenntnisse besaß und sowohl für die 
Hebung der moralischen Entwickelung des Volkes, als auch für die Erzie-
hung der Kinder Sorge trug. 

Seit dem Jahre 1695 staub Winius in fortgesetztem, oft sehr leb-
haftem Schriftwechsel mit dem Zaren; die Briefe, welche Peter der Große 
an ihn richtete zeichnen sich namentlich dadurch aus, daß sie nicht nur Auf-
träge und Befehle, sondern auch Mittheilungen von neuen Ereignissen und 
Gutachteu über die damiligen politischen Verhältnisse enthalten. Bei einigen 
Gelegenheiten schreibt der Zar ihm Briefe, welche sogar poetische Wendungen 
enthalten, wie solche in seinen Briefen an Romodanowski und andere Per-
sonen nicht vorkommen. So z. B. schreibt Peter ihm im Jahre 1695 
ans dem Lager von Asow: „Hier ist Alles, Gott sei gelobt, wohl auf und 
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in der Stadt ist Alles mit dem Pfluge des Mars aufgepflügt und besäet, 
und nicht nur in der Stadt sondern auch in den Laufgräbe.n; und jetzt 
erwarten wir ein fröhliches Aufblühen, wozu Uns Gott verhelfen wolle 
zur Ehre seines heiligen Namens." — Vei einer anderen Gelegenheit 
schreibt der Zar Peter im Jahre 1698 an Winius aus Woronesch über 
die Flotte: „Nur eine Wolke des Zweifels zieht sich über Unsere Gedanken 
hin, ob diese Unsere Frucht nicht zögernd aufschießen wird, wie der Dattel-
baum, dessen Früchte derjenige, der ihn gepflanzt, nicht zu sehen bekommt, 
doch hoffen wir auf Gott und den heiligen Paulus, daß es dem Arbeiter 
vergönnt sein wird die Frucht seiner Arbeit zu kosten." 

Außer den vielen Arbeiten, die Winius übertragen waren, hallte er 
noch die Verpflichtuug die Uebersetzungen neuer Bücher durchzusehen. 
Zudem wurden die feierlichen Triumphzüge nach seinen Rathschlägen und 
Anweisungen angeordnet. Endlich war die Gründung der ersten Unter-
richtsanstalt für Seefahrer, der Navigatorschule, Winius' Werk. Jeden-
falls war Andreas Winius eine für die Verhältnisse seiner. Zeit hervor-
ragende und begabte Persönlichkeit, deren Wirksamkeit von Bedeutung für 
die fernere Entwickelung Rußlands wurde. Seine weiteren Schicksale, die 
Ungnade, welche er sich zuzog, sein Versuch zur Beseitigung derselben durch 
Bestechung des Fürsten Menschikow, seine Flucht aus Rußland und seine 
Wiederkehr, sowie seine vielfache Thätigkeit als Uebersetzer neuer Werke, 
geben einen deutlichen Einblick in die damaligen Zeitverhältnisse. Um 
denselben ungeschwächt wiederzugeben, erlauben wir uns die folgenden 
Briefe mitzutheilen, in welchen er selbst diese Erlebnisse schildert. 

Den 2 1 . Februar 1702 schreibt Winius an den Zaren: „Gegen-
wärtig bin ich nach Moskau gelangt und der Geheimrath Tichon Nikititsch 
(Streschnew) hat mir, Eurem Sklaven, den Befehl Euerer großen Majestät 
übergeben, daß I h r , o Herr, von. mir die Uebersetzung des Mil i tair-Straf-
codex verlangt;' da ich aber, o Herr, im vorigen Jahre in Eurem Dienste 
mit dem Hetmann bei den Regimentern (Kosaken) war, gelangte ich nach 
Gluchow und lag vom Anfange Juni ab einige Monate lang an großer 
Erschlaffung darnieder; sobald mir aber etwas besser wurde, arbeitete ich 
an dem holländischen Lexikon, nicht aber an dem Militair-Strafcodez, weil 
ich meinte, Andere würden das vollbringen können. Gegenwärtig aber 
bin ich nach Moskau zurückgekehrt und habe in meinem Häuschen in allen 
Wohnstuben Schweden (Kriegsgefangene) einquartirt vorgefunden und. bis 
jetzt hat man sie nicht fortgeschafft; anfänglich aber waren ihrer 200 Mann 
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und sie ließen mich nicht ins Haus und drei Wochen lang lebte ich in 
eiuem fremden Hause und hatte durch die Einquartirung keinen geringe» 
Schaden. Gegenwärtig aber, Majestät, habe ich begonnen an dem Militair-
Codex zu arbeiten und werde darin fortfahren, so viel ich kann; doch ist 
mir, o Gebieter, .beim Schreiben die rechte Hand schon so schwerfällig, daß 
ich kaum meinen Namen unterschreiben kann, aber ich hoffe in dieser wich-
tigen^ Sache zunächst die holländischen Artikel zu übersetzen, das Ucbrige 
jedoch in der Folgezeit. Sei nicht ungehalten J" mein gnädigster Gebieter, 
über mich, deinen unterthänigsten Sklaven; in Wahrheit, Majestät, ich 
beginne hinfällig zu werden und kann mich kaum halten; bereits trete ich 
in das 70. Jahr. Der Wille, — das weiß Gott — ist da, aber die 
Kraft schwindet mit jedem Tage." 

Es war im Jahre 1703, daß Winius beim Zaren in Ungnade fiel, 
worüber er am 12. Mai in seinem Gratnlationsschrciben an denselben, 
zur Einnahme von Nöteburg, eine Andeutung giebt: „Unser Allergnadigster 
großer Monarch! Zugleich mit Allen, welche Eure großmächtige Gnade 
beglückt, komme auch ich, gebrechlicher Zollner, obgleich ich ferne stehe und 
mich für unwürdig erkenne, dennoch um Ew. Majestät fußfällig zu begrüßen, 
iu der Ueberfüllung meines von Freude geschwellten Herzens, da die Nach-
richt zu mir gelangt ist, daß die so wichtige Stadt Schlüsselburg deu 
Händen der Feinde entrissen, ist." 

I n demselben Jahre begab sich Winius nach dem soeben begründeten 
Petersburg, um feine Wiederaufnahme zu Gnaden zu erwirken, und in 
der Hoffnung anf den Einfluß Menfchikow's, fuchte er denselben dnrch ein 
bedeutendes Gescheut zu bestechen. Menschikow nahm das Geschenk entgegen 
und gab Winins ein ihn rechtfertigendes Schreiben an Peter den Großen 
mit, gleichzeitig aber benachrichtigte er den Zaren über die Bestechung,, 
mit dem Hinzufüge», daß Winius nichts zu seiner Rechtfertigung habe 
vorbringen können. Der Brief selbst bietet des Interessanten genug, um 
seinen Wortlaut vollständig wiederzugeben: „Herr und gebieteuder Kapitän! 
Freude und Wohlergehn umgebe dein Wohlsein, o Gebieter! Ich beuach-
richtige Ew. Gnaden: Andreas Winius ist hier angelangt und hat in 
seinen Angelegenheiten nichts zu seiner Rechtfertigung vorgebracht (wenn-
gleich ich ihn wiederholt hierzu aufforderte), außer daß er sich auf ver-
schiedcne Weise von der Sache loszuwinden versuchte; ich habe ihn aber 
fortgefandt uud am heutigeu Tage entlassen und über die Angelegenheit, 
in welcher er sich unzuverlässig erwies so wie darüber, was er zu seinen 
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Gunsten vorgebracht, habe ich für Ew. Gnaden diesem Briefe ein Ver< 
zeichniß beigefügt, aus welchem I h r Euch zu belehren belieben mögt. Als 
er aber hier war, hat er mir dargebracht: 3 Kastchen mit Gold, 150 
Golddukaten, 300 Rbl. in Miinze, noch in 7 Kästchen Gold und eine 
Anweisung von seiner Hand über 5000 Nnbel, in welcher geschrieben steht, 
daß er das ganze Gold zahlen werde, wenn man es von ibm verlange, 
oder dem von mir gesandten Ueberbringer solle es in seinem Hanse, auch 
während seiner Abwesenheit, entrichtet werden. Und beliebt I h r das'weirere 
Verfügen über ihn zu treffen, nach Eurem Ermessen. — Ungemein wuudere 
ich mich, wie solche Leute sich irren und mich nrn Deiner Gnade willen 
für Geld erkaufen wollen; oder vielleicht ist es nicht ihr Wille, sondern 
Gott läßt sie so handeln. Das obbezeichncte große Geschenk hat mir 
Winius auch dafür gegeben, daß wenngleich der Artillerie« und Medicinal-
Conseil ihm genommen werden sollte, ihm doch der Conseil der sibirischen 
Angelegenheiten verbleiben möge, indem er versicherte, daß Niemand um 
das Geschenk wissen solle. Hieraus wirst Du aber zu ersehen geruhen, 
daß er doch ans keinem andern Grunde ein so großes Geschenk gab, als 
weil er von jenem Conseil einen großen Vortheil in der Zukunft zu ziehe» 
hoffte; früher aber flehte er Deine Gnade so oft an, um ein Landgut zu 
erhalten, indem er sagte, er habe nichts zu effen und zu trinken. Bei 
Empfang des oberwähntcn Geschenks habe ich auf fein dringendes Bitten 
an Deine Gnade einen Brief nach seinem Wunsche geschrieben und jenen 
Brief hat er selbst gelesen, ich aber habe ihn eigenhändig unterschrieben, 
versiegelt und ihm übergeben; eine Abschrift jenes Briefes habe ich jedoch" 
zur Keuntnißnahme Deiner Gnaden diesem Briefe beigefügt. Hiernach 
empfehle ich das Wohlergehen Deiner Gnaden der Vorsorge Gottes. 
Alexander Menschikow. Den 29. Juni , aus Petersburg." 

I m Jahre 1706 begab sich Winius, ohne die Erlanbniß vom Zaren 
eingeholt zu haben, ins Anstand, wofür sein Vermögen confiscirt ward. 

Am 12. Juni 1706 gelangte ein Gesuch von ihm an den Zaren, in 
welchem er seinen Aufenthaltsort nicht angiebt, wohl aber fagt: „Ich bin, 
so sehr zum Aeußersten in meinem traurigen Zustande geratheu, daß ich 
mich von Allem entblößt sehe, was ich in so vielen Jahren.mit> großer 
Mühe erworben hatte. Meine Entfernung, über welche Ew. Majestät zu 
meiner Erniedrigung und Beschuldigung berichtet worden, ist dennoch nur 
aus folgender Ursache geschehen: als ich, o Gebieter, in Grodno war, 
wurde ich -durch den Ueberfall der Feinde alles meiues Geldes beraubt 
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und meiner Pferde, bis auf einige schwächliche Thiere, mit welchen ich 
mit genauer Noth nach Knischin gelangte, wo sie zusammenfielen und ganz 
untauglich wurden. Und als ich mich in solcher Gefahr sah, durch welche 
ich unfehlbar zu Grunde gehen und sterben oder in die Hände und Gefau-
genschaft des Feindes gerathen mußte, sah ich mich genöthigt, mich nach 
der preußischen Grenze hin zu entfernen, woselbst mir einige Pferde sielen, 
die andern aber verkauft werden mnßten, in der Hoffnnug längst der 
preußische» Grenze nach Polen und so an die Moskausche- Grenze zu ge« 
langen; als ich mich aber hieran durch die Bewohner jenes Landes ver, 
hindert sab, miethete ich Pferde bis Königsberg und bin von dort zur 
See bis hierher gelangt, wo ich vom Alter gedrückt, noch mehr aber von 
täglichem nagenden Kummer, auf dem Krankenlager schwer darniedcrlicge 
und hülfios bin, was mich auch verhindert zur See zurückzukehren. Jedoch 
giebt mir die große Menschenfreundlichkeit Ew. Majestät gegen gefallene 
Sünder die Hoffnuug, daß Ew. Majestät mir diese Abwesenheit aus 
Menschenliebe und angeborenem, gnädigem Erbarmen, als einem alters,« 
schwachen, dem Tode nahen und am Gedächtniß und Verstaube nicht 
zurechnungsfähigem Wurme, welcher krank ist, gnädigst nachsehen 
werden"^. . . . 

Am 16. November 1706 schreibt Winius: „Am meisten trifft mich 
der Kummer, die falschen Verleumdungen meiner Feinde zu hören, welche 
mich wie mit Pfeilen verwunden, indem sie vorgeben, als ob ich, Dein 
ergebenster Sklave, zu den feindlichen Schweden übergelaufen wäre und 
welche mich ohne Furcht vor Gottes Strafgerichte, in ihrer Anklage, Ew. 
Majestät gegenüber, als einen abschenlichen Bösewicht darstellen, damit sie 
meine letzten Habseligkeiten, meine Häuser und Landgüter an sich bringen 
können." Dann folgt die Aufzählung der Verdienste des Supplilauten 
im Gesandtschafts'Conseil, im sibirischen und Artillerie-Conseil, die Hinwei-
sung, daß er 65 Jahre alt sei, sowie daß er eine mathematische Schule 
errichtet habe, um das russische Volk in der Ingenieur-, Artillerie- und 
Festungsbaukunft zu unterrichten. „Auch gedenke — heißt es weiter — 
noch einiger Dienste, die ich geleistet habe: wer erwähnte zuerst des Hetmanns, 
fuhr zu ihm und überbrachte seine Einwil l igung?—und der Trinmphzug 
nach dem Asowschen Siege, welcher der erste und glänzendste war! Gelenke, 
wohlthätiger Gebieter, wie ich im Jahre 1697, in treuer Anhänglichkeit 
meines Herzens und im Hinblicke auf Ew. Wohlergehen schrieb, daß I h r 
bei Eurer Rückkehr aus Preußen nicht über Riga gehen möchtet und mit 
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welch'gnädigen Worten I h r mich, Euren geringen Sklaven, für diese 
und die obberegteu Dieuste zu erfreuen geruhtet".... . 

Am 10. September 1708 schrieb Wiuius: „Deu von Ew. Majestät 
an mich, Euren Sklaven, gerichteten Brief, habe ich im verflossenen Sep-
tember zugleich mit dem Befehle zur Anfertigung einer Ucbcrsctzung des 
Vnches über Mechanik erhalten. Da ich bereits früher vermeinte, daß 
jenes ganze Buch zu übersetzen sei, so hatte ich voraussichtlich schon die 
Abtheilung über Fortification übersetzt und das Uebrige beanstandend, am 
17. September begonnen, den Theil über Mechanik zu übersetzen. Vor 
Eurer Majestät niederfallend siehe ich aber um Entschuldigung, wenn es 
nicht rascher geschehen ist, da mein vorgerücktes Alter, bisweilen auch 
Gebrechen, vor allem aber die Schwierigfeit des Gegenstandes, bei welchem 
es mir schwer ward einige Worte ohne Wörterbuch zn übersetzen, vera«, 
faßten, daß ich nur allmahlig die Arbeit zu Eude bringen konnte. Falls 
jedoch sich in der Uebersetzling einige schwer verstandliche Perioden finden 
sollten, so bitte ich das «icht meiner Fahrlässigkeit, sondern dem zu gedräuglen 
Style des Verfassers jenes Buches zuzuschreiben. Und jetzt hoffe ich, daß 
die Uebersetzuug in einigen Tagen in der Reinschrift fertig sein und dem 
Herrn Commandanten, Fürsten Gagarin, überreicht sein wird; ob, ich aber 
die Abtheilung über Fortification beenden soll, darüber erwarte ich den 
Befehl Ew. Majestät." 

Am 17. Januar 1709: „Ew. Majestät, meinem Durchlauchtigsten 
Gebieter, habe 'ich mein unterthänigstes Schreiben am 27. des verflossenen 
Decembers, sowie ein Schreiben des Commandanten, Fürsten Gag^rin, 
über die Post zugesandt, durch welches ich Ew. Majestät ergcbenst -um 
Entgegennahme, des Buches bat, in welchem sich die Abhandlung über 
Mechanik befindet, die ich zum 26. December ins Slavonische übersetzt 
habe. Hieranf gab ich sie den Schreibern zur Reinschrift und diese werden 
das auf Instigation des Herrn Commandanten rasch besorgen. Jetzt erhalte 
ich durch Herrn Panin den zweiten Brief Ew. Majestät ans Cum vom 
4. Januar, in welchem Ew. Majestät mir, Enrem Sklaven, zu schreibe« 
belieben, daß ich die oberwähnte Abhandlung über Mechanik mit Amfter« 
damer Schrift drucken lassen soll. Jedoch bitte ich Ew. Majestät aller-
unterthänigst, daß Ih r Euch diese Abhandluug erst vortragen lasseu uud 
nach dem Euch von Gott verliehenem Verstände entscheiden wollet, ob die-
selbe den Menschen Nutzeu bringen wird; denn der Verfasser jener Ab-
Handlung hat sich zu kurz und unklar gefaßt und nicht so sehr den Nutzen 
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für die Menschheit, als die Subtilität seiner philosophischen Abfassung im 
Auge gehabt. Demnach geschehe, wie es Ew. Majestät belieben wird. 
Wenn aber Ew. Majestät in diesem zweiten Briefe schreiben, daß Ih r 
befehlet, ein Büchlein über Artillerie nach den besten Autoren anzufertigen, 
so habe ich, Euer Sklave, ein solches vor 12 Jahren oder länger, aus 
dem Holländischen übersetzt; diese Uebersetzung aber uud das Original, 
habe ich bei mir uicht auffinden können, sondern glaube, daß sich dieselben 
unter meinen 400 und mehr Büchern befinden, welche man in der Medicinal-
Verwaltung confiscirte und, ungeachtet des Befehls Ew. Majestät und 
Schreibens des Durchlauchtigsten Fürsten Alexander Danilowitsch Menschi-
kow. der Herr Commissar Wessclowöki nicht hcrausgiebt. Unter den Büchern 
befinden -sich auch Wörterbücher, welche ich dringend brauche und ein von 
mir wenngleich nur flüchtig entworfenes Büchlein mit Zeichnungen über 
die Grundkenntnisse und Erlernung des Artilleriewesens für Feuerwerke, 
welches ich beabsichtigte zum Nutzen des russischen Volkes drucken zu lassen 
und Ew.-Majestät unterthanigst darzubringen. Deßhalb kann ich ohne 
Wörterbücher in dieser und in ähnlichen Sachen, mich in meinen Ueber-
setzungen nicht ausdrücken. Ich bitte demnach Ew. Majestät, wenn es 
nicht Derq Belieben widerspricht, nach Eurer sicheru uud großen Gnade 
für mich, Euren hinfälligen Sklaven, einen monarchischen, strengen Befehl 
zu erlassen, daß jene Bücher mir zurückgestellt werden sollen, denn ich habe 
sie 50 Jahre lang gesammelt und viele hat mir Herr Witsen geschickt. 
Ich bekenue in Wahrheit, auf mein Gewissen, daß ich nur an der Arbeit 
Freude stude und durch dieselbe das bezwecke, was mein gnädiger Monarch 
mit Wohlgefallen aufnimmt..... 

Den 2. Februar 1709: „Nachdem die Abhandlung über Mechanik 
ins Reine geschrieben worden, habe ich sie gleichzeitig mit dem deutschen 
Buche seiner Gnaden, dem Herrn Commandanten Gagarin, übergeben; ich 
hatte die Abhandlung in den Druck uud die Abbildungen zum Ausschneiden 
abgegeben, dn ich aber jetzt den Befehl Ew Majestät erhielt, Ew. Maje-
stat die Uebersetzuug zuzuschicken, werde ich denselben erfüllen. Von meinen 
Büchern, welche in der Mediciualverwaltuug ruheu, habe ich diejenigen 
genommen, welche Fenerwerke und Artillerie betreffen, die übrigen aber 
hat der Herr Commissar Wesselowski bis auf weitern Befehl zurückbehalte», 
ich hatte ihm aber den Brief Ew. Majestät gezeigt und ihm eine Abschrift 
gegeben. Um solchen Befehl bitte ich nochmals uuterthauigst. Für die 

. 'gnädigst ertheilte Erlaubniß lege ich meinen Dank zu den Füßen Ew. 
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Majestät nieder und habe am heutigen Tage die Arbeit über Feuerwerke be-
gönnen. Ob ich dieselbe Ew. Majestät überschicken, oder hier drucken soll, 
— darüber bitte ich mir einen Befehl zu ertheilen. Noch habe ich zu 
berichten: soll ich das Büchlein, welches Ew. Majestät mir im Jahre 1702 . 
zu übersetzen gaben, vor dieser Arbeit beenden und soll ich es nebst den 
dazu gehörigen Figuren mit russischer oder Amsterdamer Schrift drucken 
lassen? Ich glaube aber, daß solches Ew. Majestät genehm und den Leuten, 
welche jene Beschäftigung haben, nicht ohne Nutzen sein w i r d " . . . . . 

Den 7. Februar 1709: „Am 3. Febrnar dieses Jahres habe ich, 
Euer Sklave, Ew. Majestät, meinem gnädigsten Gebieter und Monarchen 
unterthänigst geschrieben nnd gleichzeitig die Hefte über Mechanik dem 
Herrn Commandanten, Fürsten Gagarin, übergeben. Darnach, is'Gebieter, 
habe ich an dem.Buche über Feuerwerke gearbeitet, welches, wie ich glaube, 
in früheren Jahren nebst einigen praparirten Feuerwerken von Herrn 
Witsen hergeschickt wurde, bei der Versicherung, daß dasselbe nach den beste» 
Autoren nnd mit Sachkenutniß abgefaßt sei. Ich hoffe, daß es Ew. 
Majestät genehm fein wird. Darüber erwarte ich nun ein gnädiges Wort 
von Ew. Majestät, sowie auch einen Befehl Ew. Majestät, betreffend das 
Büchlein über Artillerie, in welchem auch von Feuerwerken die Rede ist, 
und denke ich daran, ob ich die im Jahre 1702 begonnene Abhandlung 
beenden und nebst den Figuren, in welcher Schriftart es sei, zum Nutzen 
der Bombardiere und Artilleristen Ew. Majestät drucken lassen soll? Den 
Titel jenes Buches habe ich hier angeschlossen. Um dasselbe zn vollenden 
brauche ich aber ebenfalls verschiedene von meinen Büchern, um welche 
ich, vor Ew. Majestät aus die Knie sinkend, ergebenst bitte, und sollen 
dieselben stets bei mir wodl verwahrt sein, zu Diensten Ew. Majestät. 
Noch wage' ich es gleichzeitig Ew. Majestät zu bitten: ob es Euch nicht 
beliebt zu Gunsten der Unterthanen Ew. Majestät von russischer Nationa, 
lität mir oder wem es beliebt ein Privilegium zu ertheilen, um Special-' 
und General-Karten des russischen und anderer Reiche, sowie der ganzen 
Erde zu drucken, mit russischer Nameuschrist, und darüber von Ew. Majestät 
aus eiu Zarisches Privilegium auf 10 Jahre zu ertheilen, unter Angabe 
einer namhaften Pön, wenn Jemand sich unterfängt, ohne Erlaubniß, im 
Laufe jener Jahre ebeusolche zu drucken, wie solches auch in einigen eure-
päischeu Staaten üblich ist, daß nachgedruckte Karten nebst der Pön sammt, 
lich consiscirt werden." 

Diesem Schreiben hatte Winius den Titel der Schrift von Dietrich 
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Brink über Artillerie beigefügt, in einer Übersetzung nach der Ausgabe 
von 1689. Noch findet sich ein Schreiben von Winins vor, vom 9. März 
1709: „Auf Befehl Ew. Majestät, meines allcrgnadigsten Monarchen, habe 
ich die Abhandlung über Mechanik, sowie die zweite über Feuerwerke so 

.schnell ich konnte beendet und dem Herrn Commandanten Gagarin über-
geben, auch zweifle ich nicht, daß dieselben angelangt sind. Gegenwärtig 
hat er mir geschrieben, daß ich das Buch über Artillerie, an welchem ich 
arbeitete (über welches ich Ew, Majestät auch getrieben habe) Ew. Ma-
jestat znsenden solle; da ich an demselben aber fand, daß bei der Rein-
schrift Fehler gemacht waren, habe ich dieselben corrigirt, so schnell es ging 
und indem ich es nur nicht erlaube das Original nebst der Uebersctzung 
zu abermaliger Reinschrift zurückzubehalten, sende ich es mit meinem erge-
beusten Gruße, indem ich hoffe, daß es Ew. Majestät genehm und.ihren 
Zarischen Artilleriebeamten von Nutzen sein wird, damit es nebst Figuren 
in den Druck gegeben werden könne. Meine Bücher habe ich auf Ew. 
Majestät Befehl vor Kurzem echalten, wofür^ ich meinen nnterthänigsten 
Dank zu deu Füßen Ew. Majestät niederlege." 

Weiter ist kein Nachweis darüber vorhanden, ob Winius noch über 
feine Ueberfetznngen an Peter den Großen geschrieben hat, denn es finden 
sich 'nur noch einige Glückwunschschreiben vor, welche er in Veranlassung 
verschiedener Siege au den Zaren richtete. 

Nach Winius Ableben ward seine Bibliothek auf Befehl Peters des 
Großen im Jahre 1718 in die damals in Petersburg errichtete kaiserliche 
Bibliothek übergeben, welche sich gegenwärtig in der Akademie der Wis-
enschaften befindet. Der Katalog derselben giebt den Nachweis, daß sie 
vorzüglich aus holländischen Büchern bestand, deren es 363 Nummern 
giebt; doch enthält sie auch Bücher in deutscher, lateinischer, französischer, 
polnischer und estnischer Sprache. 

6. D a s Z e i t u n g s w e s e n . 

I m volkswirtschaftlichen Sinne bilden Zeitungen die Correspondenz 
der Nationen'und Länder unter einander, wie in der Einzelwirthschast 
der Briefwechsel zwischen entfernten Personen. Die Einzelwirthschast be« 
darf solcher Mittheilung zur Beurtheilung der gegenseitigen Bedürfnisse 
uud Befriedigungsmittel, aus welchen die Volkswirtschaft hervorgeht. I n 
gleicher Weise bedürfen die einzelnen Volkswirthschaften solcher Mit thei-
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lungen unter einander, aus welchen die Weltwirtschaft entsteht. Denn 
nach den ewigen Gesetzen der göttlichen Vorsehung muß jeder einzelne 
Theil zur Entwickelung und Forderung des großen Ganzen dienen. 

I n der Bedeutung rascher Beförderung von Nachrichten ist somit das 
Zeitungswesen mit dem Postwesen nahe verwandt und historisch ist auch 
erwiesen, daß diese beiden wichtigen Hülssmittel der vollswirthschaftlichen 
Entwickelung fast gleichzeitig entstanden und fortschritten. 

Die ältesten Nachweise über Zeitungen in Rußland datiren sich aus 
'dem Jahre 7129 seit Erschaffung der Wel t , also von 1621 nach jetziger 

Zeitrechnung. Sie bestehen aus geschriebenen Blat tern, welche Auszüge 
und Uebersetzungen verschiedener ausländischer Zeitschriften „über diverse 
friedliche und kriegerische Ereignisse in Europa" enthalten. Sie wurden 
Kuranteu genannt und ausschließlich für den Gebrauch des Zaren im 

> Gesandtschaftsconseil redigirt. Das Material zur Redaction lieferten die 
Berichte der verschiedenen Agenten, welche sich im Auslande, vorzüglich 
aber in Polen aufhielte^. Wenn Gesandte an fremde Höfe geschickt wnr-
den, erhielten sie die Weisung, in allen Städten, durch welche ihr Weg 
sie führte, die neuesten Nachrichten einzuziehen und diese gleichzeitig mit 
Auszügen aus den ausländischen Zeitschriften an den Zarisch.en Hof zu fen-
deu. Selbstverständlich gelaugten diese Mittheilungen, bei den mängel-
haften Communicationsmitteln vor Einrichtung des Postweseus, oft erst in 
sechs Monaten nach Moskau. Seit dem Jahre 1631 wurde» in Rußland 
auch ausländische Zeitschrift» regelmäßig bezogen und das erste Blatt 
dieser Art war die „Hamburgische ordentliche Postzeitung," welchem bald 
andere in deutscher, französischer und anderen Sprachen folgten. Nach 
Errichtung des Postwefens wurden diese Zeitschriften gleichzeitig mit den 
Briefschaften, bei jedesmaliger Ankunft der Posten, sofort in den Gesandt, 
schaftöconseil befördert, dort übersetzt und dem Zaren unterbreitet. Unter 
Alezei Michailowitsch war der durch seine Gelehrsamkeit und namentlich 
durch gründliche Sprachkenutniß berühmte Doctor der Medicin und Phi-
losophie He in r i ch K e l l e r m a n u der beständige Translatcur der aus-
ländischen Zeitschriften und Vorleser des Zaren. Erst um das Jahr 1701 
wurde die Redaction geschriebener Zeitschriften eingestellt, obgleich sich die 
Zahl der beständig ans dem Auslande bezogenen Zeitschriften schon früher 
bedeutend vermehrt hatte und namentlich in fortlaufender Reihenfolge nach-
stehende Zeitschriften bezogen wurden: 
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I m Jahre 1631. Ordentliche Postzeitung; Particular-Post, Hamburger 
und Reichs-Zeitung. 

' „ „ -1646. Neue wöchentliche • Zeitung aus Vreßlaw und sonst 
andern Orten des Römischen Reichs; Europisehe 
Saderdaegs Courant; Courante uyt Italien ende 
Dytschland; Tydinge uyt verscheuden Quartieren. 

„ „ 1659. Maendaeghsche Post-Tydingen. 
„ ,, 1660. Oprechle Haerlernse Courant. 
„ „ 1663. Königsberger Sonntags und Donnerstags Post<Zeitnng. 
,, „ 1665. Europäische ordinari Freytags-Zeitnng; Eztraordinari 

Mittwochs Postzeitung; Neue Post-Zeitung; Neue eiu-
laufende Nachricht von Kriegs- und Welt-Handeln. 

„ „ 1666. Europäische Samstägliche Zeitung (Stettin); Nordi-
scher Mereurius, welcher wöchentlich kürzlich entdeckt, 
was mit den geschwindesten Posten an Novellen ein» 
gekommen ist. 

„ „ 1668. Mereurius, Sonntagischer und Mittwochischer. 
„ „ 1669. Einkommende Ordinari und Postzeitungen. 
„ „ 1675. Ordinari Freitags-Zeitnng. 
„ „ 1676. Europäische Relation; Journal du siege de Maslric ex-

acternent ecrit par un officier de Ia garnison; Nou* 
velles ordinaires (Paris); Gazette ordinaire (ebenda). 

„ „ 1677. Montags und Donnerstags ordinaire Post-Ze'tung. 
„ „ 1681. Rigische Novellen. 
„ „ 1686. Z, Krakowa "Wiadornosci pewne Weneckie Wie-

denskie y Wegcrskie. 

„ „ 1688. Montagischer und Donuerstagischer E^traoidinair-
Relations Courier. 

„ „ 1689. Des Nordischen (?),,eztraordiuaire Relation; Utrechlse 
Vrydaegse Courant. 

„ „ 1690. Relation aus dem Parnasso. 
„ „ 1691. Der gereformirte Mereurius oder der neue Observator. 
„ „ 1692. Die Altonaische Relation; Altonaischer Mereurius und 

desselben Relation aus dem Parnasso. 

„ „ 1693. Nouvelles (Rotterdam). 
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Im Jahre 1694. Ordinari Reichs-Zeitimg; Neu ankommender Courrier 
aus Wien, Hungarie, Polen und Reich; II corriere 
Ordinario. 

„ „ 1696. Eztra-Ordinari Mittwochs Post-Zcitnng; Relations-
Courier, Dienstags und Freitags (Hamburg). 

„ „ 1697. Opregte Leydse Vrydagse Courant. 
„ „ 1698. Europäische 'Zeitung (Frankfurt); Nouvelles exlraor-

dinaires d'Amsterdam. 
„ „ 1700. Nordischer Mercurius (Hamburg). 

Wenugleich das fernere Verzeichniß der im 18. Jahrhunderte aus 
dem Auslande verschriebenen Zeitungen die Zeitgreuze, die wir uns im 
Uebrigen gesetzt haben, überschreitet, so halten wir es doch für zweckdien-
lich dasselbe hier anzuschließeu, weil es von Interesse ist aus demselben 
zu entuehmen, welche Quellen die maßgebenden Theile Rußlands bis vor 
hundert Jahren bei der Beurtheilung der politischen und Volkswirthschaft-
lichen Verbältnisse des Auslandes hatten. Es wurden nämlich in der 
Folge bezogen: 
Im Jahre 1701. Nouvelles exiraordinaires de divers endroits; Ga-

zety z Warszawy, z Lilwy, ze Lwowa, w Krakowie. 
„ „ 1703. Breßlau« Rouvelleu; Reichs PostMeuler. 
„ „ 1704. Wienerisches Diarium, enthaltend alles dasjenige, was 

von Tag zu Tag sowohl in dieser Residenz-Stadt 
Wiene Denkwürdiges und neues sich zugetragen, als 
auch was dergleichen aus alle Orte» der Welt nach-
richtlich allda eingetroffen; Leipziger Post- und ordi-
nair-Zeitung; Ordinarie Stosholmische Post-Tyunder. 

„ ,, 1705. Cursor ordinarius sive Nova Universalia. 
„ „ 1706. Curieuse Europäische Zeituugs - Correspondence; Ga

zette de Paris» 
„ „ 1709. königlich Preußische Fama; Revalische Post-Zeitung. 
„ „ 1711. Relations veritables (Bruxelles). 
„ „ 1712. Der Holsteinsche Unpartheyische Conespondente durch 

Europa und andere Theile der Wett; The post Voy. 
„ „ 1715. Extract der neuesten Zeitungen; Berlinische ordinaire 

Zeitung. 
„ „ 1717. Ordhiaria Relalionis Hisloricae conlinuatio (Köln). -
„ „ 1718. Gazelle de Rotterdam. 
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Im Jahre 1719. Gazette de Copenliague. 
„ „ 1720. Extrait des nouvelles (Kopenhagen). 
„ „ 1722. Delfsche Dindsdag-sche Courant. 
„ „ 1724. Pnvilegirte Hallische Zeitung; Wöchentliche Relation 

der zur merkwürdigsten Conservation der neuen Histo-
rie hauptsächlich dienenden Sachen; Historisch-Geo-
graphische und Genealogische Anmerkungen (Königs, 
berg); Nene Zeitungen von gelehrten Sache»; Schle-
fische Courier-Novellen. 

„ „ 1726. Friedens« uud Kriegs-Courier, wöchentliche ordinari 
Post'Zeitnng (Nürnberg); Freitagiger ordinari Frie-
dens und Kriegs<Courier; Donnerstägiger Eztraordi-
nair Friedens" und Kriegs-Courier; Der Patriot. 

,, „ 1727. Europäische Zeitung; Extraordinaire Europäische ßei»' 
tung; Wöchentliche Postzeitung (Lipstadt); Stettinische 
ordinaire Zeitung; II corriere di Vienna; Gazette 
van Antwerpen, 

,, „ 1728. Ordinari relationcs; Nova Lipsiensia; Prys Courant 
(Hamburg); Historisch-politische Merkwürdigkeiten in 
Weltstaaten; Magdeburgische Zeituugen; Gacela de 
Madrid; The St. Jarnes's evening post. 

„ „ 1729. Etats- und gelehrte Zcituug des Königlich Dänischen 
ganz unpartcyischen Correspondenten; Staats- nnd ge-
lehrte Zeitung res Holsteinischen unpartheiischen Cor
respondenten; Zuerst bekannte Schiffbeckcr Staats- und 
gelehrte Zeitung des Holsteinischen unpartheiischen Cor-
respondcnten; Monatlicher Auszug oder auserlesener 
Keru aller merkwürdigen und zur Fortsetzung der 
neueren Geschichte dienenden Krieges, Staats auch 
anderer sonderlichen Begebenheiten, welche sich sowohl 
in Europa, als andern Theilen der Welt ereignen; 
Cours van Coopraanscliaffen tot Amsterdam. 

„ „ 1730. Neue Zeitung von gelehrten Sachen (Leipzig); Mer-
eure historique et politique (Hag)' 

„ ,, 1731. Courrier de la paix, passetemps utile et agre-
able (ebenda). 

„ „ 1740. Amsterdam (?) 
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Im Jahre 1741. Kurzgefaßte historische Nachrichten zum Behuf der 
neueren Europäischen Begebenheiten. 

„ „ 1742. Mercure historique et politique, contenant l'etat 
present de l'Europe. 

„ „ 1743. Sambstägige Cöllnische Zeitung. 
„ „ 1744. Europäische Zeitung; Montägige wöchentliche Ordi-

narre Post-Zeitung; Magdeburgs prioilegirte Zeitung, 
nachjagender Courier. 

,, „ 1745. Der schnelle Postillon einholend und mitbringend den 
Kern nnd Auszug neuerer Zeitungen; Schlestsche pri-
vilegirte Staats-, Kriegs? und Friedens-Zeitung; Cri-

"lique du siecle ou leltres sur divers sujets, par 
l'auteur des lettres juives (Hag); The Country Jour
nal of the Crastsmann. 

„ „ 1746. L'ouvrage du temps ou les evenemens memorables 
du monde politique et litteraire par I. I. Meynier 
(Erlangen). 

*, ,, 1747. Melange curieux des nouvelles les plus interessan
tes; Lettres d'un Anglais a un Hollandais sur 
l'etat present de la Republique des Provinces unies. 

„ „ 1748. Die neue Europäische Fama, welche den gegenwärti
gen Zustand der vornehmsten Höfe entdeckt; Christian 
Erlanger, Auszug der neuesten Weltgeschichte; Le vrai 
patriote Holiandais; Meraoires historiques pour le 
siecle courant; Journal des savans; Gazette de 
Stokholm. 

„ „ 1749. Staats und gelehrte Zeitung des Hamburgischen un-
partheiischen Correspondenten. 

„ „ 1750. Reichs.Posthorn (Hamburg); Auszug der neuesten 
Weltgeschichte (Nürnberg). 

„ „ 1751. Berlinische Nachrichten. 
„ „ 1761. Königlich Pohlnische Prioilegirte Warschauer Zeitung. 
„ „ 1762. Thornische wöchentliche Nachrichten und Anzeigen, nebst 

einem Anhange von gelehrten Sachen. 
Wahrscheinlich datirt die Herausgabe der ersten in russischer Sprache 

gedruckten Zeitschrift, welche die geschriebenen Blätter ersetzte, vom Jahre 
1701. Wir sagen wahrscheinlich, weil die älteste im Moskauschen Archive 
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aufbewahrte Zeitschrift im Jahre 1705 in Moskau und zwar noch in sla-
deutscher Schrift gedruckt ist; sie führt deu Titel: „Nachrichten über Kriegs-
und andere Händel, welche zu wisse» uud zu merkeu werth sind und im 
Moskanschen Reiche vorgefallen sind, im Jahre Christi 1705, begonnen 
im Januar und beendet im December dieses Jahres." Allwöchentlich er-
schien eine Nummer dieser Zeitschrift uud brachte zunächst Nachrichten aus 
Moskau und dann auch aus andere» Städten. Bisweilen gab sie außer-
ordeutliche Beilagen in Veranlassung der zu jener Zeit eintreffenden Nach-
richten von Siegen, welche Armee und Flotte errungen hatten. Die erste 
Seite dieser Zeitschrift beginut folgendermaßen: 

Januar. 
Moskanschc Nachrichte». 

Der große Herr uud Gebieter, seine durchlauchtigste Zarische Majestät 
hat die Städte Narva und Dorpat genommen, hat zu Lande und zu 
Wasser herrliche Siege errungen und ist am 11. December mit großem 
Triumph uach Moskau zurückgekehrt, hat auch eine große Siegesbeute an 
verschiedenen vornehmen Offizieren und eine große Me»ge Artillerie mit-
gebracht. Bei der Rückkehr seiner durchlauchtigsten Zarischeu Majestät 
waren sieben Triiimphpforten errichtet, mit viele» historischen Symbolen 
u»d Embleme» verziert, über deren schöne architectonische Arbeit sowohl, 
als über ihre Verzierung mit Schuhwerk und Malerei, sich die Gelehrten 
nicht nur aus Moskau, sondern auch aus anderen Gegenden verwunderte». 
Wie viele Siegesbeute aber iu jeder Stadt gemacht worden, darüber wird 
ein Verzeichniß in der nächsten Nummer dieses Blattes gegeben werden. 

Hierauf folgt ein Auszug aus einem Berichte an deu Zaren vom Fürsten 
Gregor Dolgorukow, dem derzeitigen extraordinären Gesandten am polni-
sche» Hofe. Weiter sind Nachrichten aus Warschau, Krakau, Tilsit, Ber-
lin, Wien, Leipzig, Dresden, Presburg, Piemont uud England gegeben, 
welche nichts Interessantes bieten. Am Schlüsse heißt es; „gegeben zu 
Moskau, im Jahre des Herr« 1705 am 2. Ia»uar." 

Die S t . Petersburger Zeitung begann mit dem Jahre 1714 zu er-
scheinen; eine der ersten Rummern aus jenem Jahre, welche sich noch im 
Moskauscheu Archive vorfindet, .ist nicht vollständig uud enthält nur die 
Anzeige des Sieges, welchen der General-Licuteuant Fürst Golizyn über 
den schwedische» General-Major Armfeld bei Wasa davongetragen hatte, 
und den Bericht des Fürsten Menschilow über die Einuahme von Neu-
schlot. Die Viguette auf dem Titelblatte giebt eine Ansicht der Newa, 

Baltische Monatsschrift. 6. Jahrg. Bd. XII. Hft. 3. 14 
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welche mit Schiffen bedeckt ist; in der Ferne ist die Festung mit dem 
Thurme der Peterpauls-Kirche abgebildet, im Vordergrunde aber ist das 
Newaufer durch eine Menge Spaziergänger belebt. Seit der Begründung 
der Akademie der Wissenschaften wurde das Blatt in der Typographie der-
selben gedruckt und erschien anfänglich einmal, bald aber zweimal wöchent» 
lich. Jedoch noch im Jahre 1723 war das Publikum uicht im Stande ' 
die Zeilschrist ohne erläuternde, in den Text gedruckte Anmerkungen zu 
lesen; so heißt es z. 23. bei einem Artikel über Lissabon: 

„Lissabon ist die Hauptstadt des Königreichs Portugal, liegt am 

Flusse Tajo und befindet sich in Europa." 

Bei einem Artikel aus Paris: 
„Versailles ist ein Dorf und ein Velustiguugsort des Köuigs von 

> Frankreich in der Nähe von Paris." 

Bei eineck Artikel aus Rom: 
„Rom ist eine Stadt in Italien, .am Flusse Tiber, in welcher der 
Papst residirt." 

Bei einem Artikel aus Geuua: 
„Genna ist eine freie Stadt und unabhängiger Staat in Italien 
am mittelländischen.Meere." 

Bei einem Artikel aus Toskana: 
„Toskana ist ein Land und Großherzogthum in der Mitte Italiens." 

Bei einem Artikel aus dem Haag: 
„Haag ist eine Stadt oder eher ein Dorf in Holland, welches 
sehr hübsch und gnt gebant ist und das amüsanteste in ganz Eu-
ropa ist." 

Bei einem Artikel aus dem Archipel: > 
„Konstantinopel oder Stambül, im Alterthum auch Byzanz ge-
nannt oder das neue Rom, ist eine europäische Stadt in der tür, 
tischen Provinz Romanien, die Hauptstadt des ganzen türkischen 
Reiches." . 

Bei einem Artikel aus England: 

„Großbritannien ist die größte Insel in Europa, auf welcher 
England und Schottland liegen, gegenwärtig aber versteht man 
unter dem Namen Großbritannien ebenfalls Irland oder Hiber-
nien, gemeinsam mit den beiden genannten Königreichen, und alle 
diese dr« Königreiche nennt man noch schlechtweg England." 
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Schließlich find noch folgende Erläuterungen angegeben: 
„Ein Pfund Sterling ist eine Münze im Werthe von 4 Rubeln. 
Die ottomauifche Pforte heißt der Hof des türkischen Sultaus. 
Ein Infant ist ein Prinz von spanischem Geblüt. Ein Lord ist 
ein englischer Bojar. 

Die Herausgabe der deutschen St . Petersburger Zeituug begann erst 
nach Eröffnung der Akademie der Wissenschaften im Jahre 1727. Nach-
stehende originelle Anzeige des Redacteurs der „historischen, genealogischen 
und geographischen Anmerkungen zn den St . Petersburger Zeitungen" bei 
Herausgabe der ersten Nummer vom 4. Januar 1729 enthält einen aus-
führlichcn Nachweis sowohl über die damaligen periodischen Schriften, als 
anch über die Teudeuz, in welcher sie redigirt wurden: 

„Als Bcgiun unserer Arbeit briugen wir dir, theurer Leser, hier Ei-
niges was zu deiucr Erheiterung und deinem Nutzen dienen soll. Du siehst, 
daß das Erläuterungen zu den Zeitschriften sein sollen, wie du ähnliche 
wahrscheinlich schon gesehen habeu wirst, jedoch mit dem Uuterschiede, daß 
diese jetzt erst beginnen, andere aber schon seit längerer Zeit zu erscheinen 
aufgehört haben. Denn es ist jetzt Sitte geworden, daß sobald ein Unter-
nehmen auf Hindernisse stößt, dasselbe- eingeht. Die größte Zahl solcher 
Unternehmuugen haben wir in letzter Zeit gesehen, wie z. B . die „wöchent-
lichen moralischen ibriefe." Der ,,Patriot" ist in feinem Eifer ermüdet, 
die „Tadelsüchtige" hat aufgehört zu tadeln, der „Aspectator," welcher 
am längsten das Geschäft fortsetzte, die verderbten Sitten und menschlichen 
Gewohnheiten zn verfolgen, ist zuletzt auch erblindet. Die Zeit muß aber 
erst lehren wie lange der „Biedermann" fo.rtfahren wird zu schmollen.... 
Was unsere Arbeit betrifft, so hatten wir sie bereits im vorige» Jahre 
begonnen und als Anmerkungen in der Zeitung selbst erscheinen lassen, 
beabsichtigten auch solches fortzusetzen. Da siel) jedoch viele Leser gefunden 
habeu, welche wünschen, dieselben gleichfalls in deutscher Sprache lesen zu 
können, so beabsichtigen wir von jetzt ab solche Erläuterungen zweimal 
wöchentlich in einem halben Bogen besonders herauszugeben. Um diese 
Aufgabe zu erfülle«, haben sich mehrere Personen vereint, von welchen 
jede sich bemühen wird unsern Lesern etwas Nützliches und Erheiterndes 
zu bieten. Wir haben daher nicht zu furchten, daß ein Stillstand hierin 
eintreten wird, denn wir beabsichtigen unsere Arbeiten dergestalt einzurich-
teu, daß dieselben sich nicht nur aus die Geschichte der politischen Ereig-
nisse, die Genealogie und die Geographie erstrecken sollen, sondern wir 

14" 
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weiden unsere Ansichten noch über Alles mittheilen, was uns sonst noch 
vorkömmt, werden uns an die Geschichte des Alterthums und des Mittel-
alters halten und den damaligen Zustand der Staaten, Länder und hohen 
Geschlechter beprüfen. Zugleich werden wir nicht unterlassen, aus den ver-
schiedenen Gebieten der Naturgeschichte, Kirchengeschichte und allgemeinen 
Geschichte das hinzuzufügen, was wir für unsere "Leser als angenehm und' 
nützlich erachten werden. Nur machen wir das zur Bedingung, daß man 
von uns keine so genannten Raisonnements oder Meinungsäußerungen er-
warten soll, wie solche bisweilen mit dergleichen Erläuterungen verbunden 
zu werde» pflegen. Das widerstreitet unseren Absichten, welche nur darauf 
gerichtet find, durch diese Erläuterungen unsern Lesern das Verständniß 
der Zeitschrift zugänglich zu machen und zu erleichtern." — Nachdem noch 
erwähnt worden, daß die ersten Zeitungen im 16. Jahrhundert in Italien 
erschienen, daß um das Jahr 1631 der franzosische Arzt Renandot die erste 
beständige Zeitschrift in Paris gründete und daß dieses Beispiel später in 
Holland und Deutschland Nachfolger fand — schließt diese Anzeige mit 
dem Nachweise, wie es gegenwärtig bereits 27 Jahre her seien, daß auf 
Anordnung des Kaisers Peters des Eisten in Rußland die ersten Zeit, 
schriften gedruckt worden. Mit der Zeit hätten sich so viele Liebhaber für 
die Zeitung gefunden, daß im Anfange des Jahres 1727 die Redaction 
sich veranlaßt gesehen habe, sie auch in deutscher Sprache herauszugeben, 
und daß in Zukunft auch dieses Blatt, bei übereinstimmendem Inhalte, 
gleichzeitig in russischer und deutscher Sprache erscheinen solle. 

Der Redacteur der Petersburger Zeitung war der derzeitige Secretär 
der Akademie der Wissenschaften Gold bach, welcher sie nach den Angaben 
jener Anzeige zu schließen, wahrscheinlich seit ihrem Beginne redigirt hatte. 

Noch waren aber sowohl die russischen als auch die ausländischen 
Zeitschriften nur Wenigen zugänglich, weil die Subscriptionskosten eine zu 
bedeutende Ausgabe bildeten, und konnte somit das Zeitungswesen nicht 
den Forderungen entsprechen, welche im Interesse der Volkswirtschaft an 
dasselbe zu machen sind. Auch im Postwesen kam es erst in weit späterer 
Zeit zur Berücksichtigung, daß im Interesse der Volkswirthschaft außer der 
Schleunigkeit und Zuverlässigkeit der Commuuicationsmittel auch deren 
Wohl fe i lhe i t erfordert wird. 

A. v. F a b r i c i u s . 



199 

Ueber die „Vorschläge 
zu einer neuen Landgemeinden-Ordnung"^). 

\2?6 ist gewiß erwünscht, daß unsere ländlichen Versassnngsangelegenheiten 
mehr nnd mehr Gegenstand öffentlicher Besprechungen werden. Ohne vor-
hergegangene publicistische Discusston könnten sie an gar zu unvorbereitete 
Landtagsvetsammlungen herantreten und diese könnten genöthigt werden, im 
Lause weniger Stunden ein definitives Urtheil darüber zu fassen oder 
doch wenigstens auszusprechen. 

.Es ist nicht genug, daß vorher bekannt sei, welche Gegenstände zur 
Berathung gelangen sollen — leider treten wichtige Ankäme oft erst am 
Tage der Eröffnung in den Gesichtskreis der Landtagsmitglieder—; es ist 
nicht genug, daß sie im Kirchspiele oder Kreise näherer Bekannten vorläu-
stg besprochen werden; beim Vorliegen wichtiger Gegenstände dürfte es 
unerläßlich sein, auch diejenigen Argumente vorher erwägen zu können, 
welche in größerer Entfernung geltend gemacht werden. Und dazu kann 
nur publicistische Behandlung der Berathungsgegenstande verhelfen. 

Ueber die Mißstände parlamentarischen Parteiwesens ist oft mit Recht 
geklagt worden. Die Gefahren, welche dasselbe mit sich bringt, können 
um so ernstlicher werden, je weniger es den Mitgliedern der Versammlung 

*) Obgleich jene .Vorschläge' im Iuliheft unserer Zeitschrift keineswegs nls von der 
Redaction ausgehend anzusehen sind, so erlauben wir uns doch die vorliegende Kritik der» 
selben mit einigen, wie uns scheint zur Verständigung dienenden Gegenbemerkungen zu be» 
gleiten und damit eine eventuelle Duplik deS Herrn Verf. der .Vorschläge" hoffentlich 
überflüssig zu machen — ein Verfahren, welches durch die Dringlichkeit des Interesses in 
dieser Sache nach beiden Seiten hin entschuldigt sein wird. D. Red . 
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möglich wird, sich schon vor Beginn der Debatten mit den Berathungs-
gegenständen vertraut zu machen und Uebersicht über die herrschenden 
Ansichten zu gewinnen. Bei der vielfach occupirteu Zeit bleibt dann oft 
nur Anschluß an die Meinungen einiger eingeweihten Leiter übrig, obgleich 
vielleicht keine derselben den Tendenzen der Majorität völlig entspricht, 
während bei vorangegangener publicistischer Discussion der Wille der Mehr-
heit bessere Chancen gehabt hätte zur Geltung zu gelangen. 

J e unbekannter ein Berathnngsgegenstand der großen Menge ist, um 
so ernstlicher die Gefahr, daß in Folge eines geschickten parlamentarischen 
Manövers oder eines wohlderechneten Nedeeffektes ein übereilter Beschluß 
gefaßt werde oder daß ungebührliche Verschleppungen eintreten; denn 
beim Bewußtsein der eigenen Unklarheit ist man erfreut, zu veruehmeu, 
daß man sich noch nicht zu entscheiden brauche, und jeder Vorschlag, der 
aus weitere Vertagung abzielt — am liebsten ad calendas graecas — 
findet willige Aufnahme. 

Wer es wünscht, daß wirklich dringenden Nefonnbedürfnisscn möglichst 
bald gebührende Rechnung getragen werde, nicht minder als derjenige, 
welcher übereilten Neformbewegungen auf's wirksamste entgegenzutreten 
wünscht, sowie auch der, welcher wohlüberlegte Beschlüsse Parteidecreten 
vorzieht — alle müssen es gerne scheu, wenn unsere ländlichen Vcrfassuugs. 
angelegenheiten in recht ausgedehntem Maße Gegenstand öffentlicher Bc-
sprechuugen werden. 

I n diesem Sinne sind die „Vorschläge zu einer neuen Landgemeinde-
Ordnung" (Iuliheft 1865 der Valt. Monatsschr.) mit Dank auszunehmen 
und darf auf ihren Inhalt naher eingegangen werden. — 

I n Uebereinstimmung mit unserer in dieser Zeitschrift niedergelegten 
Anschauungsweise erkennen die „Vorschläge" es au, daß Aenderungen der 
Landgemeinde-Verfaffung um so dringender geboteu erscheinen, je vollstan-
dlger die allgemein begonnene Wandlung unserer agraren Zustande sich 
vollzogen hat: je deutlicher einerseits aus der großen fast unterschiedslosen 
Menge vormals höriger und später stöhnender Bauern Gruppen wirth-
schaftlich selbständiger Existenzen hervortreten uud die entstandeneu socia-
len Unterschiede durch neue Steuer- und Gewerbeordnungen erweitert und 
befestigt werden'; je vollständiger andererseits der bisherige Zusammenhang 
zwischen dem „GutsHer ru" und der an fein Besitzthum mehr oder weni-
ger gebundenen „Gemeinde" im alten Sinne verschwindet, und statt dessen 
das Bewußsein der Gleichartigkeit der wirthschaftlichen Interessen aller 
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Landbesitzer hervortritt; je unmöglicher mithin die Aufrechthaltung der 
althergebrachten Oberhoheit der „Gutsverwaltuug" werden muß. 

I n gleicher Uebereinstimmung mit unserer Anschauungsweise wird von 
den „Vorschlägen" der Satz hingestellt, daß in der wirthschaftlichen Selb-
ftändigkeit, combinirt mit der Seßhaftigkeit, das Maß politischer Ber-
pfiichtung und Berechtigung zu suchen sein werde, und zwar um so eher, 
als in praxi die Höhe der Besteuerung nach demselben Maße pflege be
messen zu werden. 

Endlich ist uns als eine fernere Gemeinsamkeit erschienen, daß die 
„Vorschläge," wie aus mehreren Bemerkungen hervorgeht, nicht auf ihre 
sofortige Adoption dringen und nicht beanspruchen, daß die Landgemeinden 
eines schönen Morgens durch eine funkelnagelneue Verfassung mehr über-
rascht als beglückt werden mögen. 

Es ist, in der That, vorläufig nur von Wichtigkeit, daß man deut-
lich erkenne, welchen Zielen die wirthschaftliche Reform unserer ländlichen 
Verhältnisse zugewandt ist, und welche politische Aenderungen sie schließlich 
nach sich ziehen muß. Is t man sich darüber klar geworden, so wird man 
in ungleichem Kampfe gegen unabweisliche Zeitbedürfnisse kostbare Kräfte 
nicht vergeuden wollen; man wird vermeiden, durch ungehörigen Wider-
stand oder falsch gerichtete Anstrengungen die Entwickelung des Landes 
ins Stocken zu bringen, und bereit sein, jedes Symptom der selbstthätigen 
Wirkung der Naturheillräfte zu erkennen und durch verständige Unter-
stützung derselben die wohlthätige Krise zu unterstütze«. 

Wenn wir auch im allgemeinen mit den leitenden Grundsätzen der 
„Vorschläge" übereinstimmen, so können wir doch nicht umhin, auch einige 
Punkte derselben hervorzuheben, mit welchen wir uns nicht einverstanden 
erklären können. — 

Die „Vorschläge" wollen in Zukunft keine allgemeinen Gemeinde-
Versammlungen zulassen, sondern nur noch „Wah l - und Klassenversamm-
tüngen" oder vielmehr, wie aus den Erläuterungen hervorgeht, Wahlver-
sammluugen nach Klassen*). Wi r übersehen nicht die Gewichtigkeit der 
für das Institut der Klassenversammlungen angeführten Gründe, vermögen 
aher nicht, sie in der vorgeschlagenen Weise zu billigen. Die Versamm-

*) Es werden' in den „Vorschlägen" Wahl- u n d Klassenversammlungen proponirt, 
nämlich: 1) Gemeindeversammlungen zur Wahl der Ausschußpersonen; 2) Versammlungen 
einzelner Klaffen zu verschiedenen, die betreffende Klasse speciell tangirenden Zwecken; nicht 
Wahlversammlungen „nach Klassen/ D . Red . 
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lungen sollen sich lediglich m[t Wahlen und keineswegs mit Beralhungen 
zu befassen habe». Es scheint uns dieses System, wie es hauptsächlich in 
den Gemeinde« der staatsabsolutistisch organisirten romanischen Völker-
schasten vorkommt*), abgesehen davon, daß es in grellem Gegensatze zu 
unserer Vergangenheit steht **), wenig geeignet, die politische Mündigwer-
düng der Gemeindeglieder zu fördern; ja es muß nothwendig dazu führeu, 
daß von Jahr zu Jahr sich weniger Individuen vorfinden, geeignet, in 
den Ausschuß gewählt zu werden. Die Entwöhnung von der Discussion 
der Gemcindeangelegenheiten muß nothwendigerweise nicht nur die Kennt-
niß derselben unterdrücken, sondern auch die Geschicklichkeit ihrer Hand-
habung. Und woran soll erkanut werden, ob ein Ausschuß-Candidat sich 
zu dem Amte qualificire, wenn nicht Gelegenheit geboten worden, seine 
Einsicht in der Discussion zu prüfen? 

Die in den Gemeindeversammlnngen zur Berathung gelangenden 
Gegenstände sind einfacher Natur und dem 'Kreise der Erscheinungen des 
alltäglichen Lebens eutnommen. Es kann sich hier nicht darum handeln, 
bedeutenden Verschiedenheiten der Verhältnisse ausgleichende Nechuung zu 
tragen. Jedes Gemeindeglied mittlerer Begabung ist im Stande, den 
ganzen Geschäftskreis der Versammlung zu überblicken. Es tritt hier 
nicht, wie bei größeren, ganze Provinzen oder Staaten umfassenden, poli-
tischen Körperschaften die Nothwendigkeit ein, sie durch Delegirte zu be-

*) Die „Vorschläge" schließen sich in dieser Beziehung nicht romanisch >absolutistischen 
Mustern, sondern bewährte» deutschen Landgemeindeordnungen (namentlich der könig! jach'» 
sischen vom 7. November 1838) durchaus an. I m allgemeinen mag hier bemerkt werden, 
daß 'das System, wonach Gesammtgemeindeversammlungen immer nur zu wählen haben, 
in vielen germanisch-constitutionellen Staaten adoptirt und in Uebung, auch in den neue, 
sten trefflichen Gemeindeordnungen Oesterreichs durchgeführt ist (z. B . G.»O. für Nieder» 
Oesterreich vom 31. März 1864, § 28 u, 29). Selbst in England, der Heimath des 
Selfgovernment, beschließt und verwaltet, nach einem neueren Zeugniß (A. A, Z. 1862, 
Nr. 114 u. 1892) die stimmberechtigte Bevölkerung nicht derart, sondern wählt Gemeinde» 
ausschlisse, welche die Verwaltung bestellen und controliren. D. R e d . 

**) Die Gesammtversammlungen der Gemeinden haben sich bei uns, glaubwürdigen 
Nachrichten zufolge, als berathende Körper durchaus nicht bewährt, vielmehr ihre Existenz 
eben nur durch Wahlacte signalisirt. Würde ihnen nun die letzterwähnte Thätigkeit ge» 
lassen, so bliebe man im Einklänge mit dem Bisherigen und träte nicht in Widerspruch 
damit. Andererseits sind wir mit der folgenden Ausführung des Herm Verf. über die 
Mhlichkeit einer sachlichen Discussionsberechtigung für jede Wahlversammlung. freilich ein» 
verstanden und ist dieses Princip, in Bezug auf die Reorganisation unserer S t a d t g e » 
me inben , in der Valt . Monatsschr. schon früher verfochten worden- D. Red . 



Ueber die „Vorschläge zu einer neuen Laudgemeinde-Ordnung." 203 

schicken. Es würde Tendenz zu ungehörigem Schematisiren verratheu, 
wollte man das für letztere unumgänglich Nothwendige auf die Gemeinde« 
Versammlungen ohne Weiteres übertragen *). 

Nach den „Vorschlägen" sollen die Angesessenen allein berechtigt sein, 
sich an den Ausschußwahlen activ zu betheiligen. Den Nichtangesessenen ist 
nur passive Wählbarkeit vorbehalten worden. Kann wohl bezweifelt wer-
den, daß letztere in diesem Rechte nicht Genüge finden werden? Die 
„Vorschläge", nehmen es selbst an, daß die Klasse der Nichtangesesseneu 
gar manche wirthschaftlich hervorragende Existenzen unabhängiger Gewerb-
treibender u. f. w. in sich schließen werde; und diese sollen sich damit zu-
frieden geben, daß die Wahl der Angesessenen möglicherweise auf ein M i t -
glied ihrer Klasse fallen könne?! Liegt es ja doch auf der Hand, daß 
die Angesessenen im Bestreben ihre individuellen oder Klassen-Interesseu 
vor allem Anderen zu fördern und sicher zu stellen, wohlbedacht sei« wer-
den, nur Ihresgleichen in den Ausschuß zu wählen! 

Wo verschiedene, verschiedener socialen Stellung entsprechende, polit i-
sche Klassen hingestellt werden, da muß zugleich für ein gewisses Maß 
ihrer Nebenordnung gesorgt werden, d. h. für die Möglichkeit, daß jede 
der Klassen die Uebermacht der anderen gelegentlich aufzuwiegen im Stande 
sei und daß jede derselben, durch die fortwährende Nöthigung zu Com-
promissen mit der anderen, von einseitigen Ausschreitungen abgehalten werde. 

Die Versammlung der Angesessenen hätte doch wenigstens eiue Func-
tion zu erfüllen, eine Lebensäußerung von sich zu geben: sie hätte die 
Wahl des Gemeindeausschusses zu vollziehen. Was aber bliebe der Ver-
sammlung der Nichtangesessenen übrig, als gemeinschaftlich abzuwarten, ob 
es den Angesessenen gefallen hat, Einen oder den Andern aus ihrer Mi t te 
in den Ausschuß zu wählen **). Jede auf die ganze Gemeinde bezügliche 

*) Die Einfachheit der Berathungsgegenstände rechtfertigt nur entsprechende Einfach» 
heit der Veifaffungg- und Geschäftsnormen, wie sie bei directer und indirecter Vertretung 
möglich ist. Der Vorschlag der indirecten Vertrewng ist offenbar nur gemacht worden, 
weil Gesammtgemeindeversammlungen so zahlreich und turbulent sind, daß sie erfahrungSmä' 
ßig jede geordnete Berathung, sei sie auch noch so einfach, ausschließen. I n den baltischen 
Provinzen giebt es nicht wenige Gemeinden von 1000, ja einzelne von 4—6000 Seelen. 

D . Red. 
**) Unzweifelhaft darf das passive Wahlrecht, welches den stlbständigen Unansässigen 

gegeben werden soll, nicht eventuell effectlos sein, daher müßte ein bestimmter quantitativer 
Antheil an dem Ausschußbestande den Unansäfstgen vorbehalten werden, was in die statu» 
tarischen Specialverordnungen gehört. D. R e d . 
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Thätigkeit bliebe ihr verschlossen, es sei denn die sterile und daher erbit-
ternde gegenseitige Aeußerung des Mißbehagens und der Unzufriedenheit. 

Zudem beruht es ohne Zweifel auf einer Täuschung, wenn angenom-
men wird, daß bei anscheinender Befreiung der Dienstboten ». f. \\\ von 
der Eteuervflicht diese nuu auch wirklich vou den Steuern gar nicht be< 
troffen werdeu. I n vielen, wissenschaftlich übrigens hinreichend präcisirten 
Fällen siudet eine Abwälzung der Steuer auf die arbeitende Klasse statt, 
so daß diese keineswegs uuinteressirt ist bei der Erhebung und Verwen-
düng der Steuern. 

Es würde mithin ungerecht sein, wollte man die Klasse der Arbeiter 
oder gar die ganze Klasse der Nichtangesessenen, wie die „Vorschläge" es 
propouireu, von der Betheiligung am Gemeindeleben vollkommen ausschlie
ßen. Der Gerechtigkeit und der Vergangenheit würde es anpassender sein, 
wenn alle Gemeindeglieder sowohl bei den Wahlen als auch bei den Be-
rathuugen über Gemeiudeangelegenheiten, bei der Coutrole der Verwaltung 
u. s. w. betheiligt blieben, jedoch in verschiedenem Maße, je nach dem 
Gewichte ihrer wirthschaftlichen und socialen Bedeutung, so daß die all» 
gemeine« Rechte der Gemeiudemitgliedschaft von den Einen etwa direct 
ausgeübt würden, von den Andern indirect, durch Delegirte. 

Den Gemeiudeversammlungen wird es, auch abgesehen von der (Eon* 
trole der Verwaltung, au Stoff zu Berathungen nicht fehlen können. Es 
wäre ein Leichtes, nachzuweisen, daß innerhalb der Gemeinden Livlands 
und der Nachbarprovinzen sich so viele, durch örtliche Bedingungen moti-
virte, locale Verschiedenheiten des Gewohnheitsrechts ausgebildet haben, 
daß es nnmöglich ist, alle Gemeinden bis ins letzte Detail ihrer Lebens, 
äußerungen durch eiu allgemeines Gesetz zu reglemeutiren. Mit der Um-
gestaltung der ländlichen Verhältnisse wird uothwendig auch eine Entwick-
lung dieser gewohuheitsrechtlichen Bestimmungen herbeigeführt werden. Die 
Reform aller durchs allgemeine Gesetz betroffenen und festgestellten Insti
tutionen würde recht eigentlich Gegenstand der Berathungen der theils per-
fönlich besuchten, theils durch Delegirte beschickten Versammlungen werden 
müssen, sei es daß diese gemeinsam, oder nach Klassen getheilt, ihre Be-
rathungen vornehmen. 

.. Wir müssen daher daranf dringen, daß für die Gemeindeglieder all-
gemeinere Betheiliguug und für die Gemeindeversammlung«» ausgedehntere 
Competenz, als die „Vorschläge" sie gestatten wollen, in Aussicht genom-
men werden möge. — 
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Wir sselangen nunmehr zu einem Capitel der „Vorschläge," dessen 
Verständniß wir vergeblich angestrebt haben; es ist uns nicht gelungen, 
die mannigfachen Widersprüche zu lösen. Wir meinen das schwierige und 
häkliche Capitel der Polizeiordnung für die Landgemeinden und das Ver-
hältniß der „Gutsverwaltungen" zu derselben. Wi r wollen dem Herrn 
Verfasser der „Vorschläge" keineswegs einen Vorwurf daraus macheu, daß 
er nicht vermocht hat, eine tadellose und sofort anwendbare nene Polizei-
Verfassung für unsre Landgemeinden „aus dem Aermel zu schütteln." Es 
ist, unserer Ansicht nach, überhaupt noch gar nicht an der Zeit, zur Ab-
fassung einer solchen zu schreiten. 

Es würde einerseits ungemein schwer fallen, ja unmöglich sein, die 
noch wachen, alten, traditionellen Vorstellungen von der obrigkeitlichen 
Stellung des Gutsherrn in Einklang zu bringen mi t . etwa ganz neuen, 
veränderten Verhältnissen und Bedürfnissen; andererseits würde es gleich 
schwierig, ja unmöglich sein, ein Schema zu entwerfen, welches gleich pas« 
send sei für die in jeder Beziehung vorgeschrittenen Gemeinden (z. B. un-
serer reichen Flachsbandistricte) und für gewisse andere, noch tief in Natu-
ralwirthschaft und Unselbständigkeit versunkene Gegenden. 

Man halte beispielsweise die polizeirechtliche Autorität der „Guts -
Verwaltung" aufrecht und denke sich dabei den Zustand eines Gutes in 
jener vorgeschrittenen Gegend, dessen Besitzer etwa schon lange nicht mehr 
„ G u t s h e r r " in der alten Bedeutung des Wortes ist. Alles Geh'orchs-
land ist verkauft und von wohlhabenden bäuerlichen Grundbesitzern occu-
pirt, deren „Damen" Badereisen an den Strand machen u. s. w. *) Alle 
Hofiageu und Hofiandsgestnde sind gleichfalls verkauft und, wenn auch 
nicht gutsherrlich, so doch iu behäbiger Weise besessen. Dem Gutsher rn 
ist das „Rittergut" iu des Wortes verwegenster Bedeutung geblieben, 
eine Besitzung, welche nach heutigem Steuerzuschnitte die Landesabgabeu 
vielleicht kaum zu garantiren vermag. Dieser Gutsherr ist mit der 
Würde der polizeilichen Ortsobrigkeit bekleidet. Bevor er das Rittergut 
auf längere, vielleicht auf sehr lange Zeit verließ, investirte er mit dieser 
Würde einen zahlungsfähigen, im Uebrigen aber möglicherweise recht un-
würdigen Arrendator der nachgebliebenen Liegenschaften des Rittergutes. 
Es ist wohl nicht wahrscheinlich, daß dieser „Rentnik" die Polizeigewalt 

*) Vergl. C. Hehn: „Ein Besuch bei den bäuerlichen Grundbesitzern u, s, w." in den 
wländischen Jahrbüchern für Landwirthschaft. 1864, p. 128. 
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mit gewünschtem Erfolge handhaben wird gegenüber der stolzen, ja oft 
übermüthigen Bevöllerung des Gutes. Es ist widersinnig zu statuiren, 
daß die von der Gemeinde erwählten Vertrauensmänner, um ihre Functio-
nen antreten zu können, der Bestätigung jenes „Rentnik" bedürfen. 

Trüge die Gesetzgebung diesen Verhältnissen in Zukunft nicht Rech-
nung, so könnte es kommen, daß die Polizeiautorität der Gutsverwaltung 
unter Umständen als ein besonderes in vexatorischer Weise auszubeutendes 
Pachtobject angesehen werde. 

Man trenne dagegen durch eine kühne Gedankenoperation die Orts« 
Polizei von der ,,Guti>verwaltung" und denke sich dabei den Znstand eines 
Gutes jener entlegenen, altmodischen Gegenden. Der Gutsherr ist hier 
nicht nur factisch Herr und Besitzer des ganzen Territoriums; alle Be-
wohner desselben (Pächter und deren Knechte) stehen zn ihm im Verhält« 
«isse unmittelbarer und gewohnter Abbängigkeit. Die Gemeindebeamten 
sehen es als eine unbillige Härte an, wenn ihnen zngemuthet wird, nach 
eigenem Nachdenken und eigenem Ermessen, ohne durch eiue Willensäuße-
rung des Gutsherrn geleitet zu sein, ihre Pflicht zu thun, und oft erkla-
rei» sie sich für unfähig, ohne persönliche Unterstützung desselben ihrer An-
torität Geltuug zu verschaffen. Es wäre widersinnig, wollte man hier die 
Gutsherrfchaft der Gemeinde nebenordnen und ersterer leine polizeilich 
übergeordnete Stellung einräume«. 

Diesen Zuständen, welchen bei verhältnißmäßiger Unbemitteltheit und 
bei der noch geringen Anziehungskraft, welche jene Gegenden auf fremde 
bäuerliche Capitalien ausüben, in kurzer Zeit sich nicht ändern lassen, hat 
die Gesetzgebung gebührende Rechnung zu tragen, soll nicht durch vorzeitige 
Reformen ihre Entwickelung gehemmt, statt befördert werden. 

Ist es denkoar, daß eine nene, allgemeine Polizeiordnung eingeführt 
werde, so lange die Zustände uoch ein so buntscheckiges Ansehen darbieten? 
Auch in Beziehung auf die künftige Gestaltung der Polizeiordnuug kaun 
es vorläufig mir darum sich handeln, festzustellen, welchem Ziele die ge-
genwärtige Uebergangsentwickelung zugewandt sei. Steht erst dieses Ziel 
unzweifelhaft fest, so werden sich wie oben erwähnt, auch die'Wege von 
selbst finden lassen, wie zu ihm, ohne Gefährdung des Fuhrwerkes zu ge-
langen sei. 

Die „Vorschläge^ erkennen es (p. 37) an, daß eine Lockerung des 
Zusammenhanges der Gemeinden mit den Gutsherren und eine Befchrän-
küng der Gutspolizei eingetreten sei; die „Vorschläge" halten es (p. 46) 
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für unthunlich, den Gutsherrn fernerhin mit der polizeilichen Strafcom-
petenz auszustatten; die „Vorschläge" nennen (p. 45) die Lostrennuug der 
Gemeinden vou der gutsherrlichen Obrigkeit und das Aufgehen der Rit< 
tergüter in die Landgemeinden ein anzuerkennendes Princip u. s. w. — und 
dennoch weisen sie (p. 45) mit Unwillen den Grundsatz der Abschaffung 
der gutsherrlichen Polizeiautorität von sich ab. 

Sollte es dabei den „Vorschlägen" mehr um den Namen zu thun 
sein, als um die Sache? Sollen etwa die Gutsherren befriedigt werden 
durch eine Art Nachschimmer der früheren obrigkeitlichen Würde? Wir 
wenigstens sind nicht im Stande uns eine klare Vorstellung zu machen 
von einer der Strafcompetenz entkleideten und dennoch wirksamen Polizei-
autorität, wie sie, nach den „Vorschlägen" von den Gutsherren den Ge-
meinden gegenüber ausgeübt werden soll'). Ebensowenig vermögen wir 
einzusehen, wie für die Bewohner der Hofesländereien der oft 40 und 
mehr Werste entfernte Kirchspielslichter die polizeiliche Strafcompetenz 
wirksam in Ausübung bringen soll (p. 46). 

Freilich bezwingen die „Vorschläge" das innere Grauen, welches ih-
uen die Vorstellung einer von polizeilicher Autorität entkleideten, nacken-
den Gutsherrlichkeit eingeflößt hat, soweit, daß sie die Möglichkeit des 
Durchbruches dieses geisterhafte« Principes nichts desto weniger statuiren 
wollen (p. 45 u. 46) — und zwar auf dem Wege (gesetzlich,zu gestatten-
der) freier Vereinbarung oder gouvernementaler Gewaltmaßregeln. Fassen 
wir die Aussichten auf derartige Durchbrüche näher ins Auge. 

Nur in einem Falle würde auf dem Wege der freien Vereinbarung 
heilsame Überlassung und Ueber tragung der Polizeigewalt stattfinden, wo 
nämlich eine erleuchtete, das Beste wollende, aber selbst nicht mehr ver-
mögende Gutsherrschaft zur Einsicht ihrer eigenen polizeilichen relativen 
Impotenz und der verhältnißmäßig größeren Befähigung der Gemeinde-

*) Die Trennung der strafrichterlichen Gewalt von der Polizeiverwalwng und die 
Uebertragung derjelben auf die Gerichte ist ein politisches Princip, dessen Nichtigkeit ge. 
genwärtig kaum mehr bestritten werden sollte, und die Befürchtung, eö werlze die Polizei» 
autorität dadurch nackt und unwirksam weiden, schwerlich begründet ( S . treffende Bemer-
tüngen in „die neue Gerichts» und VerwalwngS»Organisation im Kön. Bayern," Mün-
chen. Lautner 1862. ©. 11 u. 85). Kurland hat bereits die Strafcompetenz der Guts» 
Verwaltungen abgeschafft, ohne ihnen indessen die Polizeiautorität zu nehmen, welche künf
tig lediglich in der. Vorbeugung von Rechts» und Sicheiheitsgefährdungen zu bestehen 
haben wird. Von der Unzukömmlichkeit, diese Polizeiautorität den Gutsherren zu ent
ziehen, reden die „Vorschläge" ( S . 45). . D . Red . 
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beamten gelangt und es über sich gewinnt, auch formell zu abdiciren, wo 
factisch schon lange entsagt werden mußte. Nur sehen wir nicht ein, wozu 
es eines formellen Abdicationsactes bedürfen follte, wenn, wie weiter un« 
ten nachgewiesen werden soll, seine gesetzliche Voraussetzung unter Umstän-
den höchst nachtheilige Folgen mit sich bringen müßte; namentlich, da 
schon nach dem gegenwärtigen Gesetze das Gemeindegericht fast ansnahms-
los in Polizeisacheu an Stelle der Gutsverwaltung treten kann, halten 
wir es vorläufig für vollkommen überflüssig, daß die „freie Vereinbarung" 
irgend eine ausdrückliche gesetzliche Sanction erhalte. Liegt es im Wunsche 
und im Interesse der Gutsherrschaft, von der Polizeigewalt entlastet zu 
werden, und find die Gemeindebeamten bereit, durch Uebernahme derselben 
ihren Einfluß zu erweitern, so werden beide Theile gewiß die erforderlichen 
Mittel und Wege finden, um sich in der verabredeten Stellung zu sichern *). 

Es hat uns geschienen, daß die „Vorschläge" nicht eine solche gewis» 
fermaßen stillschweigende freie Vereinbarung, eine solche von der Obrig-
kelt gewissermaßen ignorirte Übertragung der Gutspolizeiautorität, son
dern vielmehr eine formelle — unter Umständen selbst von der Provin-
zial-Negierungsbehörde anzuordnende — Uebertraguug gemeint haben. Die 
Tendenz der „Vorschläge," an unsere ländliche Polizeiordnuug schou jetzt 
reformirend heranzutreten (Entkleidung der Gutspolizei von der Straf-
competenz u. s. w.) schien uns zu der Annahme, daß auch in Bezug auf 
die „freie Vereinbarung" ein Novum coustituirt werden solle, zu berechti-
geu. Wir sind daher genöthigt auch die übrigen, in Bezug auf die freie 
Vereinbarung möglichen und in der Vielgestaltetheit der Verhältnisse vor-
kommenden Fälle zu kennzeichnen. 

1) Die Gutsherrschaft oder deren Delegation mag aus Trägheit, 
Pflichtvergessenheit, Mangel an Interesse für die Gemeinde u. s. w. sich 
den Mühen und Verantwortlichkeiten der Polizeiverwaltung nicht länger 
untelziche» und wünscht, sie auf die Gemeindebeamten zu übertrage» — 
die Gemeinde und ihre Beamten sind jedoch, wegen mangelnder Bildung 

*) Die „Vorschläge" sprechen offenbar nur von Fällen freiwilliger Vereinbarung über 
die Aufnahme von Rittergütern in den Landgemeindeverband und a l s F o l g e dessen 
von dem Aufhören der an das außerhalb der Gemeinde stehende Rittergut geknüpften be> 
sonderen Polizeiautorität der Rittergutsbesitzer, nicht von Vereinbarungen über freiwilliges 
Aufgeben jener Autorität, solange das Rittergut als solches besteht.. ( S . 46). Alle drei 
im Texte angegebenen Beispiele beruhen daher, wie wir glauben, auf Voraussetzungen, die 
in den .Voischägen' nicht enthalten sind. D. Red . 
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und Selbständigkeit, keineswegs fähig, an die Stelle der Gutsverwaltung 
zu treten. Sie werdeu nun entweder, im richtigen Bewußtsein ihres Un-
Vermögens, oder gleichfalls aus Trägheit, zu der freien Vereinbarung sich 
gar nicht herbeilassen — und dann ist die von den „Vorschlägen" eröffnete 
Aussicht für die Möglichkeit des Durchbruches des Principes :c. eben keine 
Aussicht — oder aber, ihre Kräfte überschätzend oder aus unredliche» 
Absichten auf Erhebuug polizeilicher Abgaben, willigen die Gemeindebeamten 
in die gewünschte Vereinbarung — und dann ist aus der gesetzlichen Sta-
tuirung solcher freien Vereinbarung für die betreffende Gemeinde ein öffent-
liches Unglück entsprungen. 

2) Die Gemeinde wünscht in alleinigen Besitz der Polizeiautorität 
zn gelangen, nicht etwa weil sie znr selbständigen Handhabung derselben 
reif wäre, sondern weil sie durch. Machinationen, wie sie heut' zu Tage 
vielfach vorkommen, durchwühlt und, mit oder ohne Grund, mit der beste-
henden Ordnung nicht zufrieden ist. Die Gutsherrschaft aber ist, ent-
weder einfach festhaltend an der traditionellen oberhcrrlichen Stellung 
oder ans richtiger Erkenntniß der Unfähigkeit der Gemeinde, sich ̂ polizeilich 
selbst zn verwalten, sie ist, nehmen wir an, zur freien Vereinbarung nicht 
zu bewegen — und dann eröffnet sich die versprochene Aussicht eben nicht 
— oder sie willigt ans Indolenz in's Aufgeben ihrer Autorität — und 
dann ist, aus der gesetzliche« Statuirung solcher freien Vereinbarung für 
die betreffende Gemeinde ein öffentliches Unglück entsprungen. 

3) Eine vollkommen reife und sich selbst polizeilich zu beaufsichtigen 
vollkommen befähigte Gemeinde hat sich bisher willig gefügt der nur noch 
formell behaupteten polizeilichen Oberhoheit ihrer wohlwollenden Gntsherr-
fchaft — nun aber, da ihre Mündigerklärnug durch freie Vereinbarung in 
Aussicht gestellt worden, provocirt sie eine solche, jedoch umsonst, da die 
Gu^sherrschaft durchaus nicht Willens ist, sich der traditionellen Würde 
zu entkleiden. Die versprochene Aussicht eröffnet sich wiederum nicht und 
zwar entsteht zugleich durch die gesetzliche Statuirung der freien Verein-
barung ein öffentliches Unglück, denn zwischen die beiden Gewalten — die 
Gutsverwaltung und die Gemeindeverwaltung — die bisher einträchtiglich 
nebeneinander functionirteu, ist durch die Gesetzgebung Zwietracht und 
Unfriede gesät worden. 

Es dürste mithin nicht gerathen sein, im Gesetz das Princip der 
freien Vereinbarung in Bezug auf die Uebertragnng der gutsherrlichen 
Polizeigewalt auf die Gemeindebeamten zu erwähnen — überall würde 
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die ausdrückliche Statuirung solcher freien Vereinbarung entweder unwirk-

sam bleiben oder Unheil anrichten, außer da, wo auch ohue deu neuen 

gesetzlichen Apparat das durch denselben Bezweckte erreicht worden ist. 

Wohl aber sollte jeder wohlwollende Gutsherr alles aufbieten, um 

die Selbständigkeit der Gemeinde zu fördern und, sobald sie zur Polizei» 

lichen Selbstverwaltung befähigt ist, der nunmehr unnöthigen Oberherrlich-

keit zu entsagen bereit sein. 

Wie nun aber mag der Herr Verfasser der „Vorschläge" es für mög-
lich gehalten haben, daß durch Dazwischenkuuft der provinzialen Regierungs-
behörde die Uebertragung der gutsherrlichen Polizeiautorität auf die Ge-
meinde in's Werk gesetzt werde? Wie soll der provinzialen Regierungs-
behörde gegenüber die „nachweisbare Nothwendigkeit" oder die „offenbare 
Zweckmäßigkeit" solcher Uebertragung constatirt werden? 

Es können hier nicht die Fälle der Überschreitung und des Miß
brauches der gutsherrlichen Polizeiautorität gemeint worden sein; denn 
diese finden bereits nach dem bestehenden Gesetze ans dem Wege des ordi-
nairen Rechtsganges, nach richterlichem Erkenntnisse, durch zeitweilige 
Uebertragung der Polizeiautorität auf das Gemeindegericht ihre Erledigung, 
ohne Hinznthnn der Provinzial-Regierungsbehörde. 

Diese letztere soll also in Wirksamkeit treten, wo keine Ueberschrei-
tüngen stattgehabt haben. Sollte der Herr Verfasser der „Vorschläge" 
dran gedacht haben, daß, sobald es bekannt wird, die Provinzial- Regie-
rungsbehöide könne nach ihrem Ermessen die gutsherrliche Polizeiautorität 
beseitigen und auf die Gemeinde übertragen *), daß dann ein neues Feld 
der Agitation eröffnet wäre und daß fast alle Gemeinden ihre Mündiger-
klärung erbitten und Belege für deren „nachweisbare Nothwendigkeit" und 
„offenbare Zweckmäßigkeit" erfinden und beibringen würden. Die Pro-
vinzial-Regicrungsbehörde hätte dann, da von den Justizbehörden abgesehen 
werden soll, etwa 700 mehr oder weniger scharfsichtige, mehr oder weniger 

*) Die in den „Vorschlägen" ( 6 . 46) angedeutete Verfügung der Regierungsbehörde 
scheint nicht als unbedingte Uebertragung der gutsherrlichen Polizeigewalt auf die Gemeinde» 
beamten aufgefaßt werden zu können. Sie bezieht sich unzweifelhaft auf Fälle, wo etwa 
ein Rittergut unter Bestätigung der Landesbehörde aus der Landrolle gestrichen und mi t 
dem G e m e i n d e b e z i r k verschmolzen wird. I n diesen Fällen hört jene gutsheirliche 
Polizeigewalt, welche, als Realrecht an die Existenz der Cache gebunden ist, von selbst auf. 
Auch hier scheinen uns im Terte Confequenzen aus Voraussetzungen gezogen zu sein, die 
nicht gegeben waren. D . Red . 



Ueber die „Vorschläge au einer neuen Landgemeinde-Orduung/' 21 l 

wohlwollende Specialcommisstonen zur Beprüfnng dieser Belege auszusen-
den u. s. w. Welch' ein Segen! 

Wir stellen es, wie bereits mehrfach zugestanden worden, durchaus 
nicht in Abrede, daß in manchen Fällen, wo die Gemeinde bereits zu hoher 
Reife gediehen ist, wo aber die Gutsherrschaft, dieselbe nicht anerkennend 
und zu sehr erfüllt von der eigenen traditionellen Mission, ihr die Polizei-
liche Selbstregierung in gebührendem Maße nicht zugestehen wil l , daß es 
da, bei Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Polizeiordnung, zu bedauer-
lichen Eifersüchteleien, Competenzstrcitigleiten u. s. w. wird kommen könne«. 
Das werden jedoch immerhin seltene Fälle sein, welche gutartig bleiben 
und zu abgleichenden Compromissen werden führen müssen, so lange ge-
schlich und obrigkeitlich von den Konflikten gar leine Notiz genommen und 
nur aufs strengste die Aufrechterhaltung der polizeilichen Ordnung von 
den für dieselbe verantwortlichen Theilen gefordert wird. Es werden dann 
schließlich beide Theile es vortheilhaft finden, eine Verschmelzung der 
Polizeigewalten herbeizuführen, welche, obgleich obrigkeitlich nicht sanctio-
nirt, doch unauflöslich fein wird, weil sie durch beiderseitigen Vortheil be-
dingt wurde. Um so eher wird dieser Zustand eintreten, je deutlicher es 
der Gutsherrschaft schou im Vorwege geworden, daß solche Verschmelzung 
doch schließlich das Ziel der Entwickelung wird sein müssen. 

Jedenfalls, so lange die Verschiedenheit im Entwickelungsgrade der 
Gemeinden so beträchtlich ist als gegenwärtig, so lange die Zahl der 
unselbständigen Gemeinden noch so groß ist wie hent' zu Tage, ist es 
unmöglich eine neue Polizeiordnung für das flache Land in Wirksamkeit 
zu setzen und ist es gefährlich, die Gutspolizei'Autorität durch Abnahme 
der Strafcompetenz zum Gegenstande des Spottes zu machen. 

So lange wird es stillschweigenden und vom Gesetze i g n o r i r t e n 
Compromissen (Abdikationen und Übertragungen) anheimgegeben werden 
müssen, einen neuen Zustaud der Dinge anzubahnen. Wie wichtig es aber 
ist, die Natur dieses neuen Zustandes, schon vor seinem allgemeinen Ein-
tritte, richtig erkannt zu haben, ist schon mehrfach von uns angedeutet 
worden. — 

Wenn wir die einleitenden Worte der „Vorschläge" richtig verstanden 
haben, so legt der Herr Verfasser denselben das Prädicat „dringend" bei, 
nicht -in dem Sinne, als müsse sofort eine neue Landgemeindeordnung über 
Livland ausgebreitet werden. Er sieht vielmehr nur voraus, daß die fort-
schreitende Entwickelung d>r Verhältnisse, das Bevorstehen gewisser Aende-

Baltische Monatsschrift, Jahrg. 6, Bd. XU, Hft. 3. 15 
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rungen im Steuerryesen auch Aenderungen der Landgememdeordnung bedingen 
und nach sich ziehen werden. Warum hat er nicht eine gleiche Auffassungs-
weise für den in dieser Zeitschrift von uns befürworteten Eintritt der 
„Gutsherren" in die Landgemeinden vorausgesetzt? Wir haben gleichfalls 
nicht entfernt beabsichtigt, zu verlangen, daß solcher Eintritt sofort änge-
ordnet werde, sondern haben nur behauptet, daß nach Vollendung der 
Agrarreform, unter den durch dieselbe geschaffenen neuen Verhältnissen,, 
eine Gegensätzlichkeit der Hofs, und Bauerwirthschaften nicht bestehen wird 
und daß die Macht der Verhältnisse die Nebenordnung beider und ihre 
gemeinsame Unterordnung unter dieselbe Gemeindeverwaltung nothwendig 
werde herbeiführen müssen. 

Weil denn ebenso nothwendig auch die Reform des ländlichen Polizei-
wefens sich wird vollzogen haben in Sinne eines Aufgehens der gutsherr-
lichui Polizeiautorität in die der Gemeinde, so fällt das erste von den 
„Vorschlagen" gegen den Eintritt des „Gutsherrn" in die Landgemeinde 
angeführte, Argument von selbst fort. 

Wenn es durchführbar erscheint, die materiellen Grundlagen der Guts-
wirthschaften nach demselben Maßstabe abzuschätzen wie, die der Bauer« 
wirthschaften, zum Zwecke der Veleihung durch den Creditverein und in 
Absicht gleichmäßiger Verkeilung der Steuern aus beide, so ist eil auch 
denkbar, daß mit Zuhülfenahme desselben Maßstabes und bei gleichzeitiger 
Berücksichtigung des moralischen und socialen Factors auch ihre politischen 
Perpfiichtungen und Berechtigungen werden bemessen werden können und 
daß es mithin möglich sein wird, den Rittergutsbesitzern eine passende 
Stellung und einen ihrer wirthschaftlichen und socialen Bedeutung entspre-
chenden Einfluß in der Landgemeinde anzuweisen; ist das aber denkbar, 
so fällt auch das zweite Argumeut der Vorschläge gegen den Eintritt der 
„Gutsherren" in die Landgemeinden von selbst fort. 

Da,s dritte dagegen angeführte Argument beruht.auf falschen Voraus-
setzungen. Allerdings bildete das ganze Gutsterritorium zu Zeiten der 
Drohne einen ungetheilten Wirthschaftscomplex, etwa so wie gegenwärtig 
die Hofeswirthscdaften zusammen mit denen als Appertinentien etwa dazu 
gehörigen Hqusleretablissements. Es mußte unter solchen Umständen ein 
wirchschaftliches Interesse, das des Gutsherrn, über das, ganze Gutsterri-
lorium dominiren. I n Uebereinstimmung damit war die Gemeinde im 
tzrMe nur eilte Maschinerie zur Währung der gutsherrlichen Interessen. 
Der OutKherr hätte mit Recht sagen könne«: la commune, c'est moi. 
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Und in der That vertrat überall der Gutsherr die Interessen seiner Ge-
meinde genau als die seinigen. Wo Geld«Pachtnngen an die Stelle der 
Frohne getreten sind, dauert im Grunde dasselbe Verhältniß noch fort. 

Aber diese lediglich nach außen gelehrte Interessen-Identität barg 
einen vollständigen inneren Intcrcsscn-Gcgensatz, wie er zwischen Dienstherrn 
und Dienstboten, zwischen Verpächter und Pächter, zwischen Verkäufer und 
Kaufer immer bestehen wird, so lange Menschen Menschen bleiben werden. 
Diesen inneren Interesseu-Gegensatz haben die „Vorschläge" übersehen. 

Unter jenen Bedingungen, wie sie noch vielfach angetroffen werden, 
wäre es allerdings widersinnig, den Gutsherrn mit der Gemeinde zu ver-
schmelzen, wie es widersinnig wäre, Dienstherrn und Dienstboten politisch, 
gleichwerthig neben einander stellen zu wollen. 

Vollkommen anders aber gestaltet es sich, sobald nach vollzogener 
Agrarresorm die Rittergutshöse vollkommen getrennt dastehen von den 
bäuerlichen Eigenhösen. Nicht mehr erstreckt sich ein und dasselbe wirth-
schaftliche Interesse, das des vormaligen „Gutsherrn" über das ganze 
Territorium, wohl aber sind zahlreiche, vollkommen gleichartige Interessen 
aller Einzelwirthe entstanden, welche nach außen, ihrer Gleichartigkeit 
wegen, als ein nicht weniger homogenes Ganze werden erscheinen müssen 
als vormals, mit dem Unterschiede jedoch, daß die innere Oea,ensaßlichkeit 
der Interessen verschwunden ist und daß nun die Gesammtheit der Gemeinde 
nicht allein ihren äußeren, fondern auch ihren inneren Beziehungen nach 
ein- gleichartiges und homogenes Ganze bildet. Auch das hatten die 
„Porschläge" übersehen beim Aufstellen des dritten Gegenargumentes, wet-
ches in sich zusammenfallt, wenn man es nicht auf die Gegenwart, fond.crn 
auf die zn erreichende Zukunft bezicht. 

Nicht anders ist es mit dem vierten und letzten Gegenargumente der 
„Vorschläge", in Hinsicht auf die Beziehungen der „Gutsherren" und der 
übrigen Gemeindeangescsscnen zum Kirchenvermögen u. s. w. Gegenwärtig 
bildet das Kirchenvermögen ein Besitzobjcct der Gutsherrn? (d. Red.) Sie 
sind es, die alle kirchlichen Institute gegründet und dotirt haben und noch 
unterhalten durch zum Besten derselben für ewige Zeiten abgezweigte Leistungen 
der Gestndepächter, welche Leistungen beim Eingehen der kirchlichen Iusti-
tute rechtlich wiederum zur Disposition der Gutsherren stehen. Den Bauer« 
gemeinden ist daher nach der meistentheil-s noch bestehenden Sachlage kein 
Recht der Bestimmung über kirchlich - wirthschaftliche Angelegenheiten zu 
vindiciren. Ganz anders aber wird dieses Verhältniß, wenn — wie bei 

15* 



214 Neber die „Vorschläge zu einer neuen LandgemeindetOrdnullg." 

dem Vorschlage, den Eintritt der Gutsherrn in die Bauergemelnden in 
Aussicht zu nehmen, vorausgesetzt wurde — wenn die kirchlichen Reallasten 
beim Verkaufe der Gesinde theilweise an diesen haften blieben und die 
Gutsherren für die dadurch bedingten Verlaufpreisenuäßigungen entschädigt 
würden mittelst von den Käufern zu amortirender Rentenbriefe. Dadurch 
hätten die Gestndestäufer sich gewissermaßen in den Mitbesitz der kirchlichen 
Institute eingekauft und jedem derselben stünde nun ein analoges, wenn 
auch nicht numerisch gleichwerthiges Recht, an deren Verwaltung sich zu 
betheiligen, zu. Somit wäre auch das vierte und letzte Gegenargument 
der „Vorschläge" gegen den Eintritt der „Gutsherren" in die Landgemeinden 
beseitigt nnd es nicht abzusehen, welch' uuübersteigliche Hindernisse solchem 
in vieler Beziehung so heilsamen und segensreichen Eintritte im Wege stehen 
sollten: ja es wäre sehr wohl denkbar, daß uuter geeigneten Umständen, 
auf' dem Wege gegenseitiger Verständigung, ohne Dazwischenlunst neuer ge< 
setzlicher Bestimmungen, mittelst privatrechtlicher Verträge, schon jetzt „Guts-
Herren" Mitglieder der Landgemeinden würden *). 

*) Gerade diese Vereinbarungen haben die „Vorschläge" betont und deren Zulässigkeit 
anzuerkennen proponirt. Auch wir erblicken für die Gegenwart und für eine voraussichtlich 
lange Zeitdauer kein anderes Mittel, einem Ziel, auf welches die allgemeine Entwickelung, 
wie es scheint, gerichtet ist, sich zu nähern. Inzwischen sind die Gründe, welche vor ber 
Hand den Eintritt des Großgrundbesitzes in den realen Landgemeindeverband nicht zulassen, 
so gewichtig, daß dies, so viel uns bekannt, trotz der ernstesten Fortschrittsbestrebungen, 
unter analogen Verhältnissen kaum irgendwo geschehen ist. DaS Königreich Sachsen schließt 
sie auS, ebenso Böhmen, Nieder-Oesterreich; in ber neuesten Landgemeinde>Ordnung für baS 
Königreich Polen werben sie ebenfalls ausgeschlossen (Allerh. Utas vom 19. Febnwr 1864, 
z 98). , D. R e d . 

H. v. Samson. 
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Nechst der Bestellung des wahren Gottes 
Dienstes beruhet die Grund Beste eines Landes 
auf der adniinistration der Justice. (Capi» 
wlation der livl. Ritterschaft vom 4. Iuli 
2710. P, 6). 

T e i t jenen Tagen, in denen der erste' Aufsah zur Iustizreform in diesen 
Blättern erschien*), ist eine kurze Spanne Zeit verflossen, und doch ist es, 
als läge ein Menschenleben zwischen damals und jetzt. M i t der Sorglo-
figkeit eines seiner Kraft sich bewußten Knaben wurde man kaum gewahr, 
wie gebrechlich der Nachen war, ans'dem der kühne Zug ins weite Meer 
der Reformen unternommen werden sollte, vergaß mau es an die Unbe
ständigkeit von Wind und Wetter zu denken wie leicht auf die verlockende 
Stil le wieder Sturm und Unwetter folgen könne. 

Eine vollständige Wandlung der Situation ist seitdem vor sich gegangen, 
neue Factoreu haben die Arena betreten und noch größer als die Gefahren, 
welche von außen drohen, find diejenigen, welche durch die eigene Unbe-
hülflichkeit oder Kurzsichtigkeit heraufbeschworen wurden. 

Unter solchen Umständen scheint es uns geboten, diese den Lebensnerv 
unserer Provinzen so tief berührende Angelegenheit wieder einmal aus dem 
geschlossenen Raume der verschiedenen Comnnsfionsfihungen hervorzuziehen 
an das Licht der Publicität und die zur Zeit brennendsten Fragen der-
selben einer eingehenden Besprechung zu unterziehen. Lange genug hat 

*) December 1862. 
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die einheimische Presse, mit achtungsvoller Rücksicht auf die bestellte stän-
dische Vertretung an sich gehalten; jetzt dürfte der Moment gekommen 
sein, wo Schweigen nicht niehr hilft und wieder geredet werden muß. 

Richten wir nun, bevor wir an unsere eigentliche Aufgabe geheu, den 
Blick rückwärts und mustern wir in Kürze die verschiedeneu Stadien, 
welche diese Rcsormangelcgenheit bisher durchlaufen hat, so finden wir, 
daß die ersten aus Petersburg zu uns gelangenden' Gerüchte über um« 
fassende Reformarbcitcn auf dem Gebiet der Proceßform und Gerichts-
Verfassung zusammenfielen mit einer hier zu Laude immer allgemeiner wer-
dendcn Stimmung der Unzufriedenheit über unsere provinzielle« Rechtszu-
stände. Nicht nur unseren autonomen Kreisen ferner stehende, meistentheils 
nur zu den Rechtsuchenden gehörende Persönlichkeiten hörte man laute 
Klagen erheben: es fehlte auch uicht an solchen, die, zu den Rechtspre-
chenden zählend, sich nicht verhehlten, daß es auf den bisherigen Bahnen 
nicht weiter gehen könne. Das , mit Ausnahme der von der Krone besetzten 
Stühle, von Gliedern eines Standes — die zudem zum Theil in erster 
Linie von den Mandanten zur Verwaltung berufen waren und nur neben
her auch zur obersten Wahrung Rechtslebens delegirt wurden — besetzte 
Obergericht in Livland bot zu geringe Garantie für eine leidenschaftslose 
Handhabung des Rechts, zumal in einer Zeit, in der sich wol kaum Jemand 
einer bestimmten Stellung zu den politischen Fragen, die nur zu häufig 
mit den Rechtsfragen connez sind, entziehen kann. Die fast nicht zu bewäl-
tigende Masse von Rechtsstreitigkeiten, die den Magistraten und' ihreu 
Untergerichtcn, znmal in Riga, vorlagen, führte bei dem geringen Personal-
bestände dieser Behörden eine fast an Verweigerung grenzende Verzögerung 
der Justiz herbei, und die Nothwendigkeit einer Trennung von Justiz nnd 
Verwaltung stug au iu städtischen Kreisen lebhaft empfunden zu werden 
(s. Rig. Stadtbl. 1'86l Nr. 44). Vor allem aber war die Bauerjustiz 
der gründlichsten Rcmcdur bedürftig: die zahllosen ordinäre» und extra« 
ordinären, legalen nnd arbiträren Appcllations-, Revisions- und Supplica-
tions'Instanzcn führten einen Zustand vollständigster Unsicherheit herbes 
Die Unmöglichkeit selbst durch die sorgfältigsten Urtheile dem Umstände zu 
entgehen, daß unberechenbare Würfel irgendwo über das Schicksal der 
einzelnen Rechtssachen entschieden, wirkte lähmend auch auf die andern 
"Instanzen. Diese allgemein gefühlten Uebelstände hatten denn auch in 
'-unseren ständischen Körperschaften ihr Echo gefunden und es bedurfte nur 
der im Sept. 1862 emanirten „Grundzüge zur UmgeftnlNiug der Rechts-
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pflege in Rußland", um das bis dahin sich mehr kritisch verhaltenden 
Reformbedürfniß *) in einen raschen Fluß zu bringen. Was Wunder, wenn 
auf dem dunkeln Hintergründe der heimischen Zustände die in der Ferne 
blinkende Verheißung um so lichter sich abhob! Eine unmittelbare Folge 
davon war denn auch die Einsetzung von ständischen Commissionen zUm 
Zweck der Ausarbeitung entsprechender Entwürfe. Wo aber Alles thätig 
ans Werl ging, glaubte die Provinzial - Oberverwaltung auch ihrerseits 
nicht feiern zu dürfen; sie suchte daher, gestützt auf den ominösen Punkt 8 
der erwähnten „Grnudzüge" — wenn auch denselben nur als gelegentlichen 
Anstoß zu einer selbständigen Rechtsumgestaltung auffassend — seitens der 
Ceutralregierung eine Autorisation zu entschiedenem Vorgehen zu ezportiren. 
Und so groß war der Sturm und Drang jener Periode, daß, als die 
gewünschten Schritte längere Zeit auf sich warten ließen, man sie durch 
wiederholte Anfragen gleichsam zu erzwingen wußte. Die Oberverwaltung 
hatte sich in jenen Tagen die schöne Aufgabe gestellt^ die schlummernden 
Kräfte des Landes zu frischem Leben zn erwecken, die erschlafften wieder 
anzuregen, die wirkenden in ihrem Streben zu fördern. Es wurde daher 
nicht nur die Ausarbeitung selbständiger Entwürfe seitens der Stände aufs 
entschiedenste begünstigt, sonder» auch auf die Idee eingegangen, die I n i -
tiative der einzelnen autonomen Körperschaften in eine gemeinsame Com-
Mission zusammenzufassen und hier gleichsam den einheitlichen Ausdruck für 
die Bedürfnisse und Ueberzeugungen der baltischen Provinzen in Bezug auf 
dir in Rede stehenden Fragen zu finden. Offenbar versah man sich damals 
noch gar nicht der Möglichkeit einer verfassungswidrigen Subsumtion unter 
den P. 8, wonach die ganze Aufgabe darin bestanden hätte: „ein Gut , 
achten zu liefern darüber, welche Abänderungen und Ergänzungen an dem 
Fundamentalreglcment des Reichs bei Anpassung desselben auf die Ostsee-
Provinzen vorzunehmen seien" — eine Möglichkeit, gegen welche die dem-
nächst in Dorpat zusammentretende Centraltommisston zu proteftiren sich 
veranlaßt sah und welche seitdem, gleich einem Damoklesschwerte, über dem 
Haupte unserer selbständigen Rechtsentwickelung geschwebt hat. 

Der eigenthümliche Unstern, der über der Dorpater Commission ge-
waltet, war bedingt durch die Art ihrer Conftituirung. Sie hätte, wollte 
sie den Zweck nicht ««mittelbar verfehlen, allein nach gesetzgeberischer E in-

*) Nur in Riga hatte man schon etwa ein Jahr früher, also zu einer Zeit, da man 
von dem großen, da« übrige Reich betreffende Reformplan hier am Orte noch gar nichts 
wußte, eine besondere Commission für Reform der.städtischen Rechtspflege niedergesetzt. 
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sieht ihre Arbeit beginnen sollen, geleitet in erster Linie durch die Rücksicht 
auf das, was dem Ganzen frommt, und erst in zweiter von besondern 
ständischen yder sonst particularen Motiven. Statt dessen traten einzelne 
'Vertreter des Standes-Interesses zusammen, versehen zum Theil mit sehr 
speciellen Mandanten, die nicht nur meistens von einander abwichen, son-
der« bisweilen sogar sich vollständig widersprachen. Das Unvereinbare 
sollte hier vereinbart, das Unmögliche möglich gemacht werden. Aus einer 
Gesetzcommisston war somit eine diplomatische Conferenz geworden. Was 
Wunder, daß bei den tiefgreifenden Divergenzen unter den verschiedenen 
localen und ständischen Gruppen die allein ans dem Wege der Transaction 
mögliche Vereinbarung ihrer Vertreter ausblieb! Wir legen daher das 
für alle Zukunft folgenreiche Mißlingen des Dorpater Einigungswerks 
weniger den betheiligtcn Personen zur Last als den Gesichtspunkten, die 
ihren Zusammentritt beherrschten. Denn es scheint uns böse, bei politischen 
Combinationen auf- eine besonders gehobene patriotische Stimmung und 
ausgiebige 3)pferfreudigkeit nicht nur einzelner Wenigen, sondern einer 
größeren Versammlung zu rechneu; das Resultat entspricht gewöhnlich nicht 
der Absicht Derjenigen, die es herbeizuführen getrachtet. — Doch brechen 
wir hier ab, angesichts eines Stoffes, der bei weiterem Verfolg uns viel-
leicht die parteilose Ruhe der Betrachtung stören könnte. 

Vevor die ganze Angelegenheit dem Bereich unserer provinziellen 
Thätigkeit entrückt wird, hat sie noch eine — vielleicht die wichtigste Phase 
zu durchlasen. Die Stände — Landtage sowie Magisträte nnd Gilden 
— werden sich definitiv über die ihnen vorzulegenden gesetzgeberischen 
Materialien auszusprechen haben, und wir dürfen annehmen, daß dieser 
Ausspruch nicht ohne Gewicht auf die Entschließungen der weiteren Instanzen 
sein wird. Wir ergreifen daher gleichsam in der zwölften Stunde noch 
das Wort, um drei der wichtigste» uud controverfesteu Puukte unserer 
Gerichtsverfassung einer öffentlichen Erörterung zu unterziehen. Es sind 
die F r i e d e n s r i c h t e r , die Geschworenen und die R i c h t e r w a h l , 
worüber wir unsere Meinung sagen werden, indem wir auch die Argumente 
unserer Gegner nicht zu verschweigen gedenken. Zu unseren Gegnern aber 
zählen wir auch manchen trefflichen Freund, mit dem wir, sonst in den 
meisten Fragen überstimmend, nur in den vorliegenden aus einander gehen, 
wenn wir ihn nicht — was noch häufiger der Fall sein wird — in der 

, einen der hier behandelten Fragen znm Gegner, in der andern zum Ge-
stnnungsgenoss^en habe». 
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Wir könnendes uns nicht verhehlen, daß die ständischen Vorlagen 
nur insoweit eine Aussicht auf Bestätigung seitens der Staatsregierung 
haben, als sie, den gesetzgeberischen Standpunkt fest einhaltend, keine un-
vertretene Bevölkerungspruppe in ihrem Interesse an einer guten Justiz 
unberücksichtigt lassen. Da die Bevölkerung unserer Provinzen nicht auf-
geht in die politisch privilegirten Stände, deren Meinungsäußerungen 
in Bezug auf die Iustizreform allein vernommen werden, so haben diese 
die ernste Pflicht die Interessen jener von der politischen Vertretung bis-
her ausgeschlossenen Bevölkerungsgrnppen gleich den ihrigen zu vertreten. 
Nur wenn jeder Stand bei seinen Ansprüchen diejenige Grenze einhält, 
an der die berechtigten Forderungen des andern Standes oder auch der 
nicht vertretenen Bcvölkcrungsgrnppen beginnen — erst dann werden unsere 
Stände sich zu Organen der Wünsche nnd Bedürfnisse des ganzen Landes 
gemacht haben; und je einmüthiger und selbstloser die einzelnen Verbiete 
der Stände ausfallen, desto mehr Gewicht — so scheint es doch — müssen 
sie bei denjenigen höhern Instanzen haben, von welchen in diesem Falle 
über Sein nnd Nichtsein unseres Rechtslebens entschieden^ werden wird. 
Sollte es uns auf de« folgenden Blättern gelingen, frei von particular, 
ständischen Gesichtspunkten, die berechtigten Forderungen der einzelneu 
Stände in Bezug auf die vorliegenden Fragen überzeugend nachzuweisen 
und die betreffenden Grenzlinien richtig zu ziehen, so würden wir unsere 
bescheidene Mühe für mehr als vollständig belohnt erachten. 

Was nun zunächst die Fr iedensr ich te r betrifft — diese erste Stufe 
richterlicher Thätigkeit, die. gleichsam das Fuudament des ganzen Rechts-
gebäudes bilden soll — so lautet die Alternative bekanntlich: ob zu diesem 
Amte studirte Juristen bestellt werden sollen oder ob dasselbe von den 
Eingesessenen des betreffenden Gerichtssprengels, ohne Rücksicht auf fach-
mäßige Rechtskenntniß, versehen werden soll. W i r bekennen uns zu der 
ersteren dieser beiden Ansichten, halten es aber für zweckdieulich eine un-
parteiische Darlegung der Argumentation für die zweite an die Spitze 
dieser Betrachtung zu stellen. 

Der Friedensrichter, so sagt man, mitten unter den Gerichtseingeses-
senen stehend, hat die Aufgabe ihre täglichen Händel zu schlichten, ihre 
kleineu Vergehen zu strafen; er gehört gleichsam zu der Familie und mnß 
deßhalb B lu t vou ihrem Blut , und Fleisch von ihrem Fleisch sein; denn 
wer, ohne die Kenntniß der örtlichen Berhältuisse, Gewohnheilen, Si t ten, 
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Bedürfnisse und Schwächen, vermöchte dieselben aus Schritt und Tr i t t 
nicht zu verletzen? Sind es doch die vielen dem ungeübten fremden Auge 
unsichtbaren Faden, aus denen das tägliche Leben die zahllosen Rechtshän« 
del roebt, die ohne Kenntniß dieser thatsachlichen Unterlage unmöglich ent' 
schieden̂  werden könnnrn. Und wird nicht die juristische Thätigkeit gerade 
dort, wo sie am konsequentesten, scharfsinnigsten ist, diesen thatsächlichen 
Perbältnissen gegenüber am rückstchtslosesten sein? Wird nicht der beste 
Jurist zugleich der schlechteste Nichter sein? Diese erustlichst gehegte Be-
.fürchtung führt dann zu der Forderung, daß der Friedensrichter,aus den 
Ortseingesessenen zu wählen sei und nur dann zn Gunsten eines studirten 
Juristen, der nicht im Gerichtssprengel eingesessen, eine Ausnahme gemacht 

' werden könne, wenn er außerdem genügende Garantien dafür biete, mit 
den thatsächlichen Verhältnissen, soweit sie seiner Beurtheilung unterliegen, 
nicht unbekannt zu sein. Die Entscheidung hierüber, sowie über seine 
Wahl, soll dann der Majorität der den Friedensrichter überhaupt Wählen-
den zustehen, aber einer Majorität, die jedenfalls größer sein müsse als 
die für die Wahl eines Friedensrichters aus den Ortseingesessenen ver-
langte. Von dem regulär allein wählbaren Ortseingesessenen wird übri-
gens noch erfordert, daß er Eigenthümer eines Grundstücks von bestimm
ter Größe auf dem Lande, eines Immobils von bestimmtem Werthe in der 
Stadt sei, da nur dann von ihm anzunehmen sei, daß er mit den I t t t t r * 
essen des Orts genugsam verwachsen und vertraut sei. Ein ähnliches 
Requisit wird auch von deu Wählern verlangt. Die Furcht vor dem j u -
ristisch qualificirten Richter, der, wie man annimmt, unter den Eingeses-
fenen nicht zu finden und deßhalb von Ferne herbeizuziehen sein wird, 
steigert sich aber noch in demselben Maße als man annehmen zu müssen 
glaubt, daß die durch juristische Einsicht, Lebenserfahrung, Charakterfeftig, 
seit, sittliche Integrität ausgezeichuetcn Juristen schon durch die Collegial-
gerichte vollständig absorbirt werden dürften, man daher bei gesetzlich ver-
langtet juristischer Qualification der Friedensrichter seine Zuflucht werde 
mhmen müssen entweder zu ganz jungen, uuerfahrenen Männern, die die 
Schulbank kaum verlassen, oder zu den schlechtesten Köpfen, die sonst kein 
Fortkommen finden, oder gar zu solchen sittlich verkommenen Individuen, 
Penen ein Verlassen ihres bisherigen Wohnorts wünschenswerth geworden und 
N t sich deßhalb vorzugsweise zu solchen Stellen melden würden. 
u"N H i M i t pfiegt man denn das Füllhorn seiner Gründe erschöpft zu ha-
ben, W Wch, gleichsam zum Utzberfiuß, ben Finanzpuntt anfühteüd.^ Die 
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Kosten, heißt es, für die juristischen Friedensrichter — will anders^ man 
nicht zu den eben bezeichneten Kategorien seine Znflucht nehmen, sondern, 
mit den Collegialgerichten concurrirend, gleich diesen die Tüchtigeren o*£ 
Faches zu gewinnen suchen — werden bedeutend höhet sein als bei dem 
andern System, nach welchem die Annahme des Friedensrichteramtes zu 
einer Pflicht der grundbesitzenden Eingesessenen gemacht und der Friedens-
richter möglichst niedrig gagirt würde. 

Gekrönt wird das Gebäude schließlich durch die alle drei Monate 
zusammentretenden Versammlungen der Friedensrichter eines größeren 
Sprengels: Versammlungen, die über bk Appellationen gegen die einzel-
richterlichen Entscheidungen eudgültig zu erkennen haben. 

Indem wir diese Ansicht zn widerlegen uuteruehmen, haben wir vor 
allem zu erklären, daß wir im Einzelnen mit den Argumenten unserer 
Gegner nicht selten übereinstimmen, daß wir aber zugleich aufs entschie« 
Neuste Front, machen müssen gegen die Art und Weise, wie diese Ärgu-
mente mit einander verknüpft, und gegen die Schlußfolgerungen, die daraus 
gezogen werden. Und zwar scheint uns der Grundfehler darin zu liegen, 
daß mau den Friedensrichter aus der Zahl der Eingesessenen und den 
Friedensrichter, der Jurist ist, in einen Gegensatz zu einander JeNt. Da 
wir, wird uns gesagt, entweder für diesen oder für jenen uns zn entscheiden 
haben, so wählen wir natürlich das geringere Uebel. Nach unserer Anficht 
aber find die beiden Forderungen nicht dlsjunctiV zu. fassen, sondern 
conjunctiv. Auch wir wünschen, daß die Friedensrichter aus den £)rts* 
eingesessenen hervorgehen, weil sie als solche die Werhältmffe ihrer Hei, 
math, von denen sie— sii venia verbo — den juristischen Stoff für ihr« 
Entscheidungen ablösen sollen, besser kennen werden als ein Fremder; wir 
wünschen aber zugleich, daß sie Juristen sei«,, damit sie die erwähnte 
AMWe auch wirklich vorzunehmen im Stande seien UM nicht, bei asser 
Kenntniß Mr chatsHOicheN Mrhältuisse, der denselben e'iMMchnde M s t b 
sche Gedanke ihnen entgehe. Auch wir sind der Meinung, daß die Wäh-
ler den Ortseingesessenen besser zu kennen im Stande fein und Mtztzr von 
vorn herein demselben ein größeres Vertrauen entgegenbringM werden; 
aber wir wünscheu zugleich, das Gwlssen des Ntchters juristisch geschärft 
zu sehen, damit er, das Ideal der MrechtiEkeit im. Kopf wie im Herzen, 
eine Garantie mehr biete gegen persönliche oder ständische Connwenzen. 
Dieses Ideal der Gerechtigkeit aber ist im roncreten Falle kein dunkles 
Gefühl., dessen auch der Nichtjurist ebensogut theilhaftig sein kann: es ist 
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ein scharf formulirter Gedanke, den zu finden uns nur juristische Studien 
befähigen. Wenn wir.es für einen Vorzug halten sollen, daß der Frie-
densrichter gleichsam ein Glied, und zwar nicht das geringste, in der Fa-' 
milie der Vezirlseingescsscnen sei, so müssen wir verlangen, daß er mög-
lichst frei sei von der in Familienverhältnissen nur zu häufigen Porliebe' 
für Diesen und Abneigung gegen Jenen; wir müssen ihn zu einem ebenso 
unabhängigen als gerechten Familiengliede zu machen suchen. Daß nun 
durch die Seßhaftigkeit im Bezirk allein schon in beiden Beziehungen ge-
nügend gesorgt werde, ist gewiß zu verneine». Denn ist nicht der klei-
nere, ärmere Grundbesitzer — und dieser wird doch vorzugsweise der um 
Friedensrichterposten sich bewerbende sein — ist er nicht durch hundert und 
tausend Beziehungen an seinen reichern Nachbarn geknüpft und in ein Ab-
hängigkeitsverhältniß zu ihm versetzt? - Wird er, bei den vielen Gefällig-
leiten und Diensten, die er nun einmal nach der Lage der Dinge von den 
Nachbareu zu beauspruchen pflegt, ihnen im CollisionsfaN auch die ganze 
Schärfe des Gesetzes herauskehren? Wird er dessen uicht um so weniger 
im Stande sein, als ihn im -Einzelnen nicht der bestimmte juristische Ge-
danke leitet, dessen Grenzen ebensowohl wie jede Abweichung von densel-
ben scharf bezeichnet sind, sondern nur eiu dunkles Gefühl, das, mit andern 
Gefühlen collidirend, nach einem psychologischen Gesetz dem stärker« wird 
weichen müssen? — Wenn aber eingewendet wird, daß in der P e r i o -
d ic i tä t der Wahl ein Correctiv gegen diese Uebelstände seitens der Be-
drückte» und Geschädigten enthalten sei, so müssen wir vielmehr diese Pe-
nodicität selbst für den größten Mangel des ganzen Instituts halten. 
Denn in der Natur der Sache liegt es doch, daß der Friedensrichter, von 
dem Wnnfche der Wiederwahl geleitet, bewußt oder unbewußt der Majo-
rität seiuer Wähler nach Sinn zu handeln bemüht sein wird; hiedurch 
aber wird seine Unabhängigkeit nicht nur gefährdet, sondern fast illnsorisch 
gemacht. Der Richter, wie wir ihn uns wünschen, soll unerschüttert von 
den Wogen des ihn umgebenden Lebens dastehen. 

Wie nun aber, wenn etwa die großen wohlhabenden Grundbesitzer 
neben andern patriotischen Mühen auch diese Aemter übernehmen und von 
der Höbe einer wullich uuabhängigen Stellung und eiuer uuiversellen 
Bildung herab Recht sprechen wollten? Wie dann, wenn unser Adel, 
des großen englischen Vorbildes eingedenk, sich an die Spitze des öffent-
llchen Leben« stellt und fein einziges Vorrecht darin erblickt, die großen, 
auf der Commune lastenden Pflichten zu tragen?— Diesem Einwände 
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gegenüber erlauben wir uns an die geringe Zahl der großen Grundbe-
sitzer zu erinnern, die im Stande waren, ihre wirthschaftlichen Interessen 
fremden Händen zu übergeben und sich selbst dem ebenso zeitraubenden 
als mühseligen Friedensnchtergeschafte zu widmen. Und sind nicht die 
Tüchtigeren unter den wirklich reichen Grundbesitzern schon dermaßen durch 
Aemter der Landesverwaltuug und Landesrepläsentation beansprucht, daß 
sie bei Uebernahme auch der Iustizamter, entweder diese oder jene vernach-
lässigen müßten? Wo aber die Voraussetznngeu fehle», müssen wir das 
Anerbieten uueigeuuütziger, freiwilliger Pfiichtenübernahme nach englischem 
Muster für eine Selbsttäuschung halten, auf welche zu rechnen die Verderb-
lichsten Mißstände zur. Folge haben müßte. Und wie ist es denn bei uns 
mit der vielgerühmten Opferfreudigkeit bei Uebernahme karg besoldeter 
Aemter eigentlich beschaffen? Drängt sich etwa zu den Kirchspielsrichter« 
wählen in Livland Alles, was reich und gebildet und im Besitz des all, 
gemeinen Vertrauens ist, um in patriotischer Rivalität Zeit und Geld dem 
Gemeindewefen darzubringen? Wir meinen vielmehr gehört zu haben, 
daß man mancher Orten vor den Kirchspielöwahlen eine vollständige 
Klapperjagd auf die wenigen tanglichen Candidaten zu machen genöthigt 
ist; die sich dann ihrerseits nur zu gern dem für sie keineswegs beneidens« 
werthen Schicksal zu entziehen suchen. Die davon dennoch Ereilten gehö-
reu entweder zu den jüngsten Gutsbesitzern, die sich als „Füchse" die 
Wahl ihrer ältern Nachbar»! gefallen lassen müssen oder zu deu ärmeren 
Leuten, die, oft nicht einmal mit Gütern angesessen, aus dem Amte ein 
sie kärglich nährendes Gewerbe 'machen. Nur ausnahmsweise findet mau 
nuter deu Kirchspielsrichtern Livlands ältere, wirklich bewährte Männer, 
die, zu deu Begüterte» uuseres Landes zählend, dieses Amt als eine Eh-
renpfiicht übernehmen und ausüben. Man kann sich also nicht verhehlen, 
wie gewagt für den Augenblick alle Experimente sind, die die Existenz 
einer englischen Gentry zu ihrer Voraussetzung haben. 

Fragen wir uach der dem neuen Friedensrichter zugetheilten Com-
petenz, so findet sich, daß sie eine verhältnißmäßig sehr bedeutende sein 
soll. Civilstreitigkeiten bis 300 Rub. (nach dem russischen Entwurf sogar 
500 Rub.) soll er entscheiden, in Criminalsachen Geldstrafen bis zu 
300 Rub., Arrest bis zu 3 Mouaten, Gefängniß bis zu einem Jahr der-
hängen dürfen: und zwar zwischen und gegen Personen jedweden Standes. 
Unschwer ergiebt sich hieraus, daß seine Thätigkeit eine bei weitem aus-
gedehntere und zeitraubeudere sein wird als die des bisherigen Kirchspiels^ 
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richters, daß sie somit nicht wohl zu vereinigen sein wird mit ausgedehn-
teren laudwirthschaftlichen Functionen und daß diese höchstens noch als 
Nebenbeschäftigung zu betreiben sein werden, wenn anders die richterlichen 
Geschahe nicht empfindlichen Schaden leiden sollen. Denn außer der 
Thätigkeit als erste Instanz werden die thatsächlich wol häufiger als vier-
mal im Jahr erforderlichen Friedensrichtervechnumlungeu den Friedensrichter 
vielleicht gerade in der für den Landmann wichtigsten Zeit wochenlang 
von'seinem Hause entfernt halten. 

Somit leben wir der festen Ueberzeugung, daß unabhängige und ge-
rechte Richter nur dann zu erzielen sein werden, wenn man von den zu 
wählende« eine bestimmte juristische Qualificatiou verlangen und die er-
wählten ausreichend salariren wird. Die juristische Bildung soll das Be-
wußtsein dessen geben, was im einzelnen Falle Rechtens ist, das ausrei-
chende Gehalt die Möglichkeit etwanigen die Selbständigkeit gefährdenden 
Versuchungen zu widerstreben. Da nun aus den oben angeführten Grün« 
den auf die großen Grundbesitzer für das Friedensrichteranit nicht zu rech-
nen ist, es aber dennoch höchst wünschenswerth erscheint, dazu Ortseinge, 
sesseue zu wählen, so denken wir uns namentlich die kleineren Güter- oder 
Landstell,enbesitzer als die in Zukunft zur.Ausübung dieser richterlichen 
Function Peruf^nen. Wenn wir NM aher gesetzlich die Wahl nur von 
der juristischen Vorbildung und nicht vom Grundbesitz abhängig macheu 
(immerhin nach Ablauf eines Provisoriums von etwa 10 Jahren, inner-
halb Heren auch Nichtjuristen gewählt werden dürfen) -^ so,: leiM.uus 
H M ^txt lHetzapke., die gleichsam durch dje Na/m ^«,HDO«WPWW' 
H W A M « M W r W « , hestZmten Ac,zirls«ing,esHeWn> dadmch zu jnriftif 
schchn Wchien M nöthigen,,um U li« vyn Mer» Gegnern disWnetiv ge-
faßten Erftzchermffe. &$& D'rtsanMjgkejt m^ zuMschtz« Bildung in einer 
Person zu vereinigen. D^K boj der schoy jecht nicht unbedeuteuden Zahl 
der in Dorpat und auf andern Universttaten Jurisprudenz studirendcn 
Laudeskinder, die zum großen Theil dem stachen Laude angehören, nach 
10 und einigen Jahren, innerhalb deren die Iustizreforn eingeführt sein 
wird, kaum ein Kirchspiel in den Fall kommen dürfte, unter seinen Änge-
hörigen die t̂ augl/chen Personen nicht zu finden, glaubeu wir mit Sicher-
W voraussagen zu dürfen — falls nur durch das in Rede stehende sje* 
schliche Erforderuiß ein weiterer Anstoß zu juristischen Studien gegeben 
wird. Und sollte sich hie und da unter den Eingesessenen dennoch kein 
j u M M Qualistcirt« finden, so würde es sich wohl meistens machen, daß 
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dem von außen beraugezogeneu Juristen sein neuer Berussort Heimath 
wird, in der er stch dann auch Acker uud Haus zu erwerben strebt. Doch 
weiden solche Fälle der Berufung eines Ortsfremden unseres Erachtens 
immer zu den Ausnahmen gehören. — 

Bevor wir weiter gehen, haben wir noch auf zwei Irrthümer auf-
merksam zu macheu, vou denen unsere Gegner in dieser Frage beherrscht 
werden. Einmal meint man, der nichtjunstische Friedensrichter verheiße 
um so bessere Früchte, als sein englisches Vorbild, der judge of peace, 
ja von den bewährtesten Kennern englisch».« Lebens als ein Grund- und 
Eckstein des ganzen englischen Verfassungs- und Rechtslebens bezeichnet 
wird; ein Institut, das dort sich des allgemeinen Vertrauens uud Beifalls 
erfreue, werde sich auch bei uns, die wir, wie man meint, den Englän-
dern nicht unähnlich seien, leicht einbürgern. Nun aber ist in England 
der Friedensrichter eigentlich Verwaltungsbeamter, dessen HauptlWigleit 
gar nicht in die Iustizsphäre fallt; nur nebenbei hat er auch die Vorunter-
fuchung in Kriminalsachen (und anch die nicht in allen Fallen) zu führen 
und einige wenige Civilsachen zu entscheiden, die zudem einen ganz irregu« 
täten Charakter an stch tragen. Demnach ist die Parallele, mit dem eng-
tischen Friedensrichter, auch abgeseheu von dem uns mangelnden Personal, 
durchaus unzulässig. ,,yj , ;;,; 

Zweitens aber wird behauptet, hie Thätigkeit des Friedensrichters 
werde einen mehr schiedsrichterlichen, vermittelnden, versöhnenden als streng 
richterlichen Charakter haben, so daß es bei ihm weniger auf juristische 
Kenntnisse als auf eine allgemeine Vertrauensstelluug ankomme; die mm* 
geu Sachen, die er dem Gesetz gemäß stritt zu entscheiden habe, würden 
sehr geringen Werthes sein, und bedürften deßhalb weniger einer streng 
jizristischen Behandlung. — Dagegen ist zu bemerken, daß es vorzüglich 
$K Mre,u-Friedensrichter ist, dem sowol, «ach dem Reichsregl«mM 
als auch dem Entwürfe einiger unserer Stände die schiedsrichterliche Thä> 
tigkeit zufallen soll, während der Friedensrichter mit Ausnahme des Süh.U* 
Versuches, den er bei den sogenannten vergleichbaren Vertragsverbreche^n 
anzustelleu haben wird, nur streng richterliche Functionen ausüben soll.. 
Wie schädlich es aber überhaupt, ist, bei. einigennaßen rascher und guM 
Justiz, ein allzugroßes Gewicht auf die schiedsrichterliche Thätigkeit zu fe? 
gen, darüber lassen wir den hochverdienten Mi tUrmaie r sprechen, der 
stch über diesen Gegenstand folgendermaßen äußert: „Selbst die große 
Anpreisung der Vergleiche hat ihre Kehrseite; während in einem würdigen, 
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festen, unbeugsamen Bestehen auf dem, was mau als Recht erkennt, mann-
liche Kraft und Achtung des Rechts und dadnrch ein kräftiger Sinn für 
die höher» Güter des Lebens sich aussprechen^ verräth ein ängstliches Ber-
gleichöstifteu eine nicht achtungswürdige Feigheit, etnen Mangel an Rechts-
gefühl, und erzeugt zuletzt schwache Menschen, welchen alles, was Anstren-
gung und Kraft fordert, gleichgültig und nur die gemeinste Bequemlichkeit 
des Lebens vom höchsten Werthe ist." 

Was aber das so eben angeführte Argument unserer Gegner betrifft, 
wonach es bei Streitobjecten von geringem Werth weniger auf juristische 
Behandlung ankommen soll als bei Streitigleiten um große Vermögen, so 
bedeutet dasselbe uichts Anderes, als daß die Justiz ein Luxusartikel für 
die Reichen sei, aber die Unbemittelten sich ein arbiträres Verfahren 
gefallen lassen müßten, während doch der Rechtsgedanke, "der dem Streit 
um 10 Rub. zu Grunde liegt, derselbe sein kann wie bei einer Million, 
Ux Werth des Streitgegenstandes somit für die richterliche Thätigkeit 
etwas vollkommen Gleichgültiges, weil bloß Thatsachliches ist. Zudem 
aber handelt es sich hier, wie schon oben gezeigt wurde, keineswegs um 
geringe Werthe, weder ans dem Criminal-, noch auf dem Civilwege. — 
> Wenn von den Friedensrichtern der übrigen Gouvernements die juri-
stische Qualification nicht verlangt wird, so erklärt sich dieser Umstand ein-
fach daraus, daß es nicht wünschenswerth, ja unmöglich schien die schon 
ohnehin ziemlich bedeutende Nachfrage nach Iuristeu zur Besetzung der 

• Untersuchungsrichter-, Collegialrichter-, Staatsanwälte- und Senatoren-
Posten noch um ein Erhebliches zu steigern. Zudem verlangt die Inter-
pretation und Anwendung des russischen Rechts, als eines nicht historisch 
erwachsenen, in voltsthümlichster, Allen zugänglicher Sprache abgefaßten, 
seitens des Richters nicht unbedingt historisch-dogmatisches Rechtsstudium, 
wie das auf römischer, germanischer und canonischer Grundlage erwachsene 
Recht der Ostseeprovinzen.. Ein verständiger, leidlich gebildeter Mann 
dürfte in andern Theilen des Reichs, unter den dortigen Verhältnissen, 
auch ohne specifische Rcchtsstudien gemacht zu haben, allenfalls im Stande 

.sein einen guten Richter abzugeben: bei uns müssen wir das entschieden 
bestreiten.. Denn selbst das neuerdings codificirte provinzielle Privatrecht 
wird — um mit unserem Hochverdieuten Iuristen-Nestor Fr. G. v. Bunge 
zu reden — „durch richtige Anwendung und Ausleguug, somit durch plan-
mäßige Fortbildung erst den Werth erhalten, der einem Rechtskörper ge-
bührt," Wie aber soll das aus streng wissenschaftlichen Studie» erwach-
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sene Programm unseres Rechtslebens ausgeführt werden von Leuten, die 
einer solchen Bildung entbehren? Ferner dürften selbst in den innern Theilen 
des Reichs die juristisch nicht qualificirten Friedensrichter sämmtlich pro« 
visorischer Natur sein, indem dem Iustizminister, wie man uns mittheilt, 
der Auftrag geworden, uach Ablauf der ersten drei Jahre, vom Tage ihrer 
Einführung an gerechnet, über die Wirksamkeit des Instituts seine Met-
nung abzugeben, respeetive Porschläge über Veränderungen in demselben 
zu machen und namentlich die juristische Qualificatiou.der Friedensrichter 
in Betracht zu ziehen. Schon aus diesem Factum ersteht man, wie gering 
selbst im Reich der Glanbe an die Durchführbarkeit des eiugefchlagenen 
Weges ist, trotz der, im Unterschiede mit uns, dort bei weitem günstigeren 
Vorbedingungen für denselben. — Und nicht nur aus den vorbemerlten 
Gründen, sondern auch aus der an Unmöglichkeit grenzenden Schwierigkeit, 
Friedensrichter, die auf der Universität juristische Studien gemacht hätten, 
in genügender Zahl zu beschaffen, rechtfertigt sich das Institut der nicht-
juristischen Friedensrichter für das übrige Rußland. Galt es dort doch 
— und gewiß nicht ohne guten Grund — mit der Vergangenheit voll-
ständig zu brechen, für die neuen Schläuche auch ueueu Most zu gewinnen, 
damit die alte Säure nicht auch die neuen Schläuche verderbe. Es wer-
den demnach aus dem bisherigen Iustizpersonal wahrscheinlich die aller-
wenigsten, nur die ausgesucht besteu Kräfte in die neuen Gerichte übergehen. 
Wie anders bei uns, wo ein bereits bestehender tüchtiger Richter- und Ad-
vokatenstand den Grnndstock für das neue Iustizpersonal abgeben wird 
und es an dem nöthigen Quantum juristischer Kräfte — zumal uach einem 
länger» Provisorium — kaum mangeln kann! Was demnach für jene 
Gouvernements geboten scheinen mag, hieße bei uns, die wir uus nicht 
mit Unrecht einer umfasseudern und namentlich tiefer gehenden Rechtsbil-
düng rühmen, die Sorglosigkeit und den Unfleiß anf den Thron erheben, 
wahrend doch jede Gesetzgebung vielmehr bestrebt sein muß, die Kräfte 
einer Nation wachzurufen und anzuspornen. Die Annahme des Friedens-
richterinstitnts nach den Bestimmungen des Reichsentwurfs — für die übri
gen Gouvernements aus besondern nationalen, localen und culturhistorischen 
Grüuden noch immer ein Fortschritt dem Bestehenden gegenüber — für 
uns würde sie ein entschiedener Rückschritt sein: duo si laciunt idem, non 
est idem! 

Wenn wir zum Ueberstuß nun noch des Mißstandes gedenken, daß 
nach dem gegnerischen Plane die juristisch qualificirten Eiuzelrichter der 

Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg.. Bd. XII, Hft. 3. 16 
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k le inen S t ä d t e als Appellatiousinstanz über sich die aus Nichtjuristen 
bestehende Friedensrichterverfammlung anerkennen müßten, so geschieht es 
nicht ohne die Befürchtung, daß man uns sofort vorwerfe, die Justiz auf 
dem Lande im Hinblick alleiu auf städtische Interessen regeln zu wollen. 
Und doch möchten wir unseren ländlichen Legislatoren die Frage zu bedenken 
geben ob es ihnen gleichgültig sein darf, im angeblichen Interesse des stachen 
Landes den sichern Ruin der städtischen Justiz herbeizuführen. Denn ein 
solcher Ruin wäre es, falls über die specifischen Rechtsverhältnisse des 
städtischen Verkehrs Und der städtischen Handthierung in letzter Instanz 
von Einwohnern des Landes, die weder mit dem Recht noch den ihm zu 
Grunde liegenden Verhältnissen vertraut sind, entschieden würde. 

'Nährend die Einzelthätigkeit der uugelehrten Friedensrichter die größte 
Gefahr für nnsere heimische Rechtsprechung herbeizuführen droht, so scheinen 
mit dem Institut der F r i edens r i ch te rve rsammlung die bedeutendsten 
praktischen Incönvenienzen verbunden zu sein. Denn da die Friedens-
richter während ihrer mindestens viermal im Iab r stattfindenden Versamm-
lungen mehrere Wochen hindurch ihrer ordinären Thätigkeit entzogen sein 
werden, so entsteht die Nothivendigkeit, jedem Friedensrichter einen Sup-
Pleanten beizugeben, der ihn untetdeß zu vertreten habe; hiemit aber würde 
die Zahl der zu wählenden Friedensrichter eine Übergröße "wenden, wie 
das Land sie weder als juristisch noch Mit Vertrauen QuaMc^te M be-
schaffen im Stande sein dürfte. Ferner aber — und auf diesen Umstand 
legen wir den größten'Nachdruck — würde diese Versammlung, bei deren 
einzelnen Glieder juristische Fachkenntniß nur zufällig sich fände, soviel 
Verstöße gegen die Proceßformalien begehen, daß sich in den meisten 
Fällen Anlaß zu Nicht igkeitsbeschwerden ergäbe. Da nun diese bei 
dem Cassationsdepartement des Senats einzureichen sein werden, so ergiebt 
sich daraus eine Unsicherheit des Rechtszustandes, wie sie für die zahllosen 
Rechtshändel, die unter die friedensrichterliche Compctenz gehören, gewiß 
nicht zu wünschen ist. Es werden factisch dann nicht die mit den Ver-

' Hältnissen bekannten Vertrauensmänner die Justiz handhaben, sondern eine 
Instanz, die denselben gerade am fremdesten ist, so daß das directe Gegen-
theil'des Beabsichtigten erreicht würde'). Daß dieser Uebelstand von nnsern 

*) Wi r wissen wo l , daß projectiit w i rd , die Nichtigkeitsbeschwerde an den innerhalb 
Landes zu errichtenden Appellhof gehen zu lassen, fürchten aber, daß, nachdem einmal die 
Friedenslichterversammlungen angenommen sein werden, man auch allen im Reichsreglement 
damit verbundenen Modalitäten schwerlich entgehen werde. 
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Gegnern selbst erkannt wird, dürfte aus dem Umstände hervorgehen, daß 
wenigstens einige von ihnen'in Aussicht genommen haben, die Leitung der 
Friedensrichterversammlungen einem Gliede des CoUegialgerichts zu über-
tragen, muthmaßlich doch um durch diese sachkundige Autorität den 
vielen formalen Mißgriffen vorzubeugen, die sonst bei einer solchen 
Versammlung unvermeidlich sein würden. Wer nun aber den Rechtsgang, 
die Procedur nicht einzuhalten vermag, sollte der nicht in noch höherem 
Grade unfähig sein, das materielle Recht zu finde», das zu seiner Erui-
ruug oft der schwierigsten juristischen Deductionell bedarf? Wir glauben 
durch obiges Zugeständniß selbst das Princip der ungelehrten Einzelrichter 
auf das stärkste erschüttert zu sehen und wünschen nur, daß statt jenes 
durchaus unzureichenden Palliativmittels aus dem Collegialgericht lieber die 
Radicalkur des allseitig verlangten juristischen Studiums augewendet werde. 
Denn nimmer kann es Aufgabe, eines Präsidenten sein die Versammlung, 
der er vorsteht, vorerst darüber belehren zu müssen, was im einzelnen Fall 
Recht ist, nachdem der Einzelne bereits vor dieser Studie sein Verbiet 
abgegeben hat. Schicken wir daher die zuküuftigen Friedensrichter lie-
ber auf die Universität, damit sie, einmal in Amt und Würden, nicht mehr 
zu lernen haben, was sie einem alten Sprüchwort gemäß doch niemals 
erlernen können. Haben wir uns aber erst zu diesem Schritt bekannt, dann 
liegt auch keine Veranlassung mehr vor, den ungeheuren, Zeit und Geld 
raubenden Apparat der Friedensrichterversammlungen in Scene zu setzen, 
da dann die naturgemäße Oberiustanz der Friedensrichter die Collegial-
gerichte zweiter Instanz sein werden. Hiednrch entziehen wir uns demi 
auch jenem Dualismus unseres Rechtslebens, der eine unbedingte Folge 
der Friedeusrichterversammlungen sein würde. Denn während auf der 
einen Seite die Friedensrichter und ihre Versammlungen, kämen, auf der-
andern die Collegialgerichte erster und zweiter Instanz zu stehen, vpllstäil, 
dig getrennt und ohne jedwedes Verbindungsglied innerhalb Landes. Das 
Recht eines Landes aber ist ein einiges, vom Centrum zur Peripherie, von 
oben nach unten auf- und abwogendes und duldet solch eine künstliche 
Unterbindung nicht. Wir glauben daher das Postulat der juristisch 
qualificirten Friedensrichter, die unter dem Collegialgericht 
als ihrer Appellat ionsinstanz zu stehen und von denen die Nich-
tigkeitsbeschwerde an den Appellhof zu gehen hät te , als eines 
der wichtigsten für eine wirklich gedeihliche Reform unseres Rechtslebens 

bezeichnen zu müssen. 
16* 
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Mchst der Friedensrichterfrage die wichtigste und am meisten contro-

verse scheint uns die der Besetzung der Richterstellen in den Collegialge-

richten zu sein. Während wir es aber dort mit nur zwei sich scharf gegen-

überstehenden Anschauungen zu thun hatten, hat es hier so viel Pläne 
gegeben als Köpfe. Seit der Zeit, wo die Iustizreform zuerst den Boden 
unserer Provinzen berührte, bis zum heutigen Tage hat ein Project das 
andere abgelöst, ohne daß sich bisher irgend eines der allgemeinen Zustim-
mung zu erfreuen gehabt hätte. Wie abweichend nun aber die Ausgangs-

punkte und Ziele der einzelnen Antragsteller auch gewesen sein mögen, wie 
verschieden die Mittel und Wege das für gut oder gar für nothwendig 
Erkannte und Gewollte zu realisiren: wir vermögen in diesem bnnten 
Getümmel einander abwechselnder und sich widersprechender Bilder unser 
Auge doch an einem Grundgedanken, an einem gemeinsamen Motiv zu 
erlaben: dem dringenden Wunsch, der allgemein gefühlten Nothwendigkeit 
nämlich — die Besetzung der Richterstühle dem Lande zu erhal-
teu. Die Vertreter des unter allen Umständen zu schützenden historischen 
Rechts sowohl, wie die absoluten Utilitarier, die gemäßigten, eine organi-
sche Entwickelung bezweckenden Liberalen und die sprungweise das politische 
Himmelreich erstrebenden Radikalen, so sehr sie auch sonst sich unter ein-

ander befehden mögen: dieser Punkt bot für sie alle eine befriedete Statte 
dar, anf der die Kämpfe ruhten und man sich in 'Eintracht die Hände 
reichte. Und wenn dieser oder'jener Heißsporn, im Streit über die Mo-
dalitäten der Durchführung dieses Princips erhitzt, den Gedanken aus-
sprach, man könne ja im Fall des Nichtzustaudekommens einer Einigung, 
den Schwerpunkt der Richtercinsetzung außer Landes verlegen, so begegnete 
er unfehlbar dem entschiedensten Widerspruch, der ihn dann bei ruhigerem 
Blut leicht eines Bessern belehrte. So tief wurzelt die Ueberzeuguug, daß 
die Vorzüge unserer bisherigen Justiz, ihre Unbestechlichkeit und Integrität 
überhaupt, aufs Engste verbunden sind mit der Aufrechterhaltung jenes 
Grundsatzes und eine Schädigung desselben die Hauptgarantie für jene 

trefflichen Eigenschaften nehmen würde. Ja dieses zu den Kernpunkten des 
traktateumäßig erworbenen Rechts gehörige Palladium unserer Freiheit wün-
schen selbst diejenigen erhalten zu sehen, die das historische Recht für einen 
Trümmerhaufen ansehen, auf dem sich die Ideen des Jahrhunderts eine 
weitere Behansung zu erbaueu hätten. Denn in der That dem im Reichs-

entwurf vorgeschlagenen Richterernennungsmodus zustimmen, demzufolge 
das Gericht, in dem sich eine Vakanz vorfindet, dem Iustizminister Caudi-
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taten vorzuschlagen hat, der seinerseits, auch ohne an dieselben gebunden 
zu sein, andere zur kaiserlichen Bestätigung präsentireu darf — hieße einem 
Zustand vollständigster Ungewißheit in Bezug auf die küuftige Justiz ent-
gegensteneru. 

Man hat freilich gesagt: es käme Alles nur darauf an, die erste 
Zusammensetzuug der Gerichte möglichst gut zu combiuireu, womit deun in 
perpetuum gute Gericht gegeben sein würden, da einem Naturgesetze gc-
maß aus Gutem nur Gutes kommen könue. Wie aber denn, wenn es 
zufällig uicht geliugeu sollte diese» ersten Personalbestand den Interessen 
des ganzen Landes gemäß herzustellen, würde baun uicht, auch demselben 
Naturgesetze gemäß, eiue unpopuläre Justiz für Decenuicu die nothwendige 
Folge sei« ? Und wie ist es denn endlich mit jenem behaupteten Naturge-
setze selbst beschaffen? Trifft es deun wirklich unbedingt zu, daß Trefflich-
keit des Charakters und Geistes mit einer gleich ausgezeichneten Meuschen-
lenntniß gepaart zu sein pflegen, daß der gute Richter sich auch immer 
einen gnten College» auszusuchen wissen wird? Ist nicht vielmehr wirtliche 
Menschenkenntniß eine der am seltensten anzutreffenden Eigenschaften? Und 
können sich nicht die besten Menschen trotz der besten Einsicht, durch hier 
allerdiugs schlecht angebrachte Vorzüge des Herzens — Güte, Gefälligkeit, 
Wohlwollen — verleiten lasseu, gute Meuscheu aber schlechte Juristen, oder 
vielleicht gar entfernte Rechtökeuuer aber nahe Verwandte zu wählen?,Und 
um wie viel mehr die weniger guteu, die aus dem Richtercolleg doch uicht 
ganz ausgefchlossen werden dürften! Und käme einmal ein schlechter Geist 
in ein solches Colleg welches andere Correktiv gäbe es dagegen für die 
Zukunft als deu Zufall, da doch nur das bisherige Colleg das Präfenta-
tionsrecht hat? — Ueber das dem Instizminister vorbehaltene Recht seiner* 
fcits neue Candidateu vorzuschlagen, unabhängig von den durch die Gesetze 
präsentirteu, enthalte» wir. uns jeder weitere« Betrachtung, diese dem Leser 
selbst anheimstellend. 

Muß aber das Wahlrecht den Provinzen unbedingt erhalten bleiben, 
will anders man nicht mit den Vorzügen unserer bisherigen Justiz va 
banque spielen, so fragt es sich, auf welche Weise es zu realistren sei. 
Wie bereits oben angedeutet, hat es an Plauen der verschiedensten Art 
nicht gefehlt. Greifen wir aus den auf die gesetzgeberische Bühne getrete-
neu Combiuationen vor allem drei Hauptgruppen heraus, von deuen die 
eiue das Wahlrecht den bisher dazu berechtigten Ständen und zwar nach 
hergebrachter Weise zu conserviren sucht, die ^andere das Wahlrecht auch 
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nur denselben beiden Ständen vindicirt, aber in von der bisherigen ver-
schieden« Form,,die dritte endlich auch unsern liers etat, den Bauern
stand, desselben theilhaftig machen will und zu dem Zweck einen bestimm« 
ten Wahlmodus aufgestellt hat — wobei wir die verschiedenen innerhalb 
dieser Arten auftretenden Species, nicht weiter zu berücksichtigen gedenken. 
Die erste, von den Conservativen unseres Landes vertheidigte Combination, 
zielt daraus ab, in jedem Gericht eine bestimmte Zahl von Stühlen durch 
die Ritterschaft, eine andere durch die Städter zu besetzen, und zwar wür, 
den die Wahlen der ritterschaftlichen Gerichtsglieder für die im Kreise 
befindlichen Gerichte auf den Kreisversammlungen des 'Landtags, die der 
Glieder des Appellhofes dagegen von dem gesammten Landtag Vorgenom-
men werden, während die in den Kreisen belegenen Städte die ihnen 
concedirten Stühle der Kreisgerichte, sämmtliche Städte einer Provinz 
dagegen die des Appellhofes zu besetzen hätten. Abgesehen-davon, baß 
dieser aus Furckt vor jeder Berührung der Verfassungsfrage hervorgegan-
gene Plan, doch auch insoweit eine Berfassungserweiternng .(um nicht Ber-
änderung zu sagen) seitens der Städte involvirt, als hiedurch — allerdings 
nur zu Wahlzwecken — ein S t ä d t e t - a g gegeben wäre, leidet derselbe an 
der großen Schwierigfeit das Verhältniß festzusetzen, nach welchem die bei-
den Stände an der Besetzung der Stühle Participiren sollen. Denn in 
der Natur der Sache liegt es, daß jeder Stand feine Stellung höher ver-
anschlagen wird, als sie ihm von dem Mitstande wird anerkannt werden 
wollen, da es kein objectives Kriterium für eine solche Ermittelung giebt. 
Den ganzen Streit aber durch dritte entscheiden lassen, involvirt eben das 
vollständige Fehlschlagen einer Einigung, auf die es ja doch hauptsächlich 
oder vielmehr allein ankommt. Außerdem wären durch diesen Modus die _ 
bisherigen Mängel kaum vermieden worden; denn bei der von Tag zu 
Tag erhöhteren politischen Stimmung des Landes, würde die Politik hie-
durch unfehlbar in die Gerichte hinein getragen werden, indem der einzelne 
Richtet, des ständischen Ursprungs eingedenk, bei seiner richterlichen Thä-
tigkeit mit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft bemüht sein dürfte, die 
Interessen seines Standes wahrzunehmen. Demnach widerspricht diese 
Proposttion der auf dem Boden der Justiz vollständig berechtigten und mit 
aller Entschiedenheit zu fordernden Ausgleichung der Standesunterschiede 
in einer wirklich verletzenden Weise und gehört deßhalb, sowie auch weil 
sie den dritten Stand in ihren Combinationen gar nicht berücksichtigt, un-
seres Dafürhaltens zu den unmöglichen Dingen. 
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Letzterem Uebelstande ist anch der zweite Vorschlag leider n.icht ent-
gangen, obgleich er die Keime zu einer glücklichen Lösung der schwierigen 
Aufgabe enthält. Er giebt nämlich das Princip der Besetzung des Gerichts, 
nach Richterstühlen auf, indem er Delegationen der beiden Stände für 
jede« Gerichtssprengel zu einem Wahlcollcg zusammentreten läßt, ans dem 
dann durch Wahl die Richter hervorgehen. Durch diesen Modus ist der 
große Vorzug gewonnen, daß der ständische Hader aus dem Gericht in 
die Wahlversammlung znrückverlcgt ist, in der er ungleich geringeren Scha-
den bringen kann. Der Neugewählte wird sich als Candidat der muth-
maßlich ans Elementen beider Stände zusammengesetzten Majorität an-
sehen und, ohne ständisch engagirt zu sein, seine richterliche Thätigkeit 
aufnehmen. Außerdem scheint nns hier sowohl, wie bei der folgenden 
dritten Combination das bisherige ständische Wahlrecht im Princip un-
alterirt zu bleiben, was wir im Folgenden bei Gelegenheit der Besprechung 
des dritten Projects auszuführen gedenken. Doch auch von dem erwähn-
ten zweiten Lösungsversuch, als von einem auf halbem Wege stehen blei-
benden, müssen wir uns unbefriedigt abwenden, da er principiell die Ein, 
setzung der Richter den S tänden vorbehalten wil l , und doch zugleich 
den numerisch bedeutendsten und in der Entwickelung unseres Landes ent-
schieden gewichtigen Bauerstand vollständig ignorirt. 

Wir wenden uns daher dem dritten Vorschlage zu, der dahin geht, 
die Richter aus der Wahl eines aus Delegirten der drei Stände (Ritter-
schaften, Städte, Bauern) bestehenden Collegs hervorgehen zu lassen, das, 
für die einzelnen Gerichtsbezirke bestehend, bei jeder Wahl zugleich die 
Glieder des betreffenden Gerichts als stimmberechtigt hinzuzuziehen hätte. 
Der Appellhof würde von eincm Wahlcollcg, das aus Ausschüssen der ein-
zelnen Kreiswahlversammlnngen bestehend, mit den bisherigen Gliedern 
des Appellhofes zusammentritt, gewählt werden. Diese Combination, den 
historischen Boden im Princip nicht verlassend, scheint uns den großen Vor-
theil der logischen Cousequenz für sich zu habcu. Wenn es uns außer-
dem gelingen sollte nachzuweisen, daß sie die Vorzüge der bisherigen I u -
stiz vollständig wahrend genügende Garantien für zweckentsprechende Wah-
len zu geben im Stande wäre, so dürften wir dann wohl in der Lage 
sein, dieselben als unseren Verhältnissen entsprechend zur bedingten oder 
unbedingten Annahme empfehlen zu dürfen. 

Was nun die Behauptung betrifft, daß wir durch diese Maßregel 
principiell den historischen Boden nicht verlassen, so ist uns dieses wieder-
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holt, jedoch ohne bisher unsere Ueberzeugung zu erschüttern, bestritten 
worden. Wenn nämlich den Standen als solchen in der Zeit der standi-
schen Gerichtsbarkeit, in der jeder nur durch Seinesgleichen gerichtet wer« 
den konnte, bisher die Nichterwahl zustand, die Gerichte demnach theils 
von dem einen, .theils von dem andern Stande ausschließlich besetzt 
wurden, so muß mit dem Verlassen der ständischen Gerichtsbarkeit, mit der 
Umwandlung der ständischen Gerichte in wirkliche Landesgerichte, will man 
das Princip der Richterwahl aufrecht erhalten, für die Ausübung dessel< 
ben eine dem principiell adoptirten Resultat entsprechende Combination ge-
funden werden. Denn es scheint uns widersinnig, daß die Glieder dieser 
Landesgerichte, vor denen alle Standesunterschiede aufzuhören haben, doch 
noch nach rein ständischen Gesichtspunkten ernannt werden sollen; daß die-
jenigen Richter also, die im Princip in jhrer Thätigkeit das Recht mit 
gleichem Maße für alle Stände messen sollen, factisch zu Wächtern beson« 
derer Standesinteressen eingesetzt werden. Will man diesen ganz unge< 
reimten Widerspruch vermeiden und doch das bisherige Recht im Princip 
«halten, so muß ein neuer Modus für seine Ausübung gefunden werden. 
Dieser aber bietet sich nns im Wahlcolleg dar, das obgleich aus Delegirten 
der verschiedenen Stände bestehend, bei seinen Beschlüssen durch Auffiel-
lung des Princips der Majorität den rein ständischen Standpunkt ver-
läßt und somit nur C^indidaten der Majorität, nicht aber dieses oder jenes 
Standes aus der Wahlurne hervorgehen läßt. Während früher das dem 
Stande als solchem zustehende Wahlrecht factisch entweder in den Kreis-
Versammlungen oder im Plenum des Landtags (je nachdem das Land- und 
Kreisgericht oder das Hofgericht besetzt werden sollten) von den gründ-
besitzenden Landtagsberechtigten ausgeübt wurde, so müßten fortan statt 
dessen Delegationen dieser Kreisversammlungen oder des Landtags, und 
zwar, da es sich nicht mehr um Standes- sondern um Landesrichtcr hau-
delt, in Gemeinschaft mit den übrigen Ständen den Wahlact vornehmen. 
Hierdurch wäre das auch unserer Ansicht nach nicht hoch genug zu schätzende 
Kleinod des den Ständen zustehenden Wahlrechts im Princip conservirt, 
was sich praktisch etwa so bethätigen möchte, daß im Fall der in Rede 
stehende Wahlmodus jetzt acceptirt und eingeführt, einst aber in Folge 
veränderter Verhältnisse aufgegeben werden sollte, die Ausübung des Wahl-
rechts alsdann von den zu einem Wahlcolleg combinirten Delegationen 
wiederum unmittelbar an die Stände als solche zurückfallen müßte. Daß 
man aber auch ohne das vorliegende historische Princip im Wesentlichen 
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zu alteriren, den Bauerstand zur Wahlberechtigung herbeiziehen kann, 
scheint uns durchaus nicht zweifelhaft. Denn sollte man mit demselben 
als einer Einheit etwa nur deßhalb nicht das Wahlrecht verknüpfen dürfen, 
weil er nicht organistrt, diese Einheit also nicht privatrechtlich gegeben ist? 
Zugegeben, daß dem Bauerstande, als Ganzem, keine juristische Pe'rsön-
lichkcit im privatrechtlichen Sinne zukommt, wie etwa den einzelnen Rit-
terschasten oder städtischen Communen, so wird er doch staatsrechtlich ent-
schieden als Person aufgefaßt, indem z. B. dem Bauernstande als 
solchem, also als einer Einheit, nach Traciruug der Demarcatiouslinie zwi-
schen dem Bauer- und Hofslande auf ersteres ein ausschließliches Aurecht 
gegeben worden ist. Ist aber überhaupt diese Einheit einmal gedacht 
worden, so dürfte dem nichts entgegenstehn, ihm im Princip auch das 
Wahlrecht der Richter zu vindiciren. Ja, wir glauben, daß die treibende 
Nothwendigkeit der Logik uns dahin drängt; ist es doch durchaus incon-
sequeut in einer Zeit, in der der Bauerstaud den beiden übrigen histori-
schen Ständen ebenbürtig an die Seite gestellt ist, diesen jüngsten Cohn 
des Landes vom Recht, au der Wahl des Collegialrichters mitzuwirken, 
ausschließe« zu wollen. Dieser von der Logik gebotene Schluß ist denn 
auch in all den Staate» gezogen worden, in denen, wie bei uns, sich das 
öffentliche Leben innerhalb ausgeprägt ständischer Formen vollzogen hat. 
I n Schweden sowohl wie in Finnland ist der Bauer als solcher gleich den 
übrigen Ständen zur Ausübung politischer Functionen berechtigt, und daß 
es bei uns bisher anders gewesen, erklärt sich allein aus den Leibeigen-
schaftsverhältnissen und ihren Folgen, unter deren Herrschaft man dem 
Bauern nur ungern das Prädicat eiues besondern Standes zusprach. Jetzt 
aber, wo wir nach Aufhebung der Leibeigenschaft, in Bezug auf die Vor-
aussetzungen den obengenannten Staaten gleichgestellt sind, dürfen wir 
auch nicht zögern, wenn anders wir unsere ständische Grundlage nicht auf-
zugebcu denken, den Bauern zu einem politisch vollberechtigten Stande 
heranzuziehen. Daß die Ausübung des Wahlrechts hierbei nur dem 
grunddesitzenden Bauern zugestanden werden möchte, dürfte um so weniger 
Widerspruch fiuden, als ja derselbe Ausfühiuugsmodus auch innerhalb des 
der'Ritterschaft als solcher zustehenden Wahlrechts gbübt wird. Auch ließe 
sich vielleicht aus Zweckmäßigkeitsrückfichten das Urwählerrecht allein an 
die bereits durch das Vertrauen ihrer Slandesgenossen ausgezeichneten 
Bauerbeamten — Kirchenvormünder, Oemeiuderichter, Gemeindebeisitzer zc. 
— übertragen, die dann ihrerseits die Wahlmänner zu wählen hätten. 
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Doch gehört diese Specialität eigentlich nicht in die principielle Discussion 
der Frage, und verlassen wir sie deßhalb, um den von uns aufgegebenen 
Faden wieder aufzunehmen. 

Untersuchen wir genauer, aus welchem Grunde man dieses abgeleitete 
und an die Stände geknüpfte Hoheitsrecht sich zu erhalten wünscht, so ist 
es doch wohl die fest begründete Ueberzeugung, daß diejenigen, die das 
größle Interesse au einer gnten Justiz haben, da sie zugleich die ausge, 
dchnteste Personalkenntniß besitzen, wohl am geschicktesten sein dürften, die 
bei eintretenden VacanM tauglichsten Personen zu bezeichnen. Zudem 
würde man, wie die Dinge bei uns nun einmal stehen, zu andererseits 
ernannten Richtern durchaus kein solches Vertrauen haben, wie zu den 
selbstgewählten. Zu einer gnten Justiz geHort aber nicht nur, daß sie 
wirklich dem Gesetz adäqnate Rechtssprüche anfznweisen habe, sondern daß 
ihr auch das allgemeine Vertrauen der Rechtsuchendeu entgegenkomme. 
Ohne Vertrauen daher keine gute Justiz. Und hat etwa der Bauer ein 
geringeres oder vielleicht gar kein Interesse an einer guten Justiz? oder 
glaubt man sein Interesse durch die anderen Stände schon vollständig ver-
treten zu sehen? Er selbst jedenfalls scheint, wie wir das aus den letzten 
Vorgängen und zum Ueberflnß aus deu zahllosen, ber möglichen und un-
mögliche« Instanzen angebrachten Supplikationen deutlich genug hervor
gehen sehen, nicht dieser Anschauung zu sein. Und gesetzt die Justiz wäre 
die trefflichste der Welt, der Bauer aber, weil an derselben nicht bethei« 
ligt oder, was dem gleich steht, nur ungenügend betheiligt, wie das gegen-
wärtig der Fall ist, und mit ihr nicht zufrieden — wäre es ein Unrecht, wenn 
er nur dort vertraute, wo von ihm desiguirte des Rechts kundige und so-
mit den übrigen Gerichtsgliedern ebenbürtige Personen das Recht sprechen? 
Wir stehen bei der Beantwortung dieser Frage vor einem historisch gewor-
denen Verhältniß zweier Stände, das wir nicht frivol übergehen, sondern 
in unseren Combinationen mit berücksichtigen müssen. Das in den Zeiten 
der Leibeigenschaft und Schollenpfiichngkeit im Laufe von Jahrhunderten 
erzengte und genährte Mißtrauen gegen seine Herren, wird nun und «im-
mer eine Generation, und wäre es die humanste und gerechteste, zu ver-
wischen im Stande sein. S o lange dasselbe aber fortdauert, wird der 
Bauer sich immer bedrückt fühlen durch eine Justiz, an deren Bestellung 
er leinen Antheil hat. Da nun für den Bauern dasselbe Motiv wie für 
die andern Stände, ja sogar in noch verstärktem Maße vorliegt, so dürfte 
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sich somit auch die unabweisliche Forderung ergeben haben, den Bauern 
bei der Besetzung der höher» Richterposten mit zu betheiligen. 

Aber, könnte man uns einwenden, zugegeben daß wir dem Bauern 
principiell das Mitwählen nicht versagen können, ist nicht jedes politische 
Recht — zumal eiu von der Person des Souverains auf die Stände über-
tragenes Hoheitsrecht — zugleich eine politische Pflicht? Dürfen wir aber 
politische Pflichten Personen znertheilen, die wir für vollständig unfähig 
halten müssen dieselben auszuüben. Würden wir, indem wir logisch cor-
rect handeln, nicht dennoch politisch strafbar erscheinen, wenn wir die 
Schicksale der Landesjustiz den Händen des ungebildeten, Verführungen und 
Korruptionen nur zu leicht zugänglichen Haufeus anvertrauten. Darf man 
den Forderungen der Logik zu Liebe, das Landesiuteresse auf das Spiel 
setzen? Wir gestehen gern zu, auch wenn wir diese Einwürfe für richtig 
anzuerkennen vermöchten, lieber den Vorwurf inconsequent zu sein, auf uns 
laden zu wollen, als den, mit der Justiz des Landes frlvol gespielt zu 
haben. Doch vermögen wir eben nicht die Richtigkeit jener Befürchtung 
anzuerkennen. Denn wenngleich der Bauer im Augenblick allerdings nicht 
überall fähig sein mag, eine richtige Wahl selbständig vorzunehmen, so 
wird er eben in dem Colleg seitens der andern Stände die besten Dera-
ther finden. Diese aber herauszufinden, dazu bedarf es keiner besonderen 
Einsicht und Bildung, dazu genügt der njcht nur dem Menschen, sondern 
sogar dem Thier einwohnende Instinct, sich demjenigen anzuschließen, der 
es wirklich gut mit Einem meint. Wohl kommen auch auf diesem Gebiet 
bisweilen Verirrungen vor, wie in allen menschlichen Dingen, und zwar um 
so leichter je mehr die verschiedenen Gesellschaftsclassen ständisch von einander 
abgesperrt sind, stalt, sich berührend, ans einander infiuenziren zu können. 
I n diesem Wahlcolleg aber finden wir einen solchen ständisch-neutralcn 
Boden, auf dem diejenigen znsanimen zu stehen haben werden, denen das 
gegenseitige Verständniß Lebensbedingung sein wird. Wenn man aber 
Mit allen unerläßlichen Reformen warten wollte, bis die zu Reformirenden 
für dieselben vollständig reif werden, so hieße das dieselben ad calendas 
graecas verschieben. Ist es doch mit eine Aufgabe legislatorischer Thä-
tigkeit, der Zeit vorauseilend, durchs ihre Maßnahmen das Volk zugleich 
zu erziehen. Wann und wo soll denn mit unseren Bauern der Anfang 
gemacht werden, ihn höherer Gesittung theilhaftig werden zu lassen, ihn 
in das Verständniß der allgemeinen Landesiuteressen hineinzuziehen? Wo-
durch allein kann denn die Kluft, die zwischen den sogenannten gebildeten 
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Ständen und dem Bauern besteht, ausgefüllt werden, wenn nicht gerade 
dadurch, düß man ihn mit seinen gebildeten Mitständen auf ein Feld ge-
meinsamer sachlicher Thätigkeit stellt? 

Es ist uns entgegnet worden, daß die Vauernbcglücker mit Errichtung 
guter Schnlen ihre Thätigkeit anheben müßten, nicht aber, die notbwen-
digen Entwickelungsstadieu überspringend, das En5e zu ihrem Anfang 
machen sollten. Weuu wir unn auch zugeben mögen, daß für den Volks-
unterricht noch viel, sehr viel zu thun ist, so glanbeu wir doch nicht, daß 
damit zugleich auf allen übrigen Gebieten gefeiert werden dürfe, vielmehr 
scheint es uns mehr als doetrinär, einen ganzen Stand in die Schnle zu 
schicken und uuterdcß, etwa für eine Generation, alle übrige Entwickelung 
außerhalb der Schule ausstreichen zu wollen. 

Und ist die vermeintliche Gefahr für die Justiz bei dem Eintritt von 
Bauerrepräseutanten in das Wahlcolleg wirklich unabweislich, oder über-
haupt nur möglich? Wir gesteheu blind genng zu sein, dieselbe bisher 
nicht einsehe« zu können, angenommen nämlich, daß die Vertreter der bei-
den übrigen Stände zusammen nicht in geringerer Anzahl im Wahlcolleg 
vorhanden sind als die der Bauern. Denn setzen wir Ausnahmszeiten 
der Aufregung voraus, herbeigeführt durch verblendete oder gewissenlose 
Wühler, setzen wir voraus, daß der gesunde Instinct des gemeinen Man-
nes im Stande wäre sich auf längere Zeit uud in großem Umfange zu 
verirren, und er nun schädliche Individuen in die Gerichte zu bringen 
suchte, so glauben wir doch entschiede«, daß ihm dies nie gelingen könnte. 
'Solchen Gefahren gegenüber würden die Vertreter der beiden übrigen 
Stände entschieden Front machen und den Einfluß der Bauern dadurch 
vollständig zu paralpsiren im Stande sein. 

Alle bisherigen Argumentationen gingen von der Voraussetznng au«, 
daß die bäuerlichen Urwähler wiederum uur Bauern zu ihren Wahlman-
nern ernenueu würdeu. Dem gegenüber dürfte aber noch die Möglichkeit 
ja die Wahrscheinlichkeit hervorgehoben werden, daß sie Vertrauensmänner 
aus den andern Ständen uud namentlich diejenigen ihrer Volksgenossen, 
die einer höhern Bildung und Stellung theilhaftig geworden, wählen wer-
den. J a , wir haben sogar die Ueberzeugung, daß dieses gar nicht selten 
geschehen wird und daß es namentlich die Prediger und sonstigen, dem 
Landvolk gegenüber eine Vertrauensstellung einnehmenden Personen sein 
werden, die ziemlich konstant mit der Vertretung desselben betraut werden 
dürften. 
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Haben wir demnach in Vorhergehendem nachzuweisen gesucht, daß die 
Betheiligung des Bauernstandes an den Richterwahlen das bisherige po-
litische Wahlsystem p r i n c i p i e l l keineswegs verletzt, ja sogar eine unab-
weisliche Conscqnenz desselben ist, ferner, daß der Bauer nur dann mit 
der Justiz zufrieden sein w i rd , wenn er sich bei ihrer Herstellung allseits 
beteiligt weiß. und endlich, daß die hieraus entspringenden Gefahren 
wohl nur in einzelnen furchtsamen Gemüthern, nicht aber in der Natur 
der Dinge begründet sind, so überlassen wir die Beantwortung der Frage, 
inwieweit uns dieser Nachweis gelungen ist — den Lesern. Sollten wir 
diesen oder jenen unter denselben im Princip überzeugt haben, so werden 
die Modalitäten der Ausführung wehl keine Schwierigkeiten machen. Das 
Verhältniß, in welchem der Bauer an der Besetzung des Wahlcollegs zu 
betheiligen sei, sowie die Frage, ob die Glieder des Gerichts selbst, in 
dem eine Vacanz zu besetzen ist, in dem Wahlcolleg als stimmberechtigt 
aufzunehmen seien, sind Fragen mehr untergeordneter Natnr. Unserer 
Meinung nach wäre es zweckdienlich und gerecht, die drei Stände etwa 
mit je einem Drit tel der Wahlstimmeu zu bedenken, und einige oder alle 
Glieder des Gerichts an der Wahl zu betheiligen. Doch halten wir diese 
Besonderheiten dnrchaus für discutabcl. 

Nachdem wir in den beiden ersten Fragen einer zahlreichen Gegner-
schaft gegenübergestanden, thnt es «ns wohl, in der dritten, die Schwur-
gerichte betreffenden, gleicher Anschauung mit der Majorität unserer Lands-
teilte zn sein. Wenn wir derselben dennoch einige Worte widmen zu müsftn 
glauben, so geschieht es angesichts der Pression, welche das Factum der 
Reccption dieses Instituts in das Reichsreglement auf uns ausgeübt hat 
und auszuüben fortfahren dürfte. Wir werden uns hiedel um so kürzer 
fassen können, als wir uns auf den Standpnnkt stellen, die innere Berechti-
gung und Brauchbarkeit des Schwurgerichts in abstracto anzuerkennen 
und nur seine Anwendbarkeit für unsere Provinzen zu bestreiten. 

Das Schwurgericht, so sagen seine Vertheidiger, eine Errungenschaft 
der modernen europäischen Entwickelung, hat die Aufgabe die schon bei den 
Einzclrichtern in Betracht gekommenen zwei Erfordernisse zur Herstellung 
eines gerechten Spruches auch zweien gesonderten Factoren zuzuweisen und 
durch ihr Zusammenwirken die bestmöglichen Sprüche zu garantireu. Das 
Richtercolleg soll daö Rcchlselement, die Rechtskenntniß, die Geschwornen, 
als Laienelement, sollen das Vertrantscin mit den thatsächlichen Verhält-
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nissen, dem Leben in seiner bunten Mannichfaltigkeit darstellen; wobei man, 
neben dem Vorzug der höchsten Potenznung dieser beiden Thätigleiten, 
zugleich die Gefahr vermieden zu sehen glaubt, die mit ihrer Cumulation 
in einer.und derselben Hand verbunden wäre; eine solche Vorsicht aber sei 
um so mehr geboten, als es sich hier um die höchsten Güter des Menschen, 
um Freiheit, Ehre, Leben, handle. Da nuu mit sehr wenigen Ausnahmen 
fast alle europäische» Staaten dieses Institut mit Erfolg realisirt haben 
und auch das große Reich, dem diese Provinzen angehören, dasselbe ein, 
zusühren im Begriff steht, so liege hierin für uns ein zureichender Grund 
vor, es auch zu adoptiren, zumal die übrigen Gouvernements eine Vevöl-
lerung von entschiedeu niedrigerem Culturuiveau besitzen. 

Diesem unleugbaren Culturvorspruug gegenüber wird mit stecht gnf 

die zahllofeu Schwierigkeit^ hingewiesen, die im Vergleich mit den übrigen 
Theilen des Reichs nns durchaus eigeuthümlich sind, und hier dürften es 
vor allem, die mehreren, über einander geschichteten Nationalitäten und 
Sprachen seiu, die der Realisirung dieses Instituts unübersteigliche Hinder« 
nisse in den Weg legen. Denn will man auch feruer die deutsche Sprache 
als ausschließliche Gerichtssprache beibehalte«, was, abgesehen von dem 

strengen, tractatenmäßig erworbenen Recht, schon nach den gegebenen Zustän-
deu mit innerer Nothwendigkeit gar nicht anders sein könnte, so muß von 
den Geschworenen unbedingt die Kenntniß dieser Sprache verlangt werden: 

den Dollmetscher außer iu deu Gerichtssaal, wo er bei den Beklagten und 
Zeugen verschiedener Nationalität schon eine, weit gehende Thätigkeit zu 
entwickeln haben wird, auch,noch in das Berathungszimmer der Geschwo-

, renen Achcn, hieße 'den ganzen Apparat bis zur Unausführbarkeit compli-
cirt machen. Durch dieses Requisit aber wäre factisch der Bauernstand, 
bis auf unbedeutende Ausuahmeu, vou der Betheiligung an der Jury 
ausgeschlossen. Zudem würden die ländlichen Elemente überhaupt nur sehr 
spärlich vertreten sein, ha einmal die Zahl der schwurgerichtsfähigen und 
Pflichtigen Landbewohner im Vergleich mit den Städtern unverhältuißmäßig 
gering ausfallen dürfte, dann aber, bei deu großeu Entfernungen und un-
zulänglichen Communicationsmitteln unserer Proviuzeu, diese Wenigen 

nicht immer im Stande wären, der sie schwer belastenden Verpflichtung 
nachzukommen. Daß nuu aber Verbiete über das Leben, die Freiheit und 
die Ehre der ganzen Bevölkerung vorzugsweise in die Hand einer Klasse 
.derselben gegeben würden, scheint uns der Idee des Schwurgericht ebenso 
wenig zu entsprechen wie der Billigkeit: es hieße den Grundsatz des ©e* 
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nchtetwerdens durch Seinesgleichen in fein directes Gegentheil verkehren — 

ein salto mortale, wie ihn selbst der kühnste Politiker für gefährlich halten 

wird. Demnach halten wir aus demselben Grunde, der uns die Betheili-

gung der Bauern an der Richtcrwahl befürworten ließ, die Einführung 

des Schwurgerichts für durchaus verwerflich: perhorresciren wir principiell 

jede Art von Monopolisirung richterlicher Thätigkeit in der Hand dieser oder 

jener Bevölkeruugsgruppc, so müssen wir auch, für deu Augenblick wenig-

stens, gegen das Schwurgericht votiren. Würde doch auch eine stete Un-

zufriedenheit mit den Verbieten der Jury die unausbleibliche Folge sein 

in einer Bevölkernng, die durch ständische und nationale Antagonismen so 

sehr zerklüftet ist wie die unsrige. 

Außerdem halten wir es vom legislatorischen Standpunkt aus min« 
deftens für höchst gewagt in einem Lande, wo bis auf die jüugste Zeit für 
jedeu Lebenskreis ein anderes Recht galt, ein einheitliches Rcchtsbewußtfein 
also nicht vorhandeu ist, wo ferner in gewissen Schichten der Bevölkernng'das 
Rechtsbewußtsein überhaupt erst das Stadium des ersteu Erwachens beschritten 
hat — hier ein Institut eiuzuführcu, das ein einheitliches, durch alle 
Schichten gedrungenes, männlich-kräfti^es Rechtsbewußtsein zu seiner unab-
weislicden Voraussetzung hat. Wolle man doch nicht dort nach Früchten 
suchen, wo man den Baum noch nicht gepflanzt hat!, Erst nachdem alle 
Stände im ungctheilten gleichen Interesse für Herstellung einer guten Justiz 
zu sorgen gelernt haben werden und das allgemeine Rechtsbewußtsein ebenso 
sehr an Umfang wie an Tiefe die zureichenden Dimensionen angenommen 
haben wird — erst dann dürfte es an der Zeit sein das Schwurgericht 
bei uns einzuführen. Wer aber möchte leuguen, daß bis dahin noch ein 
gutes Stück Weges zurückzulegen sei? 

Wir stehen am Schluß der uns gestellten Aufgabe. Ob wir sie er-
füllt oder verfehlt, ob wir vielleicht geschadet, wo wir zu nützen, erbittert, 
wo wir auszusöhnen gedachten: die Zeit wird uns darauf Antwort geben. 
Ehe wir die Feder aus der Hand legen, nur noch ein letztes Wort! 

Die Werthschätzung des tractatenmäßig garantirteu selbständigen 
Rechtswesens dieser Provinzen ist der gemeinsame Boden, auf dem alle, 
wie weit auch sonst auseinandergehende Ansichten unserer Landsleute, gegen-
über einer nivellirenden Staatsraison, zusammentreffen. Was uns von 
uuseren principiellen Gegnern scheidet, ist, daß wir, der modern-europäischcu 



H42 Zur Reform unserer Gerichtsverfassung. 

Rechtsentwickeluug Rechnung tragend, Form und Wesen auseiliandeizu« 
halten uns angelegen sein lassen, während Jene den Kern der Sache nicht 
anders als in der bisherigen, längst schon mürbe gewordenen Schale sich 
zu denken vermögen. Wenn aber dieselbe.Partei, welä)e an der direkten 
Wahl der Staude und dem Stuhlsystem festhält, zugleich auch, nach dem 
für unsere Zustände unzureichenden Muster des Reichsreglements, die unge-
lehrten Friedensrichter nebst deren Versammlungen auf ihre Fahne 
geschrieben hat, so können wir ihr um so weniger die Prätension nachgeben, 
als ob ihr die Vertheidigung des historischen Rechtsbodens mehr als uns 
am Herzen liege. Nur die Waffen, womit vertheidigt werden soll, sind 
andere hüben und drüben. 

Sollte uns dereinst wirklich das hohe Gut verloren gehen, auch ferner 
von denjenigen gerichtet zu werden, „die mit uns geboren uud erzogen 
sind, die den gleichen Begriff mit uns von Recht uud Unrecht gefaßt haben, 
die wir als unsere Brüder ansehen können" — so leben wir der Ueber-
zeugung, daß es dazu nur gekommen sein wird, weil man eine be-
stimmte und an sich schou unzulängliche F o r m desselben um 
jeden P re i s couserviren wollte. 
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